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Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S) 
am 27. April 2017 

Bebauungsplan 1274 

für ein Gebiet in Bremen-Burglesum 
im Bereich 

- südlich Altenheim Blumenkamp 
- Raschenkampsweg 
- Auf dem Hohen Ufer 
- Billungstraße  

Bearbeitungsstand: 23.03.2017 

(Neufassung des Planaufstellungsbeschlusses, Öffentliche Auslegung) 

I S a c h d a r s t e l l u n g
A Problem 

Im Bereich Raschenkampsweg / Auf dem Hohen Ufer / Billungstraße 
befinden sich die Flächen und baulichen Reste des Betriebshofes der 
ehemaligen Gartenbauabteilung des Bauamtes Bremen-Nord. Hierzu 
gehörten eine Gärtnerei mit Baumschule, das Haus Kränholm mit einer 
historischen Scheune, Lagerflächen sowie ein Gebäude mit Betriebswohnung 
und Sozialräumen. Durch die Integration der Abteilung Gartenbau des 
Bauamtes Bremen-Nord in den Eigenbetrieb „Stadtgrün“ und späterer Über-
führung in den Umweltbetrieb Bremen sind auch die Anlagen übertragen 
worden. Aus wirtschaftlichen und betrieblichen Gründen wurden der 
Betriebshof und die zugehörigen Flächen aufgegeben. Die Freiflächen sind 
brachgefallen und der Betriebshof an der Billungstraße wird nur noch proviso-
risch genutzt. Das Haus Kränholm konnte bereits erfolgreich zum Restau-
rant/Cafe und Kulturhof umgebaut werden. 
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Die Flächen liegen am bzw. im nordwestlichen Bereich der denkmalgeschütz-
ten öffentlichen Parkanlage Knoops Park. Aufgrund der hohen Wertigkeit 
muss sich jede künftige Nutzung innerhalb des gesamten Parkareals diesem 
hohen Qualitätsniveau stellen. Um das Gelände einer entsprechend 
attraktiven Nutzung zuführen zu können und auch die Entwicklung der 
öffentlichen Parkanlage zu ermöglichen, ist die Aufstellung eines neuen 
Bebauungsplanes erforderlich. Die bisherigen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes 936A lassen lediglich die ehemalige Nutzung als 
Stadtgärtnerei zu.  
 

B Lösung 
Aufstellung eines Bebauungsplanes nach dem Baugesetzbuch (BauGB). 
Zum Planinhalt wird auf die Begründung verwiesen. 
 
Verfahren nach dem BauGB 

 
1. Planaufstellungsbeschluss 

Die Deputation für Bau und Verkehr hat am 22.05.2008 einen Planaufstel-
lungsbeschluss gefasst. Dieser wurde am 24.05.2008 ortsüblich bekannt-
gemacht.  
 

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Die Öffentlichkeit wurde am 16.04.2013 im Rahmen einer öffentlichen Ein-
wohnerversammlung beim Ortsamt Burglesum über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen sowie 
die voraussichtlichen Auswirkungen der aktuellen Planung unterrichtet. 
 
Am 30.01.2014 wurde aufgrund des öffentlichen Interesses an der Entwick-
lung der Flächen eine zusätzliche Informationsveranstaltung zum Thema 
abgehalten. 
 

2.1 Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
In der Einwohnerversammlung wurden Fragen der Bürger zu der beabsich-
tigten Planung beantwortet und Anregungen entgegengenommen, die Ge-
genstand eingehender Prüfung bei der weiteren Planaufstellung waren. Die 
Niederschrift der Einwohnerversammlung ist dieser Vorlage in Kopie beige-
fügt. 
Im Nachgang zur Einwohnerversammlung wurden neun schriftliche Stel-
lungnahmen, davon eine Unterschriftenliste der „Bürgerinitiative Grünes St. 
Magnus“ mit insgesamt 936 Unterschriften eingereicht. Die Stellungnahmen 
sowie deren empfohlene Behandlung sind dieser Vorlage als Anlage 4 bei-
gefügt.  
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 
Landwirtschaft empfiehlt die Behandlung der Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit entsprechend der in der Anlage beigefügten Vorschläge. 

2.2 Behandlung einer Petition  
Vom Petitionsausschuss der Bürgerschaft wurde eine im Namen der „Bür-
gerinitiative Grünes St. Magnus“ am 29.10.2016 verfasste Petition vorgelegt 
(Az: S19/165). Diese bezieht sich auf das laufende Bauleitplanverfahren 
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1274 und ist somit gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 1 des Gesetzes über die Behand-
lung von Petitionen als Stellungnahme i.S.v. § 3 BauGB der Deputation zu-
zuführen und zu behandeln. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 
Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft teilt dem Petitionsausschuss 
das Behandlungsergebnis mit.  
Die Petition wird der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwick-
lung, Energie und Landwirtschaft zur Beratung in der Anlage vorgelegt.  
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 
Landwirtschaft empfiehlt die Behandlung der Petition vom 29.10.2016 im 
Sinne von § 3 BauGB entsprechend der in der Anlage 5 beigefügten Vor-
schläge und beauftragt die Verwaltung, dem Petitionsausschuss das Be-
handlungsergebnis zuzuleiten. 

3. Frühzeitige Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger  
 öffentlicher Belange  

Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
mit Schreiben vom 09.04.2014 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig unter-
richtet und zur Stellungnahme aufgefordert. Soweit Stellungnahmen vorge-
legt wurden, sind diese in die Planung eingeflossen. 

4. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
 (TÖB) 

Den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 01.12.2014 Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben. 

4.1 Ergebnis der Beteiligung der TÖB  
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben überwie-
gend schriftlich oder telefonisch mitgeteilt, dass sie mit den künftigen Fest-
setzungen des Bebauungsplanes übereinstimmen, oder sie haben durch 
Fristablauf zu erkennen gegeben, dass die von ihnen wahrzunehmenden öf-
fentlichen Belange durch den Bebauungsplan nicht berührt werden. 
Soweit von weiteren Behörden oder sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
Stellungnahmen vorgelegt wurden, konnten diese mit Ausnahme der Stel-
lungnahme vom Förderverein Knoops Park e.V. in der Planung berücksich-
tigt werden. Die abweichende Stellungnahme sowie deren empfohlene Be-
handlung sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 
Landwirtschaft empfiehlt die Behandlung der Stellungnahme des Förderver-
eins Knoops Park e.V. entsprechend der in der Anlage 6 beigefügten Vor-
schläge. 

4.2. Stellungnahme des Beirates 
Der Beirat Burglesum hat zum Entwurf des Bebauungsplanes 1274 („Alte 
Stadtgärtnerei“) am 20.01.2015 folgende Stellungnahme abgegeben:  
1. Die Anzahl der Wohneinheiten soll zwischen 30 und 40 Einheiten liegen. 

Damit soll gewährleistet sein, dass bezahlbarer Wohnraum in Form von 
kleineren Grundstücken und Wohnungen für junge Familien als auch äl-
tere Menschen an dieser Stelle errichtet werden.  
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2. Die Wohneinheiten zwischen den Wohngebieten WR1, WR2 und WR3 
(vorgesehen für Reihenhausbebauung) und den Wohngebieten WR4, 
WR5 und WR6 (vorgesehen für Mehrfamilienhäuser) [die Bezeichnun-
gen wurden im vorliegenden Planentwurf infolge der Anpassungen an 
das neue städtebauliche Konzept geändert] sollen in einem annähend 
gleichen Verhältnis zueinander stehen, um ein möglichst breites Ange-
bot an unterschiedlichen Wohntypen (kleine und mittlere Reiheneigen-
heime, Eigentums- und Mietwohnungen) zu schaffen und damit eine so-
ziale Durchmischung des Quartiers zu sichern.  

3. Die Anzahl der Wohneinheiten in den Mehrfamilienhäusern (WR4, WR5, 
WR6) sind auf maximal sechs Einheiten pro Mehrfamilienhaus festzu-
setzen.  

4. Die Errichtung von Tiefgaragen ist in dem geplanten Wohngebiet auszu-
schließen.  

5. Die notwendigen Baumfällungen sind nur auf Grundlage des Grünord-
nungsplanes vorzunehmen und sind so gering wie möglich zu halten.  

6. Der Beirat hält einen Sozialraum mit Sanitärräumen für die Mitarbei-
ter/innen des Umweltbetriebs Bremen vor Ort im Knoops Park weiterhin 
für zwingend erforderlich und begrüßt daher das hierfür vorgesehene 
Baufenster am Raschenkampsweg.  

 
Die Deputation nimmt dazu wie folgt Stellung:  
zu 1. Mit der vorliegenden Bauleitplanung wird Baurecht für ca. 20 Reihen-

häuser und vier Mehrfamilienhäuser geschaffen. Im Rahmen einer 
moderaten Baudichte mit einer Grundflächenzahl von 0,2 bis 0,3 wer-
den dabei viele verschiedene Wohnungsangebote geschaffen. Je klei-
ner die Reihenhausgrundstücke bzw. die Wohnungen im Geschoss-
wohnungsbau bemessen sind umso erschwinglicher sind diese auch 
für junge Familien. Für die Bemessung der Sozialwohnungen müssen 
ohnehin vorgegebene Grundrissgrößen eingehalten werden. Die Ein-
haltung einer Obergrenze von 40 Wohneinheiten für das gesamte Ge-
biet würde zu Lasten kleinerer Grundstücke gehen und das gesamte 
Preisniveau nach oben schrauben. 

zu 2. Mit dem vorliegen Entwurf wird diese Forderung berücksichtigt. 
zu 3. Die Anzahl der Wohneinheiten in einem Mehrfamilienhaus ist abhängig 

von den angebotenen Wohnungsgrößen. Für mindestens eines der 
geplanten Mehrfamilienhäuser sind mehr als 6 Sozialwohnungen ge-
plant, da die Wohnungsgrößen gesetzlich vorgegeben sind und sich 
weniger Wohnungen pro Mehrfamilienhaus im sozialen Wohnungsbau 
wirtschaftlich nicht darstellen ließen. Durch die Mischung von kleinen 
und größeren Wohnungen wird ein vielfältiges Angebot generiert, das 
für eine soziale Durchmischung im Quartier sorgt. Die städtebauliche 
Integration der Gebäude bleibt auch mit einer höheren Anzahl von 
Wohneinheiten durch die unveränderte Gebäudehülle erhalten. 

zu 4. Für die beiden Mehrfamilienhäuser, in denen Eigentumswohnungen 
geplant sind, soll eine gemeinsame Tiefgarage gebaut werden. Dies 
entspricht zum einen den Wohnansprüchen der angesprochenen Ziel-
gruppe und trägt zum anderen dazu bei, die Freiraumqualität des Ent-
wurfs durch die unterirdische Anlage der notwenigen Stellplätze zu si-
chern.  
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zu 5. Mit dem vorliegen Entwurf wird diese Forderung berücksichtigt. 
zu 6. In Abstimmung mit der Umweltbehörde wird das genannte Baufenster 

innerhalb der öffentlichen Grünfläche aus dem Entwurf herausgenom-
men. Die bauliche Möglichkeit zur Errichtung eines Sanitär- und Sozi-
alraumgebäudes für das gärtnerische Personal bleibt als textliche 
Festsetzung bestehen. 

 
Folgende Punkte aus dem einstimmigen Beschluss des nichtständigen 
Ausschusses des Beirates Burglesum zur Gestaltung der vorgesehenen 
Fläche für Freizeit- und Erholungsnutzung im Bebauungsplan 1274 vom 22. 
September 2014 sollen in die weitere Planung ebenfalls einfließen: 
1. Das neu zu errichtende Wegenetz zwischen der Billungstraße und dem 

Raschenkampsweg sowie zwischen den Senioreneinrichtungen und Auf 
dem Hohen Ufer ist von zentraler Bedeutung für die Gestaltung des Ge-
ländes „Woldes Wiese“ und der Anbindung mit dem südlichen Knoops 
Park. Die Planung und Umsetzung sind daher unverzüglich anzugehen 
und die hierfür erforderlichen Mittel sind bereitzustellen.  

2. Ein besserer Fußgängerübergang über die Straße Auf dem Hohen Ufer 
zwischen dem Knoops Park und der neu zu gestaltenden Grünfläche 
entlang des Raschenkampsweges (Woldes Wiese) ist herzustellen.  

3. Die vorhandenen Baumkulissen sind zu sichern und zu erhalten.  
4. Ausgleichsflächen für die Bebauung sind vor Ort auszuweisen.  
5. Multifunktionsflächen sollen erhalten bleiben und ergänzt werden.  
6. Die Ergebnisse der Ideenwerkstatt für Angebote für Kinder und Jugend-

liche sind bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. Im Entwurf des 
Bebauungsplanes sind vorsorglich Flächen für diese Art von Nutzung 
auszuweisen.  

7. Der nichtständige Ausschuss hat in seinen Beratungen die Realisierung 
folgender Ideenansätze aufgrund der nicht vorhandenen Nachfrage oder 
der fehlenden Finanzierbarkeit verworfen: Kleingärten, Seniorenspiel-
plätze, Kinderfarm.  

 
Die Deputation nimmt dazu wie folgt Stellung:  
Die Punkte der vorstehenden Stellungnahme des nichtständigen Ausschus-
ses des Beirates Burglesum konnten im vorliegenden Planentwurf bis auf 
Nr. 6 vollständig berücksichtigt werden, soweit sich diese auf die Bauleitpla-
nung beziehen. Eine genaue räumliche Zuordnung von Flächen zur Umset-
zung der Ideenwerkstatt soll im Bebauungsplan noch nicht vorgenommen 
werden, um der nachfolgenden Entwurfs- und Ausführungsplanung für Wol-
des Wiese nicht vorzugreifen. Die Ideen sind im Wesentlichen auf der im 
Bebauungsplanentwurf festgesetzten öffentlichen Grünfläche zu realisieren.  
 

5. Neufassung des Planaufstellungsbeschlusses 
Im Zuge der Überarbeitung der Entwürfe zum Bebauungsplan sowie zum 
Grünordnungsplan wurde auch der Geltungsbereich angepasst: 
 
• Im Norden wird eine Wiesenfläche zwischen dem Seniorenheim Blumen-

kamp und dem Raschenkampsweg aufgrund des zusätzlichen Kompen-
sationsbedarfs in den Geltungsbereich einbezogen. 
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• Straßengrundstücke im Bereich Auf dem Hohen Ufer und Raschen-
kampsweg werden ausgenommen, da diese jeweils durch die Planung 
keine Änderung erfahren. 

• Die Billungstraße wird einbezogen, da dieser Bereich aufgrund der Er-
schließungsmaßnahmen für ein neues Wohngebiet bauliche Änderungen 
erfährt. 

 
Die vorliegende Planung ist hinsichtlich des geplanten Wohngebietes Be-
standteil der Bremer Wohnungsbauoffensive. Diese basiert auf der Woh-
nungsbaukonzeption der Stadt Bremen, die vom Senat im Jahre 2010 als 
gemeinsamer Orientierungsrahmen der Stadtentwicklung beschlossen wur-
de. Demnach sind die Innenentwicklung zu unterstützen und möglichst viele 
brachgefallene und untergenutzte Flächen für eine Revitalisierung zu nut-
zen. Als Folge wurden die Planungsziele lt. Planaufstellungsbeschluss vom 
23.05.2008 hinsichtlich der ergänzenden Wohnbebauung „mit geringer 
Dichte“ neu bewertet und sollen entsprechend angepasst werden: 
 
• Sicherung und Weiterentwicklung der öffentlichen Parkanlage Knoops 

Park, Steigerung der Erholungs- und Landschaftserlebnisfunktion 
(nachrichtlich: wie bisher!) 

• Sicherung und Entwicklung von übergeordneten öffentlichen Wegever-
bindungen (nachrichtlich: wie bisher!) 

• Langfristige Erhaltung der historischen Gebäude (denkmalgeschütztes 
Ensemble Kränholm) durch eine entsprechende Nutzungssicherung, die 
in das Parkumfeld integriert werden kann (nachrichtlich: wie bisher!) 

• Ergänzende Wohnbebauung an der Billungstraße (nachrichtlich: die 
Worte „mit geringer Dichte“ entfallen.) 

 
Die Änderungen berühren die Grundzüge der Planung und machen eine 
Neufassung des Planaufstellungsbeschlusses erforderlich. 
 

6. Erneute TÖB-Beteiligung 
Nach Veräußerung der Fläche für die Wohnungsbauentwicklung an der Bil-
lungstraße im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung durch Immobilien 
Bremen wurde ein gutachterliches Verfahren zur Sicherung der architekto-
nischen und freiräumlichen Qualitäten durchgeführt. Um den resultierenden 
Siegerentwurf umsetzen zu können, wurden die bisherigen Entwürfe zum 
Bebauungsplan sowie zum Grünordnungsplan angepasst. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange sollen daher gem. § 4 Abs. 2  
i. V. m. § 4a Abs. 3 BauGB parallel zur öffentlichen Auslegung erneut betei-
ligt werden. 
 

7. Umweltprüfung / Umweltbericht 
Im Rahmen der parallel zum Bebauungsplan vorgenommenen Erarbeitung 
des Entwurfs eines Grünordnungsplanes wurde gem. § 2 Abs. 4 BauGB ei-
ne Umweltprüfung durchgeführt, in der die relevanten Auswirkungen der 
Planung auf die Umwelt ermittelt und in die planerische Abwägung einge-
stellt worden sind. Die Ergebnisse sind in den Umweltbericht als Teil der 
Begründung des Bebauungsplanes eingeflossen und dokumentiert. Auf 
Punkt D der Begründung wird verwiesen. 
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C Finanzielle Auswirkungen / Gender-Prüfung, Energetische Aspekte,  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Barrierefreiheit 

C 1 Finanzielle Auswirkungen 
Die Kosten für die Sondierung möglicher Kampfmittel im Plangebiet sind 
vom Investor zu tragen. Im Zusammenhang mit einer möglichen 
Kampfmittelbeseitigung innerhalb des Planbereiches ist nicht auszu-
schließen, dass der Stadtgemeinde Bremen Kosten entstehen könnten. Die 
dafür erforderlichen Mittel werden – soweit Dritte nicht zur vollständigen 
Refinanzierung der Kosten herangezogen werden können – entsprechend 
den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Anspruch genommen, 
über die die Bürgerschaft im Rahmen der Haushaltsaufstellung zu 
beschließen hat. 
Kosten für Erschließung, Regulierung, Ausgleich, etc.: 
Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes bezüglich der geplanten Wohn-
bauflächen entstehen der Stadtgemeinde Bremen keine Kosten. Im Rah-
men einer öffentlichen Ausschreibung ist das Grundstück zur Errichtung des 
geplanten Wohnquartieres an einen Investor verkauft worden, der die Er-
schließung, die Bebauung und die notwendigen Maßnahmen zur Kompen-
sation des Eingriffs in den Naturhaushalt durchführen oder deren Durchfüh-
rung bezahlen wird. Voraussetzung für die Bebauung ist die vertragliche 
Verpflichtung des Investors, die Kosten zur Herstellung der Erschließung, 
der notwendigen Ausgleichsmaßnahmen sowie die regulierungsbedingten 
Kosten innerhalb des Geltungsbereiches zu übernehmen. 
Kosten für die Herstellung der öffentlichen Grünanlage: 
Die weitere Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie die Realisierung zur 
Aufwertung und Integration von „Woldes Wiese“ in Knoops Park übernimmt 
die Stadtgemeinde Bremen abzüglich der o.g. vom Investor zu tragenden 
Kosten für Kompensationsmaßnahmen, die auf „Woldes Wiese“ durchzu-
führen sind. Die Kosten der einzelnen Positionen zur Herstellung von Wol-
des Wiese werden in die Haushaltsplanungen eingestellt und voraussicht-
lich schrittweise umgesetzt. 

C 2 Gender-Prüfung 
Das Wohnungsangebot sowie die Herrichtung der öffentlichen Parkanlage 
richten sich gleichermaßen an Frauen und Männer. Durch die Entwicklung 
eines Wohnquartieres und des direkt anliegenden Teils von Knoops Park 
werden wohnungsnahe Freiräume aktiviert und die Lebensqualität für die 
Anwohner verbessert, was beiden Geschlechtern unterschiedlicher Genera-
tionen zu Gute kommt. 

C 3 Energetische Aspekte 
Im geplanten Wohnquartier soll ein Blockheizkraftwerk der Erzeugung von 
Strom und Nahwärme dienen. Über ein privates unterirdisches Leitungssys-
tem werden alle Häuser des Plangebietes angebunden und mit Nahwärme 
sowie Strom versorgt. Ein entsprechender Anschlusszwang wird im abzu-
schließenden städtebaulichen Vertrag vereinbart und privatrechtlich mit dem 
Verkauf der Grundstücke sichergestellt. Der Betrieb des Blockheizkraft-
werks wird über einen Contracting-Vertrag zur alternativen Energiebewirt-
schaftung sichergestellt.  
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C 4 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Durch die Entwicklung eines Wohnquartieres, der Herrichtung eines weite-
ren Teils des Knoops Parks und damit der Öffnung einer bislang umzäunten 
Brachfläche wird ein über viele Jahre mindergenutzter Stadtbereich wieder 
öffentlich zugänglich und erlebbar gemacht. Durch die Belebung des Quar-
tiers steigt auch die soziale Kontrolle der angrenzenden Freiräume. 
 

C 5 Barrierefreiheit 
Trotz der bewegten Topografie des Geländes werden die öffentlich nutzba-
ren Fußwege weitestgehend barrierefrei hergestellt. Sollte dies an wenigen 
Stellen nicht umsetzbar sein, werden Alternativrouten angeboten. 
 

D Abstimmung  
Dem Ortsamt Burglesum wurde eine Ausfertigung dieser Deputationsvorla-
ge übersandt. 
 
 

II B e s c h l u s s v o r s c h l ä g e  
1. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 

Landwirtschaft fasst unter Änderung ihres Planaufstellungsbeschlusses vom 
22.05.2008 den Beschluss, dass der Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes 1274 für ein Gebiet in Bremen-Burglesum im Bereich südlich Altenheim 
Blumenkamp, Raschenkampsweg, Auf dem Hohen Ufer und Billungstraße 
auf das im Bebauungsplan (Bearbeitungsstand: 23.03.2017) dargestellte 
Gebiet angepasst werden soll (Neufassung des Planaufstellungsbeschlus-
ses zum Bebauungsplan 1274). Die Planung soll im Grundsatz die in der 
Deputationsvorlage enthaltenen Ziele und Zwecke verfolgen. 

 
2. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 

Landwirtschaft stimmt dem Entwurf des Bebauungsplanes 1274 für ein Ge-
biet in Bremen-Burglesum im Bereich südlich Altenheim Blumenkamp, Ra-
schenkampsweg, Auf dem Hohen Ufer und Billungstraße (Bearbeitungs-
stand: 23.03.2017) einschließlich Begründung zu. 

 
3. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 

Landwirtschaft fasst den Beschluss, dass der Entwurf des Bebauungspla-
nes 1274 für ein Gebiet in Bremen-Burglesum im Bereich südlich Altenheim 
Blumenkamp, Raschenkampsweg, Auf dem Hohen Ufer und Billungstraße 
(Bearbeitungsstand: 23.03.2017) mit Begründung öffentlich auszulegen ist. 
 

4. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 
Landwirtschaft empfiehlt die Behandlung der Petition S 19/165 vom 
29.10.2016 entsprechend der in der Anlage 5 dieser Vorlage beigefügten 
Stellungnahme der Deputation und beauftragt die Verwaltung, dem Petiti-
onsausschuss das Behandlungsergebnis gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 1 S. 3 des 
Gesetzes über die Behandlung von Petitionen zuzuleiten. 
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Anlagen 
Anlage 1: Begründung 
Anlage 2: Niederschrift der Einwohnerversammlung vom 16.04.2013 
Anlage 3: Entwurf des Grünordnungsplanes (Bearbeitungsstand: März 2017) 
Anlage 4: Stellungnahmen der Öffentlichkeit zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung mit  

Behandlungsvorschlägen (Datenschutz: Nur zur internen Verwendung  
geeignet!) 
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− Raschenkampsweg 
− Auf dem Hohen Ufer 
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A Plangebiet 

A 1 Lage, Entwicklung und Zustand 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil St. Magnus und hat eine Größe von ca. 8,1 ha. 
Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen das Betriebsgelände der alten Stadt-
gärtnerei am westlichen Randbereich der Parkanlage Knoops Park. Es grenzt 
im Norden an die Senioreneinrichtung Blumenkamp, im Osten an den Raschen-
kampsweg und umfasst auch den Kulturhof Kränholm, der sich östlich dieser 
Straße befindet. Südlich erstreckt sich das Plangebiet bis zur Straße Auf dem 
Hohen Ufer und nördlich bis zur Billungstraße, wobei die bereits bestehende 
Wohnbebauung im Eckbereich nicht im Geltungsbereich liegt. 
Das Plangebiet wurde bis vor einigen Jahren im Bereich der Billungstraße als 
städtische Gärtnerei mit östlich anschließenden Flächen für die angegliederte 
Baumschule genutzt, heute genannt: „Woldes Wiese“. Durch die Integration der 
Gartenbauabteilung des Bauamtes Bremen-Nord in den Eigenbetrieb „Umwelt-
betrieb Bremen“ (zuvor: „Stadtgrün“) wurden auch die Liegenschaften übertra-
gen und aus betriebswirtschaftlichen Gründen inzwischen aufgegeben. Der 
noch vorhandene Gebäudebestand wird vorübergehend als provisorischer 
Betriebshof vom Umweltbetrieb Bremen genutzt. Die Freilandflächen der 
Gärtnerei sind heute brachgefallen. 
Im Gebäudeensemble Haus Kränholm, einer zugehörigen historischen Scheune 
sowie im ehemaligen Wohnhaus des Obergärtners von Knoops Park im südöst-
lichen Geltungsbereich hatte der städtische Betriebshof seine Betriebsstätte. 
Nach dessen Auszug wurde dieses denkmalgeschützte Ensemble zu einem 
Kulturhof mit Restaurant, Kunstcafé, Galerie und Veranstaltungsräumen umge-
baut. Im Eckbereich Auf dem Hohen Ufer / Raschenkampsweg befindet sich 
eine öffentliche Parkplatzanlage für Parkbesucherinnen und -besucher sowie für 
die Gäste des Kulturhofs Kränholm. Weiter längs des Raschenkampsweges 
schließt sich eine Schotterwiese an, die einmal im Jahr als Parkplatz für die 
Besucherinnen und Besuchern der Kulturveranstaltung „Sommer in Lesmona“ 
genutzt wird. 

A 2 Geltendes Planungsrecht 
Im Flächennutzungsplan (FNP) ist die Fläche entlang der Billungstraße als 
Wohnbaufläche mit Grünschraffur dargestellt. In dieser zukünftigen Baufläche 
sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Grünfunktionen zu sichern 
und besondere Planungserfordernisse bei Innenentwicklungsvorhaben zu 
berücksichtigen. Der überwiegende Teil des Plangebietes, der auch Flächen 
von Knoops Parks umfasst, ist im FNP als Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung Parkanlage dargestellt. Entlang des Raschenkampsweges ist weiterhin 
eine wichtige, zu sichernde Grünverbindung herausgehoben. Der Bebauungs-
plan wird somit als verbindliche Bauleitplanung aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt. 
Für den Planbereich gilt der Bebauungsplan 936A, rechtsverbindlich seit 
21.12.1982, der hier überwiegend Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Fläche für Betrieb, Unterhaltung und Sicherung der öffentlichen Grünanlagen 
(Stadtgärtnerei) festsetzt. Der Bereich am Raschenkampsweg ist als öffentliche 
Parkanlage mit einer Stellplatzanlage festgesetzt. Die bisherigen baulichen 
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Anlagen liegen im Bereich von festgesetzten Bauzonen, in denen für die 
Zweckbestimmung „Stadtgärtnerei“ Zubehörbauten zulässig sind.  
Das gesamte Plangebiet liegt innerhalb des 1968 festgesetzten Landschafts-
schutzgebietes. 

B Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit 
Das Betriebsgelände der ehemaligen Stadtgärtnerei wird nicht mehr benötigt. 
Der Gebäudebestand wird derzeit nur noch provisorisch genutzt, ist bereits 
teilweise abgetragen und verfällt zusehends. Die zugehörigen Beet- und 
Baumschulflächen sind brachgefallen. Das umzäunte Gelände ist nicht öffentlich 
zugänglich und bedarf einer städtebaulichen Neuordnung. Der größte Teil des 
Plangebietes liegt innerhalb des Flächendenkmals „Knoops Park“ und bietet 
Möglichkeiten, die historische Parkanlage in diesem Bereich aufzuwerten und zu 
vervollständigen. Der übrige Teilbereich außerhalb des denkmalgeschützten 
Bereiches an der Billungstraße eignet sich aufgrund seiner attraktiven Lage und 
seiner günstigen infrastrukturellen Ausstattung gut für den Wohnungsbau.  
Die vorliegende Planung ist hinsichtlich des geplanten Wohngebietes Bestand-
teil des Sofortprogramms Wohnungsbau. Diese basiert auf der Wohnungsbau-
konzeption der Stadt Bremen, die vom Senat im Jahre 2010 als gemeinsamer 
Orientierungsrahmen der Stadtentwicklung beschlossen wurde. Demnach sind 
die Innenentwicklung zu unterstützen und möglichst viele brachgefallene und 
untergenutzte Flächen für eine Revitalisierung zu nutzen. Als Folge der Neuaus-
richtung der Stadtentwicklung ist das Planungsziel des ursprünglichen Planauf-
stellungsbeschlusses vom 23.05.2008 im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
hinsichtlich der ergänzenden Wohnbebauung an der Billungstraße neu bewertet 
worden. Die bislang geplante großzügige Bebauung „mit geringer Dichte“ kann 
gesamtstädtisch betrachtet an diesem integrierten Standort der Innenentwick-
lung nicht mehr vertreten werden und soll insofern moderat verdichtet werden. 
Die Planungsziele werden derart angepasst, dass die Formulierung „mit gerin-
ger Dichte“ gestrichen wird. Die Schaffung neuer Wohnbauflächen soll nach 
Maßgabe der aktuellen wohnungsbaupolitischen Erfordernisse der Stadt 
Bremen erfolgen, wobei sich die Berücksichtigung der Quote für Sozialwohnun-
gen für das geplante Quartier mit gemischter Bebauung von Reihen- und 
Mehrfamilienhäusern unter 50 Wohneinheiten nur auf die Mehrfamilienhäuser 
bezieht. Die Sicherung der Umsetzung erfolgt im städtebaulichen Vertrag 
zwischen der Stadt Bremen und dem Vorhabenträger. 
Die übrigen Planungsziele bleiben unverändert. Aufgrund der besonderen 
Grünfunktion des Bereiches wird parallel zum Bebauungsplan ein Grünord-
nungsplan erstellt. 
Mit der Planung werden die nachfolgenden Ziele verfolgt: 
 Sicherung und Weiterentwicklung der öffentlichen Parkanlage Knoops 

Park, Steigerung der Erholungs- und Landschaftserlebnisfunktion 

 Sicherung und Entwicklung von übergeordneten öffentlichen Wegeverbin-
dungen 

 Langfristige Erhaltung der historischen Gebäude (denkmalgeschütztes 
Ensemble Kränholm) durch eine entsprechende Nutzungssicherung, die in 
das Parkumfeld integriert werden kann 
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 Ergänzende Wohnbebauung an der Billungstraße 

Mit dem vorhandenen Planungsrecht des Bebauungsplanes 936A sind diese 
Ziele nicht zu verwirklichen, insofern ist die Aufstellung des Bebauungsplanes 
1274 erforderlich. Da das gesamte Plangebiet einschließlich des geplanten 
Wohngebietes im Landschaftsschutzgebiet der Verordnung zum Schutz von 
Landschaftsteilen im Gebiet der Stadtgemeinde Bremen (LandschaftsschutzVO) 
vom 2 Juli 1968 liegt, wird parallel zum Bauleitplanverfahren ein Verfahren zur 
Auslösung der Teilfläche für den Wohnungsbau an der Billungstraße aus dieser 
LandschaftsschutzVO durchgeführt. 
Zur Sicherung der architektonischen sowie freiraumplanerischen Qualitäten 
wurde ein gutachterliches Verfahren mit drei Architekten bzw. Freiraumplaner-
teams durchgeführt. Der Siegerentwurf liegt dem Bebauungsplan im Bereich 
des geplanten Wohnquartieres als städtebauliche Konzeption zugrunde. 

C Planinhalt 

C 1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
Aufgrund der direkten Lage an der öffentlichen Parkanlage sowie der Nachbar-
schaft zur Senioreneinrichtung Blumenkamp werden die neuen Baugebiete an 
der Billungstraße als Reine Wohngebiete festgesetzt. Das städtebauliche 
Konzept sieht die Bebauung von vier mal fünf zweigeschossigen Reihenhäusern 
(RH) und vier Mehrfamilienhäusern (MFH) bis zu einer Höhe von 10,50 m in 
versetzter Lage vor. Die Erschließung erfolgt durch zwei öffentliche Stichstraßen 
mit Zufahrt von der Billungstraße im südlichen bzw. nördlichen Bereich und 
jeweils einem weiterführenden privaten Erschließungsweg, die beide in die 
mittige öffentliche Grünfläche münden.  
Im städtebaulichen Konzept des Siegerentwurfs wird für die Baukörper eine 
würfelartige Architektur beschrieben, die sich sowohl in den Reihenhäusern als 
auch in den Mehrfamilienhäusern wiederfindet und so den optischen Zusam-
menhalt dieses Quartiers darstellt. Dieses Merkmal findet in den Dachgeschos-
sen der Reihenhäuser derart Ausdruck, in dem diese zur Straßenseite ohne 
Rücksprünge in der Fassade aufsteigen. Zur planungsrechtlichen Absicherung 
der Architektur im Bebauungsplan wurde dazu festgesetzt, dass für die Reihen-
häuser ein drittes Vollgeschoss zulässig ist. Damit aber gleichzeitig die Brutto-
geschossfläche der Reihenhäuser einer II-Geschossigkeit entspricht, darf das 
Dachgeschoss nur bis zu 2/3 der darunterliegenden Grundfläche betragen. Für 
die Reihenhausbebauung gilt eine GRZ von 0,3, bzw. 0,25 im nördlichen 
Bereich, wobei die Überbaubarkeit für Reihenmittelhäuser aufgrund der spezifi-
schen Grundstückszuschnitte bis zu einer GRZ von 0,4 überschritten werden 
kann. Mit der Ausweisung von Baufeldern für je fünf Reihenhäuser, der Festset-
zung einer Mindestgrundstücksgröße von 150 qm pro Reihenhaus sowie der 
Festlegung von einer Wohneinheit pro Reihenhaussegment werden die Dichte 
der Bebauung sowie die resultierende Anzahl der erforderlichen Stellplätze 
moderat gehalten. 
Für die Bebauung mit Mehrfamilienhäusern ist eine Grundfläche von max. 310 
qm überbaubar. Dabei ist die Festsetzung einer Grundflächenzahl aufgrund der 
unterschiedlichen Grundstücksgrößen nicht praktikabel. In den Wohngebieten 
WR3 und WR4 ergibt sich in der Gesamtbetrachtung eine GRZ von rund 0,2. Die 
Gebäudehöhe darf 10,50 m nicht überschreiten, um den umgebenden Altbaum-
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bestand nicht zu überragen und sich zusammen mit der zweigeschossigen 
Reihenhausbebauung zu einem optisch zusammenhängenden Quartier zu 
entwickeln. Der Bezugspunkt für die Gebäudehöhe ist im Nahbereich des 
jeweiligen Gebäudes (Mittelpunkt der westlichen Baugrenze) auf Höhe des 
natürlich gewachsenen Geländes festgesetzt, um unverhältnismäßig große 
Erdbewegungen für Aufschüttungen und Abgrabungen zu vermeiden. Für das 
WR4 ist der Nachweis der notwendigen Stellplätze in einer Tiefgarage geplant, 
um das Ortsbild vor einem Übermaß an Stellplätzen bzw. Garagenbauten zu 
schützen. Diese TG-Fläche sowie die privaten Erschließungswege, die auch für 
das WR5 und z.T. für das WR2 Erschließungsfunktion übernehmen, können bei 
der Berechnung der GRZ unberücksichtigt bleiben. 
Die östlich an das geplante Baugebiet anschließenden Flächen innerhalb 
Knoops Park werden als Grünflächen mit der Zweckbestimmung: „Parkanlage“ 
festgesetzt, um hier die Einbeziehung in die historische Anlage abzusichern. 
Für das denkmalgeschützte Gebäudeensemble des Kulturhofes Kränholm ist 
ein Sondergebiet Kultur ausgewiesen, um die vorhandene Nutzung zu sichern 
und für evtl. Nutzungsergänzungen bzw. -änderungen einen Rahmen zu setzen, 
der der kulturhistorischen Bedeutung, dem Parkerlebnis und der Erholungsfunk-
tion der umgebenden Parkanlage Knoops Park zuträglich ist. In diesem Sonder-
gebiet sind Restaurants, Cafés, Ausstellungs- und Veranstaltungsräume, 
Künstlerwerkstätten und auch Läden für Kunsthandwerk zulässig. Falls eine 
Nachnutzung der Gebäude notwendig werden sollte, können ausnahmsweise 
auch Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke zugelassen werden. Allerdings dürfen diese Nutzungen 
in Funktion und Auswirkung dem Flächendenkmal Knoops Park nicht zuwider 
laufen. 
Die Parkplätze im Eckbereich Raschenkampsweg / Auf dem Hohen Ufer, die 
den Besuchern von Knoops Park zur Verfügung gestellt werden, sind als 
öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung: „öffentliche Parkplatzflä-
che“ festgesetzt. Falls für das Gärtner- und Pflegerpersonal für Knoops Park 
Sozialräume und Sanitäranlagen notwendig werden sollten, kann ein einge-
schossiges Unterkunftsgebäude mit bis zu max. 200 qm Grundfläche innerhalb 
der öffentlichen Grünfläche errichtet werden. Die Lage sollte möglichst im 
räumlichen Zusammenhang mit den öffentlichen Stellplätzen gewählt werden. 

C 2 Bauweise, Baugrenzen, Baulinie 
In allen Reinen Wohngebieten (WR1 bis WR5) wird eine offene Bauweise 
festgesetzt, um eine aufgelockerte Bebauungsentwicklung zu erreichen. Die 
Baugrenzen für alle Wohngebiete sind ausreichend tief, um zusätzlich zum 
Hauptgebäude auch das Anlegen von Terrassen und Balkonen zu ermöglichen. 
Um das Ortsbild des neuen Wohnquartieres weitgehend von Stellplätzen in 
Vorgärten und auf Erschließungswegen freizuhalten und den Charakter einer 
Parksiedlung entstehen zu lassen, wird der ruhende Verkehr zu Garagenhöfen 
zusammengezogen bzw. in einer Tiefgarage (WR4) untergebracht. Die südlichen 
Gemeinschaftsgaragen sind zur Vermeidung von übermäßigem Lärm dabei so 
zu errichten, dass eine Garagenreihe als Abschirmung des Garagenhofes 
gegenüber der Nachbarbebauung direkt auf die südliche Grundstücksgrenze 
gebaut werden muss und im Falle des Baues von Carports an der westlichen 
Grenze, diese mit einer geschlossenen Wand zur Nachbarseite zu versehen 
sind. Hierfür ist an der südlichen und westlichen Grenze der Gemeinschaftsan-
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lage jeweils eine Baulinie in der Planzeichnung festgesetzt. Aufgrund der 
planungsrechtlichen Festsetzung dieser Grenzbebauung ist bauordnungsrecht-
lich keine Abstandsfläche vor der Außenwand erforderlich. Die Garagenrück-
wand an der südlichen Grenze ersetzt dabei die bestehende, ebenfalls auf dem 
gesamten Grenzverlauf errichtete Remise, die über Jahrzehnte das Bild geprägt 
hat. 
In dem Sondergebiet Kultur bleiben die festgesetzten Bauzonen gegenüber dem 
Ursprungsplan deutlich zurück und umfassen im Wesentlichen den vorhande-
nen denkmalgeschützten Gebäudebestand und die bestehenden bzw. bereits 
genehmigten Nebenanlagen. Ein weiterer Ausbau ist derzeit nicht geplant. Die 
zugehörige ehemalige Scheune im Norden des Grundstücks kann gemäß 
festgesetzter Bauzone in den Innenhof sowie nach Osten, unter Wahrung des 
Denkmalschutzes für das gesamte Ensemble, ggf. erweitert werden bzw. 
Vorbauten erhalten. 

C 3 Verkehrsflächen 
Die Erschließung des neuen Wohnquartieres erfolgt von der Billungstraße in 
zwei Stichstraßen im südlichen und im nördlichen Bereich. Aufgrund der 
attraktiven Lage des geplanten Wohngebietes im direkten Anschluss an Knoops 
Park sollen die öffentlichen Verkehrsflächen sowie die privaten Erschließungs-
flächen im Zusammenwirken mit dem Freiraumkonzept den Charakter eines 
„Parkweges“ vermitteln. Die Flächen sollen nur bis Schrittgeschwindigkeit zu 
befahren sein und Fußgängerinnen und Fußgängern soll Vorrang eingeräumt 
werden. Für die öffentliche Verkehrsfläche ist eine Breite von 5,50 m für Begeg-
nungsverkehr mit geringer Geschwindigkeit vorgesehen, die in Teilen durch die 
Anlage von Besucherparkplätzen (5 x im nördlichen, 6 x im südlichen Bereich) 
erweitert wird. Da die Müllentsorgung durch ein Unterflursystem erfolgen soll, 
das von der Billungstraße angefahren wird, ist eine Durchfahrung des neuen 
Quartieres für Müllfahrzeuge nicht notwendig. Hinsichtlich der notwendigen 
Zufahrten und Bewegungsflächen für die Feuerwehr wurden innerhalb der 
öffentlichen Verkehrsflächen, der privaten Erschließungswege sowie der 
mittigen öffentlichen Grünfläche ausreichend Platzbedarfe abgestimmt und in 
die Planung eingestellt. Die Konkretisierung erfolgt auf Ebene der Erschlie-
ßungsplanung. 
Das Sondergebiet Kultur sowie die übrigen im Plangebiet festgesetzten öffentli-
chen Grünflächen sind über die vorhandenen Straßen Auf dem Hohen Ufer und 
Raschenkampsweg erschlossen und bedürfen keiner zusätzlichen Erschlie-
ßungsflächen. 

C 4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 
Der öffentliche Straßen- und Grünwegeraum sowie die privaten Erschließungs-
wege sollen in der vorliegenden Planung aufgrund der besonderen Lage des 
Plangebietes an Knoops Park den Charakter von Parkwegen vermitteln und 
weitestgehend frei von ruhendem Verkehr sowie Nebengebäuden bleiben. Um 
die Gestaltung des öffentlichen bzw. halböffentlichen Raumes demnach nicht 
durch Garagen und Nebenanlagen zu beeinträchtigen, sollen diese nur inner-
halb der Baugrenzen und den dafür ausgewiesenen Flächen zugelassen 
werden. Der ruhende Verkehr wird in gemeinschaftliche Garagenanlagen bzw. 
einer Tiefgarage (WR4) zusammengezogen. Für die südliche Garagenanlage 
wird zur Vermeidung von übermäßigem Lärm festgesetzt, dass nur Garagen mit 
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elektrischen Torantrieben und Fernbedienung  oder Carports errichtet werden 
dürfen. An der südlichen Grundstücksgrenze ist nur der Bau von Garagen 
zulässig. 

C 5 Gestaltungsfestsetzungen (nach § 87 Bremische Landesbauord-
nung) 

Mit den Festsetzungen und Beschränkungen zur Einfriedung der privaten 
Grundstücke soll, gestützt auf dem Freiraumkonzept des Siegerentwurfs, 
resultierend aus dem gutachterlichen Verfahren, eine adäquate Freiraumqualität 
geschaffen werden. Zur Einfriedung der privaten Grundstücke sind ausschließ-
lich Hecken und/oder Sträucher zulässig. Im Vorgartenbereich, der den Charak-
ter des öffentlich wirkenden Straßenraumes im Wesentlichen prägt, sind diese 
Anpflanzungen auf max. 1,50 m Höhe begrenzt, im Gartenbereich kann zur 
Vermeidung der Einsichtnahme bis max. 1,80 m Höhe eingefriedet werden. 
Aufgrund der bewegten Topografie des Geländes werden voraussichtlich 
kleinräumige Aufschüttungen bzw. Abgrabungen mit der baulichen Entwicklung 
des Gebietes notwendig. Um den Parkcharakter des geplanten Quartiers zu 
unterstreichen, ist das Abfangen der Topografie mittels Winkelsteinen, Stein-
mauern, o.ä. unzulässig. Stattdessen ist diese mit Erdanschüttungen auszuglei-
chen, die zu privaten Nachbargrundstücken flach zu verziehen sind. 
Die textlichen Festsetzungen zu den Außenwänden bzw. der Dachform der 
geplanten Gebäude entspricht den architektonischen Planungen des Siegerent-
wurfs, der aus dem durchgeführten gutachterlichen Verfahren resultiert. Geplant 
sind Wohngebäude in hellem Klinker mit Flachdächern, die bezüglich ihres 
äußeren Erscheinungsbildes eine Einheit bilden, sich aber jeweils durch Vor- 
und Rücksprünge innerhalb der Fassaden eine gewisse Eigenständigkeit 
bewahren. 

C 6 Plätze und Räume für Kinder und Jugendliche 
Als Ergebnis der Spielraumanalyse, die in St. Magnus im Zeitraum 2010/2011 
erstellt worden ist, wurde u.a. festgehalten, dass die öffentlichen Spielplätze 
einer Aufwertung bedürfen und vor allem für Jugendliche kaum Freizeitangebote 
und Treffpunkte im öffentlichen Raum zu finden sind. Im Zuge der resultieren-
den Handlungsempfehlungen wurden mehrere öffentliche Spielplätze saniert 
und umgestaltet. Auch der sich im Nahbereich des neuen Wohnquartieres 
befindliche öffentliche Kinderspielplatz an der Weizenfurt (Entfernung ca. 150 m) 
bietet nach seiner Umgestaltung im Jahre 2013 Kindern bis zu 12 Jahren gute 
Spielmöglichkeiten. 
Handlungsbedarf besteht weiterhin bei den Freizeitangeboten für Jugendliche. 
Um die Bedarfe und Wünsche dieser eher heterogen orientierten Bevölkerungs-
gruppe zu ermitteln, wurden im Oktober 2014 mehrere Veranstaltungen zur 
Beteiligung von Jugendlichen durchgeführt. Der räumliche Fokus wurde dabei 
auf die öffentliche Grünfläche „Woldes Wiese“ gerichtet, da im Zuge der geplan-
ten Umgestaltung der Parkanlage die Möglichkeit zur Berücksichtigung bzw. zur 
Realisierung der Angebotsverbesserung für Jugendlichen besteht. Die beteilig-
ten Jugendlichen haben sich vor allem für Treffpunkte in verschiedenen Ausfüh-
rungen (z.B. Pavillon, Bänke, Grill) und in ausreichender Zahl ausgesprochen, 
damit sich verschiedene Gruppen treffen bzw. sich aus dem Wege gehen 
können. Viel Zustimmung fanden auch vielfältige Möglichkeiten für sportliche 
und jugendgemäße Aktivitäten (z.B. Graffiti-Wände, Seilbahn, Fuß- und Basket-
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ball, Korbschaukel oder auch 6er-Schaukel). Mit der Konkretisierung der 
Planung werden diese Ideen und Wünsche weiterverfolgt, auf ihre Machbarkeit 
hin geprüft und ggf. auf „Woldes Wiese“ umgesetzt. 
Neben den spezifischen Angeboten können in Anbetracht der Lage des geplan-
ten Wohnquartieres in unmittelbarer Nachbarschaft zu Knoops Park die Spiel- 
und Bewegungsmöglichkeiten im Freien für alle Altersgruppen als großzügig 
angesehen werden. 

C 7 Öffentliche Grünflächen und Flächen für Nutzungsregelungen und 
Maßnahmen zum Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft 

Der größere Teil des Plangebietes umfasst Flächen der öffentlichen Parkanlage 
Knoops Park, die als solche wieder in die Anlage integriert werden sollen und 
demnach als öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung: „Parkanlage“ 
festgesetzt werden. Innerhalb dieser Grünflächen sind die bestehenden Stell-
plätze am Raschenkampsweg als der öffentlichen Parkanlage zugeordnet 
festgesetzt. Genutzt werden diese sowohl von Parkbesucherinnen und -
besuchern als auch von Besuchern des Kulturhofes Kränholm. Die nördlich 
angrenzende Schotterrasenfläche wird u.a. für das jährlich stattfindende 
Kulturfestival „Sommer in Lesmona“ als Überlaufparkplatz genutzt. 
Der parallel zum Bebauungsplan erarbeitete Grünordnungsplan enthält einen 
Gestaltungsentwurf zur Einbindung des geplanten Wohnquartiers in den neu zu 
gestaltenden Parkbereich („Woldes Wiese“) durch Ergänzung des Wegesys-
tems, die Anlage großzügiger Parkwiesen sowie zusätzliche Gehölzpflanzun-
gen, einschließlich einer wegebegleitenden Obststreuwiese. Die Festsetzungs-
empfehlungen des Grünordnungsplanes zu grünordnerischen Maßnahmen 
wurden in den Bebauungsplan als textliche Festsetzungen sowie Festsetzungen 
in die Planzeichnung eingearbeitet. Weitergehende Maßnahmen zur Eingriffs-
vermeidung und -minderung sowie zur Kompensation der Eingriffe in den 
Naturhaushalt, die im Grünordnungsplan beschrieben sind, werden im städte-
baulichen Vertrag zwischen der Stadt Bremen und dem Vorhabenträger geregelt 
und deren Umsetzung sichergestellt. 
Folgende Merkmale / Entwurfselemente sind hervorzuheben: 

• Einbindung des ergänzenden Parkteils in das örtliche fußläufige Wege-
netz mit neuen Verbindungen von Norden (Blumenkamp) nach Süden 
(Schotteck) und von Westen (Weizenfurt) nach Osten (Kränholm) 

• Schaffung einer großzügig offenen Raum- und Wegeführung über die 
historische Nord-Südachse auf den Flächen der ehemaligen Woldeschen 
Landsitze (Schotteck und Blumenkamp) sowie parallel zum historisch 
ebenso bedeutsamen Raschenkampsweg (zum Bahnhof St.- Magnus) 

• Unterstützung dieser Raumführung durch die zu erhaltenden Gehölzku-
lissen und eine neu zu entwickelnde wegebegleitende Obststreuwiese, 
die die offenen Freiflächen von „Woldes Wiese“ mit denen östlich Blu-
menkamp verknüpft (die aufzupflanzenden Obstbäume ersetzen zugleich 
geschädigte Obstbäume einer vorhandenen Reihe aus Apfelbäumen) 

• Neuinterpretation wichtiger Entwurfselemente der historischen Garten- 
bzw. Parkgestaltung nach dem Entwurf von Christian Roselius von 1907: 

o offener von einem Gehölzgürtel umschlossener Wiesenraum 
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o randlicher Verlauf eines Rundweges (belt walk) 
o Obstbaumbestand in lockerer Stellung als Bestandteil des Wirt-

schaftsgartens des Landsitzes Schotteck im Plangebiet 

• Beseitigung von Schnitthecken, die das Gelände in zusammenhanglose 
Teilflächen zergliedern, zugunsten einer großzügigen, dem historischen 
Charakter des Parks sowie dem Bedürfnis nach sozialer Kontrolle durch 
offene Sichtbeziehungen angemessenen landschaftlichen Gestaltung  

• Neupflanzung einzelner freistehender Winterlinden oder Stieleichen zur 
Einleitung eines mittelfristigen funktionalen Ersatzes alter Einzelbäume 
und Baumgruppen in enger Anlehnung an die historische Entwurfskon-
zeption von Christian Roselius  

• Verwirklichung eines Entwicklungskonzeptes für die Parkwiesen mit diffe-
renziertem Mahd-Turnus als Voraussetzung für die naturschutz- bzw. 
baurechtlich erforderliche Eingriffskompensation und für die Gewährleis-
tung deren Nutzbarkeit für Spiel und Aufenthalt  

• Schaffung von Möglichkeitsräumen für weitere, behutsam auszuwählende 
und zu integrierende Nutzungsangebote, z.B. für Senioren, Kinder und 
Jugendliche, ggf. in Randbereichen der offenen Wiesenflächen 

Die Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft, die der Kompensation des Eingriffs 
durch die Umgestaltung und die geplante Inanspruchnahme von Flächen für 
Bebauung dienen, wurden im Grünordnungsplan ermittelt, beschrieben und zur 
Festsetzung im Bebauungsplan empfohlen. In Umsetzung dieser Empfehlung 
sind die textlichen Festsetzungen zur Herstellung und Pflege der öffentlichen 
Grünflächen mittig innerhalb des Wohngebietes, auf „Woldes Wiese“ sowie 
zwischen „Woldes Wiese“ und dem Schotterrasen am Raschenkampsweg in die 
vorliegende Bauleitplanung aufgenommen worden. Zum Schutz von nachtakti-
ven Insekten und vor allem deren Jägern (insbesondere Fledermäuse) sind 
außerdem im gesamten Plangebiet nur Außenbeleuchtungen mit vorwiegend 
langwelligem Licht (z.B. Natriumdampfleuchten oder LED-Leuchten) mit Ab-
strahlung in den unteren Halbraum zulässig.  

C 8 Ver- und Entsorgung 
Die Versorgung des Plangebietes mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunika-
tion kann grundsätzlich im Rahmen der geplanten Erschließungsmaßnahmen 
sichergestellt werden. 
Die Abfallentsorgung ist als Unterflursystem an drei Standorten entlang der 
Billungstraße geplant, so dass die Entsorgungsfahrzeuge nicht in das neue 
Wohnquartier hineinfahren müssen. Der südliche sowie der nördliche Standort 
der Einfüllschächte befinden sich auf privatem Grund. Diese werden entspre-
chend gewartet. Die mittlere Einwurfmöglichkeit ist aufgrund der max. zulässi-
gen Entfernung von 9m vom Standort des Entsorgungsfahrzeugs im öffentlichen 
Straßenbegleitgrün der Billungstraße geplant und soll mittels rechtlicher Maß-
nahmen (Baulast / Grunddienstbarkeit) abgesichert werden. 
Die abwassertechnische Erschließung der geplanten Bebauungsstruktur ist im 
Trennsystem (Schmutz- und Niederschlagswasserkanal) durchzuführen. Das 
häusliche Schmutzwasser kann von dem Schmutzwasserkanal in der Billung-
straße aufgenommen werden. Die Zuführung kann im Freigefälle erfolgen, 
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vorausgesetzt, die Schmutzwasserentwässerungsanlagen liegen oberhalb der 
Rückstauebene (Straßenoberkante). 
Das Niederschlagswasser kann nach den gesetzlichen Vorgaben auf den 
Grundstücken, bzw. ortsnah der Versickerung zugeführt werden. Es ist dabei zu 
beachten, dass aufgrund der Bodenverhältnisse Schluckbrunnen vorzusehen 
sind. Solche Versickerungsanlagen müssen im Vorfeld von der Umweltbehörde 
genehmigt werden. 
Im Bereich der südlichen Garagenanlage ist die Errichtung eines Blockheiz-
kraftwerks geplant. Der Bebauungsplan setzt dementsprechend eine Fläche für 
Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung "Blockheizkraftwerk" fest. Das 
eingeschossige Blockheizkraftwerk dient der Erzeugung von Strom und Nah-
wärme. Über ein privates unterirdisches Leitungssystem werden alle Häuser des 
Plangebietes angebunden und mit Nahwärme sowie Strom versorgt. Ein 
entsprechender Anschlusszwang wird im abzuschließenden städtebaulichen 
Vertrag vereinbart und privatrechtlich mit dem Verkauf der Grundstücke sicher-
gestellt. Der Betrieb des Blockheizkraftwerks wird über einen Contracting-
Vertrag zur alternativen Energiebewirtschaftung sichergestellt. Der Contractor 
sorgt für eine fachgerechte Planung und Ausführung der Anlage und ist für 
deren Wartung und Instandhaltung verantwortlich. 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und 
effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen. Die Pläne sollen auch in 
Verantwortung mit dem allgemeinen Klimaschutz entwickelt werden (§ 1 Abs. 5 
BauGB). Um hierfür die baulichen und technischen Voraussetzungen zu 
schaffen, ist in die textlichen Festsetzungen aufgenommen, dass die tragenden 
Konstruktionen der Dächer der Hauptgebäude so auszubilden sind, dass die 
Errichtung von Solarenergieanlagen auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich 
ist. Die Gebäudestellungen ermöglichen die Nutzung von Solarenergie. 

C 9 Sonstige Festsetzungen 
Die Festsetzung der Flächen für Geh-, Fahr-, und Leitungsrechte zugunsten der 
Anlieger (Privatstraßen) dient der geordneten Erschließung anliegender Grund-
stücke der Wohngebiete WR2 bis WR5 und sichert den notwendigen Rettungs-
weg für die Feuerwehr. 
Weiterhin sichert die Festsetzung der Fläche für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
längs durch „Woldes Wiese“ die Trasse der vorhandenen Gasleitung zugunsten 
des Versorgungsträgers. 

C 10 Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 
Die nach anderen Gesetzen und Verordnungen getroffenen Vorschriften werden 
nachrichtlich übernommen, soweit dies für die Umsetzung des Bebauungspla-
nes notwendig oder zweckmäßig ist. Die Hinweise dienen der Erläuterung und 
Beachtung. Sie haben keinen Festsetzungscharakter. 
Im Übersichtsplan der Denkmalschutzbehörde (Unterschutzstellung 2010) 
wurde die Grenze des Flächendenkmals Knoops Park seinerzeit ungefähr und 
gradlinig gezogen. Nachdem die Baugebietsgrenze mit der vorliegenden 
Planung an die mittlerweile vermessene Baumkulisse angepasst wurde, kann 
auch eine detaillierte Abgrenzung der Denkmalschutzzone erfolgen. In Abstim-
mung mit dem Landesamt für Denkmalpflege ist somit in der vorliegenden 
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Planzeichnung bereits die Anpassung der Grenze dargestellt, die im Wege der 
Berichtigung parallel zur Planung erfolgt. 
Die Luftbildauswertung hat keine Anhaltpunkte für das Vorhandensein von 
Bombenblindgängern/Kampfmitteln ergeben. Auch andere Hinweise legen eine 
solche Vermutung nicht nahe. Nach den bisherigen Erfahrungen ist jedoch nicht 
immer auszuschließen, dass Einzelfunde auftreten können. Aus diesem Grunde 
sind die Erd- und Gründungsarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen. 
Sollten bei Erdarbeiten unbekannte Metallteile oder verdächtige Verfärbungen 
auftreten, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit sofort einzustellen und die 
Polizei Bremen (ZTD 14 – Kampfmittelräumdienst) zu benachrichtigen. 
Im Plangebiet ist weiterhin mit dem Vorhandensein archäologischer Boden-
fundstellen zu rechnen. Bei Erdarbeiten, insbesondere auch bei Kampfmittel-
sucharbeiten, ist eine Beteiligung der Landesarchäologie erforderlich. 

D Umweltbericht 

D 1  Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes 
Ziel des Bebauungsplanes ist die städtebauliche Neuordnung des Geländes der 
ehemaligen Stadtgärtnerei einschließlich der brachgefallenen Flächen der 
zugehörigen Baumschule sowie die Bestandssicherung des Kulturhofs Krän-
holm. Ein Großteil der überplanten Flächen liegt innerhalb des Flächendenkmals 
Knoops Park und soll durch geeignete Aufwertungsmaßnahmen wieder in die 
öffentliche Parkanlage integriert werden. Auf einer neu zu entwickelnden 
Wohnbaufläche entlang der Billungstraße sollen darüber hinaus rund 46 
Wohnungen in Reihen- und Mehrfamilienhäusern entstehen. Ein ergänzendes 
Wegenetz innerhalb des gesamten Geltungsbereiches soll die Erreichbarkeit 
von Knoops Park sowie die Möglichkeiten der Durchwegung des ehemals 
umzäunten Bereiches verbessern. Zu den näheren Einzelheiten der Planung 
wird auf die Abschnitte A bis C dieser Begründung verwiesen. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die Umweltbereiche mit 
ihren entsprechenden Wirkungsfeldern betrachtet und bewertet, die durch die 
Festsetzungen des Bebauungsplans berührt sind. Die Beschreibung und 
Bewertung der Umweltauswirkungen unter D 2.1 werden im Rahmen des 
Grünordnungsplanes ausführlich ausgearbeitet und im Ergebnis in die vorlie-
gende Begründung des Bebauungsplanes übernommen.  

D 2  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

D 2.1 Auswirkungen auf Natur und Landschaft (Pflanzen, Tiere, Boden, 
Wasser, Klima/Luft) sowie Auswirkungen auf Landschaftsbild und 
Erholungsfunktion einschließlich Vermeidung und Ausgleich 

 
Eingriffsvermeidung und -minderung 
Die Abgrenzung der Fläche für das Wohngebiet ist so gewählt, dass insbeson-
dere der wertgebende Gehölzbestand weitgehend erhalten werden kann. 
Außerdem halten die Baugrenzen ausreichend Abstand zu den Gehölzrändern, 
um Beeinträchtigungen des Gehölzmantels vermeiden zu können. Die geplante 
Bebauung fügt sich somit zwischen die zu erhaltenden Gehölzriegel ein, ohne 
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diese selbst in Anspruch zu nehmen. Damit wird die besondere Qualität reifer 
Gehölzkulissen im Gebiet als Merkmal des künftigen Wohnumfeldes genutzt. 
Visuelle Wirkungen auf benachbarte Bereiche werden gleichzeitig minimiert. 
Die gewählte offene Bauweise mit einer nur mäßigen Baudichte gewährleistet 
Durchblicke und damit die Erlebbarkeit des zentralen Gehölzriegels vor allem 
von der geplanten Privatstraße und in geringerem Maße auch vom Fußweg an 
der Billungstraße. Zudem unterstützt die geplante Wegeverbindung von der 
Weizenfurt zu „Woldes Wiese“ die Beziehung des westlichen Wohngebietes 
zum Park. Auf diesem Wege wird der bislang bestehenden Barrierewirkung 
zwischen Park und Wohngebieten entgegengewirkt. 
Bei der Planung für die Parkgestaltung (Gestaltungskonzept des Grünordungs-
planes) im mittleren und östlichen Teil des Gebietes ist der wertgebende 
Gehölzbestand berücksichtigt. Der aus dem historischen Bestand abzuleitende 
umlaufende Rundweg nutzt bestehende Wege soweit vorhanden und im Bereich 
neuer Wegeabschnitte bleibt er möglichst außerhalb der Kronentraufen vorhan-
dener wertgebender Gehölze, um Schäden an Baumwurzeln bei der Wegegrün-
dung zu vermeiden. 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und der Landschaft während der 
Bauzeit gehen regelmäßig weit über die Flächeninanspruchnahme durch die 
geplante Bebauung und ihre Nebenanlagen sowie durch betriebsbedingte 
Emissionen hinaus. Zwar haben die Wirkfaktoren nur temporären Charakter, die 
resultierenden Beeinträchtigungen können aber lange Zeit fortwirken oder gar 
dauerhaft sein. Die Durchführung der dazu im Grünordnungsplan beschriebenen 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen ist während der gesamten 
Bauphase von einem Fachbüro mit Sachkundenachweis zu überprüfen. Damit 
kann auch das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 
(1) BNatSchG ausgeschlossen werden. Diese Maßgabe wird im städtebaulichen 
Vertrag zwischen der Stadt Bremen und dem Vorhabenträger aufgenommen 
und die Umsetzung damit gesichert. 

Biotoptypen/Pflanzen 
Innerhalb der geplanten Wohnbaufläche ist von einer vollständigen Überfor-
mung und somit dem Verlust der vorhandenen Lebensraumtypen durch die 
geplante Bebauung, bzw. die zulässigen Nebenanlagen und im Zuge der Anlage 
privater Gärten und Grünflächen auszugehen. Betroffen sind vor allem Biotope 
mit Funktionsausprägungen allgemeiner Bedeutung. 
Biotope mit Funktionsausprägungen besonderer Bedeutung werden nur an zwei 
Stellen, am nördlichen Rand und am westlichen Rand der geplanten Wohnbau-
fläche, durch die Überformung überlagert. Dabei handelt es sich um Teile der 
Kronentraufe von Gehölzbeständen, die sich jeweils außerhalb der geplanten 
Baugrundstücke befinden. Die betreffenden Kronentraufen überlagern sich 
jedoch nicht mit den festgesetzten Baugrenzen. Es ist daher nicht erkennbar, 
dass es zwangsläufig zu erheblichen Beeinträchtigungen dieser Biotope z.B. bei 
der Errichtung dieser Gebäude kommen müsste, wenn die zugehörigen 
Schutzmaßnahmen getroffen werden. Diese werden im Grünordnungsplan 
beschrieben und sollen im städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Bremen 
und dem Vorhabenträger gesichert werden. 
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche besteht über eine textliche Festsetzung 
die Möglichkeit zur Errichtung eines Gebäudes mit Sozial- und Sanitärräumen 
für gärtnerisches Unterhaltungspersonal. Da für die Fläche keine anderen 
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Anforderungen definiert sind, wird von einer Biotopqualität entsprechend einer 
gewöhnlichen öffentlichen Grünfläche des Siedlungsbereiches ausgegangen. 
Bei evtl. Realisierung der beabsichtigten Nutzung ist von einer vollständigen 
Überformung der vorhandenen Biotope auszugehen. Betroffen sind vor allem 
Biotope mit Funktionsausprägungen allgemeiner Bedeutung. 
Am westlichen Rand des Baugebietes ist durch die Anlage der nördlichen 
Zufahrt zum Baugebiet sowie aufgrund der Nähe zu geplanten Wohngebäuden 
mit dem Verlust von mehreren Einzelgehölzen zu rechnen, die teilweise nach 
der Bremer BaumschutzVO geschützt sind. Ein Erhalt dieser Bäume erscheint 
aufgrund von bau- und anlagebedingten Konflikten nicht oder nur mit unverhält-
nismäßigem Aufwand möglich, die Nutzung der betreffenden Grundstücke 
würde unverhältnismäßig stark eingeschränkt. Der ökologische Ausgleich dieses 
Verlustes ist in der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung und den Kompensations-
maßnahmen berücksichtigt und im Grünordnungsplan dokumentiert. 

Vorkommen gefährdeter Tierarten 
Beeinträchtigungen von Tierlebensräumen mit Funktionsausprägungen beson-
derer Bedeutung durch die geplante Bebauung sind nicht erkennbar. Insbeson-
dere Hinweise auf Vorkommen gefährdeter Arten nach den einschlägigen Roten 
Listen sind nicht gegeben und lassen sich auch aufgrund der Biotopausstattung 
des Plangebietes nicht vermuten. Die erfassten Biotoptypen und die ihnen 
zugewiesene Wertstufe integriert die allgemeine Lebensraumbedeutung der 
betreffenden Biotoptypen für Tiere (und Pflanzen) weitgehend. Mit der Ermitt-
lung der erheblichen Beeinträchtigungen des Biotoptypenbestandes wird daher 
i.d.R. auch dessen Lebensraumfunktion für den Tierbestand erfasst und bei der 
Ableitung von Maßnahmen zur Eingriffskompensation hinreichend berücksich-
tigt. 
In dem im Grünordnungsplan integrierten Artenschutzbeitrag sind insbesondere 
die Tierarten Fledermäuse, Vögel und Juchtenkäfer hinsichtlich ihres erwartba-
ren Vorkommens und der vermeintlichen Gefährdung beschrieben und bewertet. 
Insgesamt kann bei Beachtung der beschriebenen und im städtebaulichen 
Vertrag zwischen der Stadt Bremen und dem Vorhabenträger gesicherten 
Vermeidungsmaßnahmen das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände gemäß § 44 Abs. 1 Nrn. 1-3 BNatSchG durch die geplante Nutzung mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Boden 
Das Plangebiet ist seiner Lage nach den lehmigen Geestplatten der naturräum-
lichen Landschaftseinheit „Vegesacker Geest“ zuzuordnen. Dort treten haupt-
sächlich Geschiebelehme über Lauenburger Schichten auf. Lokal kommt 
Flugsand vor. Auf den Hochflächen sind frische, örtlich staunasse, meist 
steinige, lehmige Sandböden mit Lehm im Untergrund verbreitet. Vertreten sind 
Braunerden, Pseudogley-Braunerden und Plaggenesche. Der geologische 
Untergrund im Plangebiet ist durch eine 0,5 m bis 1 m mächtige (podsolige) 
Decksandschicht über ca. 7 m bis 10 m mächtigen Geschiebelehmen der Saale-
Kaltzeit gekennzeichnet. Unter den gering durchlässigen Geschiebelehmen 
folgen mindestens 10 m mächtige Sande und Tone der Lauenburger Schichten. 
Im Zuge der geplanten Bebauung innerhalb des neuen Wohngebietes kommt es 
zum weitgehenden Funktionsverlust von Böden durch Versiegelung. Dieser 
möglichen Bodenversiegelung steht die Bebauung einer bereits heute versiegel-
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ten Fläche der ehemaligen Stadtgärtnerei gegenüber. Im Zuge der geplanten 
Bebauung werden die hier vorhandenen Flächenbefestigungen und Gebäude 
aufgenommen bzw. abgebrochen. Nach Abzug der bereits heute versiegelten 
Flächenanteile ergibt sich eine zusätzliche Neuversiegelung gegenüber dem 
Status quo mit Funktionsverlusten von Böden in einem Umfang von rund 3.000 
m². Betroffen sind ausschließlich Böden mit Funktionsausprägungen allgemei-
ner Bedeutung. Dieser Funktionsverlust wird im Rahmen der Kompensations-
maßnahmen berücksichtigt. 
 
 

Wasser 
Auswirkungen planungsrechtlich zulässiger Bauvorhaben innerhalb des Plange-
bietes auf das Grundwasser sind aufgrund des hohen Grundwasserflurabstan-
des von 14 m nicht zu erwarten. Auch mögliches Schichtenwasser unterhalb 
7,50 m unter der Geländeoberfläche wird aufgrund der mächtigen lehmigen 
Deckschichten mit hinreichender Sicherheit nicht berührt. 
Sonstige Beeinträchtigungen des Bodenwasserhaushaltes mit Folgewirkungen 
auf die wertgebenden Baumbestände z.B. aus der temporären Wasserhaltung 
bei Herstellung von Baugruben sind nicht zu erwarten. Die Wasserverfügbarkeit 
ist auf dem vorhandenen mächtigen Lehmuntergrund als stabil einzustufen. 

Klima/Luft 
Geltende energetische und abgastechnische Neubaustandards werden zu einer 
vergleichsweise sehr geringfügigen lokalen Erhöhung der Luftbelastung führen. 
Daraus resultierende erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes sind 
nicht erkennbar. Gleichzeitig bleiben die lufthygienisch und klimaökologisch 
besonders wirksamen Gehölzstrukturen im Plangebiet im Wesentlichen erhal-
ten. Verbleibenden unvermeidbaren Gehölzverlusten werden Zugewinne im 
Zuge der Anlage der privaten und öffentlichen Grünflächen in etwa gleichem 
Umfang gegenüber stehen. Zudem wird der weit überwiegende östliche Teil des 
Plangebietes im Zuge der Parkentwicklung als klimaökologischer Ausgleichs-
raum annähernd vollständig erhalten bleiben. 
Durch die geplante Wohnbebauung verringert sich die bioklimatische Funktion 
des Baugebietes definitionsgemäß für unmittelbar angrenzende Teile von 
Wohngebieten, da sich der Siedlungsrand hier in den Grünraum hinein ver-
schiebt. Die bioklimatische Situation sowohl dieser Flächen, als auch im geplan-
ten Wohngebiet selbst wird jedoch mindestens günstig bleiben. Eine erhebliche 
Beeinträchtigung der bioklimatischen Situation ist auszuschließen. 

Landschaftsbild, Erholungsfunktion 
Durch die geplante Bebauung kommt es zur Inanspruchnahme des westlichen 
Teils des Gebietes, dem insgesamt eine besondere Bedeutung für die Funktio-
nen des Landschaftsbildes und der Erholung zukommt. Wichtigster Gestaltträ-
ger des Landschaftsbildes sind die teils riegelartigen Gehölzbestände des 
Plangebietes. Diese bleiben jedoch weitgehend erhalten. Gleichzeitig wird 
Erlebbarkeit dieses Landschaftsraumes durch die Öffnung des (derzeit einge-
zäunten und kaum einsehbaren) Plangebietes, die geplanten Parkwege und die 
gestalterische Integration des mittleren und westlichen Teils des Plangebietes 
als Bestandteil von Knoops Park deutlich verbessert. 
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Kompensationsbestimmungen (Ausgleich) 
Im Zuge der Verwirklichung der geplanten Wohnbebauung kommt es zu erhebli-
chen Beeinträchtigungen von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren. Betroffen 
sind ausschließlich Biotope mit Funktionsausprägungen allgemeiner Bedeutung. 
Dazu gehören halbruderale Gras-Staudenfluren mittlerer Standorte, nitrophile 
Ruderalfluren, junge Pionierwaldstadien, kleinflächige Siedlungsgehölze aus 
einheimischen und nicht einheimischen Gehölzarten, Trittrasen und geringwerti-
ge, bereits heute überbaute Flächen (Wege, Gebäude). 
Nach Abzug der bereits heute überbauten Flächen ist mit einer zusätzlichen 
Bodenversiegelung in einem Umfang von rund 3.500 m² zu rechnen. Betroffen 
sind vor allem Böden mit Funktionsausprägungen allgemeiner Bedeutung. 
Überdies weist das Plangebiet ein hohes Potenzial für das Landschaftsbild und 
die Erholung auf, welches aber im Bereich der geplanten Bebauung beeinträch-
tigt wird. 
Zum Ausgleich dieser Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes ist die Anlage und Entwicklung artenreicher Parkwiesen durch ein 
differenziertes Mahdmanagement in einem Flächenumfang von ca. 1,6 ha 
vorgesehen. Zudem wird eine Obststreuwiese mit einer Fläche von etwa 0,6 ha 
angelegt und entwickelt. Der Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung 
wird durch eine Entlastung insbesondere der Parkerweiterungsflächen von 
Düngemitteln und Pflanzenbehandlungsmitteln im Zuge der Aufgabe der 
gärtnerischen Nutzung umgesetzt. Die Sicherung der Kompensationsmaßnah-
men erfolgt im städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Bremen und dem 
Vorhabenträger. 
Neben dem Ausgleich beeinträchtigter Lebensraum- und Bodenfunktionen 
werden die resultierenden Beeinträchtigungen des Erholungspotenzials (Flä-
cheninanspruchnahme) durch eine gestalterisch-qualitative Aufwertung der 
Parkerweiterungsflächen im Zuge der Anlage von Parkwiesen und der Obst-
streuwiese kompensiert. Zudem wird die Landschaftserlebnisfunktion in diesem 
Bereich durch Öffnung des Geländes für die Öffentlichkeit und durch die Anlage 
eines Wegesystems in Anlehnung an das historische Vorbild deutlich verbes-
sert. 
Ein artgleicher Ersatz der zu fällenden, nach Bremer BaumschutzVO geschütz-
ten Einzelgehölze steht im Widerspruch zu dem vorgesehenen Gestaltungskon-
zept des Grünordnungsplanes. Es ist daher ein gleichwertiger Ersatz durch die 
Pflanzung von 33 hochstämmigen Obstgehölzen und etwa 4 standortheimischen 
Laubbäumen 1. Ordnung (Großbäume) der Arten Winterlinde oder Stieleiche 
vorgesehen. Einem Kompensationserfordernis von 25 Bäumen stehen demnach 
Neuplanzungen von 37 Bäumen gegenüber. 
Nach Verwirklichung des Gestaltungskonzepts innerhalb des Geltungsbereiches 
ergibt sich ein geringfügiger Kompensationsüberschuss. Dieser erscheint 
angesichts der besonderen Bedeutung des Plangebietes für das Landschafts-
bild und das Landschaftserleben vernachlässigbar. 

D 2.2 Auswirkungen auf den Menschen durch Lärm 
Durch die ruhige Lage des Plangebietes am westlichen Randbereich der 
öffentlichen Grünanlage Knoops Park sowie umliegenden Wohngebieten mit 
gebietstypischen Nutzungen und Verkehrsströmen sind keine Beeinträchtigun-
gen für das geplante Wohngebiet zu erwarten. 



Seite 17 von 19 

Andererseits werden durch die Planung des neuen Wohngebietes Flächennut-
zungen vorbereitet, die die Nutzung der ehemaligen Stadtgärtnerei ablösen. Die 
Auswirkungen aufgrund des Ziel- und Quellverkehres infolge des Reinen 
Wohngebietes, mit ca. 24 Wohnungen im südlichen Erschließungsbereich und 
ca. 22 Wohnungen im nördlichen, ist vergleichsweise niedrig und bezogen auf 
die umgebende Gebietstypik als hinnehmbar einzuschätzen. Die Garagenanla-
ge im südlichen Bereich des Baugebietes wird durch die an der Grundstücks-
grenze festgesetzte Bebauung der Garagenrückwand sowie der Festsetzung 
von Garagen mit elektrischen Torantrieb und/oder Carports zu den Nachbar-
grundstücken im Lärm gemindert. Dazu liegt eine schallschutztechnische 
Stellungnahme eines Sachverständigen vor. Eine unzumutbare Lärmbelastung 
der Umgebung durch die Planung kann ausgeschlossen werden. 

D 2.3 Auswirkungen durch Altlasten 
Aufgrund der langjährigen Nutzungen als Gärtnerei im westlichen Teil des 
Bebauungsplans wurden orientierende Untersuchungen durchgeführt. Danach 
haben sich keine Hinweise ergeben, die einer Nutzung als Wohngebiet entge-
genstehen. 

D 2.4 Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
Im Plangebiet ist mit dem Vorhandensein archäologischer Bodenfundstellen zu 
rechnen. Bei Erdarbeiten, insbesondere auch bei Kampfmittelsucharbeiten, ist 
eine Beteiligung der Landesarchäologie erforderlich. 

D 3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes des Plange-
bietes bei Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“) und an-
derweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Flächen der ehemaligen Stadtgärtnerei sowie der angegliederten Baum-
schule liegen nach Eigentumsübergang an den Umweltbetrieb Bremen sowie 
dessen Umstrukturierungsmaßnahmen seit einigen Jahren brach. Die Gebäude 
werden bis zur Veräußerung der Flächen für den Wohnungsbau nur noch 
provisorisch als Unterkunft für Gärtnereipflegekräfte des UBB genutzt.  
Die „Nullvariante“ hätte zufolge, dass das derzeit umzäunte Gelände weiterhin 
ungenutzt und für die Öffentlichkeit unzugänglich bliebe. Auch die damit verbun-
dene Barrierewirkung zwischen den Siedlungsbereichen westlich der Billungs-
traße und der öffentlichen Grünanlage Knoops Park bliebe weiterhin bestehen. 
Die Gebäude würden weiter verfallen und die Natur würde sich auf den Flächen 
weiterentwickeln; allerdings den bereits jetzt schon verwilderten Eindruck 
verstärken. Aus diesem Grunde ist die Nachnutzung des Geländes durchaus 
sinnvoll. 
Das Ziel der Stadt Bremen ist es, im Rahmen der Innenentwicklung neue 
Wohnbauflächen im Anschluss an das vorhandene Siedlungsgefüge an der 
Billungstraße zu erschließen. Dieses Teilgebiet ist aufgrund seiner Lage und 
seiner günstigen infrastrukturellen Ausstattung für den Wohnungsbau gut 
geeignet. In verschiedenen Erschließungsvarianten wurde zu Beginn der 
Planung und über ein gutachterliches Verfahren mit Architekten und Freiraum-
planern im weiteren Verlauf der Planung eine optimierte Planungsvariante 
gefunden, die die Grundlage für diesen Bebauungsplan darstellt. Der weitaus 
größere Teil des Plangebietes soll als öffentliche Parkanlage entwickelt und in 
Knoops Park integriert werden, um den Anforderungen des vorhandenen 
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Denkmalschutzes und der Bedeutung der Erholungsfunktion Rechnung zu 
tragen. Weiterhin sollen in die Entwicklung des neuen Parkbereiches Angebote 
für Jugendliche integriert und die Ausgleichmaßnahmen, die infolge der Flä-
cheninanspruchnahme für Baumaßnahmen notwendig werden, berücksichtigt 
werden. Ein neu anzulegendes Wegenetz (teilweise auf vorhandenen, histori-
schen Wegeverläufen) soll die allgemeine Zugänglichkeit zu Knoops Park und 
die Durchwegung des gesamten Planbereiches verbessern. 
Andere Planungsmöglichkeiten, die im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteili-
gung als Ideen vorgeschlagen wurden, wie z.B. die Gründung einer Kinderfarm, 
Kleingärten, Schul- und Lehrgärten, Seniorenspielplatz oder Flächen für groß-
flächige Baumaufstockungen wurden im Rahmen der öffentlichen Sitzungen des 
nicht ständigen Ausschusses des Beirats Burglesum mit Vertretern der Bürger-
initiative „Grünes St. Magnus“, des Fördervereins Knoops Park, des BUND, des 
Seniorenbeirates, des Jugendbeirates, des Blindengartens sowie geladenen 
Experten erörtert und diskutiert. Diese Planungsideen wurden vor allem auf-
grund von zu hohen Herstellungs- und Unterhaltungskosten (z.B. Kinderfarm 
oder Kinderwildnis), aus Gründen der Unvereinbarkeit mit dem Denkmalschutz 
oder weil ein solches Angebot bereits in der Nähe vorhanden ist, nicht weiterver-
folgt. 

D 4 Verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung 
Für die Umweltprüfung sind im Rahmen des Grünordnungsplanes mehrere 
naturschutzfachliche Beiträge (Biotoptypenkartierung, Artenschutzbeitrag mit 
tierökologischer Einschätzung u.a. der besonders relevanten Artengruppen 
Fledermäuse und Brutvögel, Eingriffs-/Ausgleichsbewertung und -berechnung, 
Gestaltung der notwenigen Kompensationsmaßnahmen) erstellt worden. Die 
jeweils verwendeten Verfahren sind dort beschrieben. Es handelt sich im 
Wesentlichen um Begehungen, Auswertung vorhandener Gutachten und 
Fachliteratur, Analyse und Bewertung der Situation vor Ort sowie geeigneter 
computergestützter Berechnungsverfahren. 

D 5 Maßnahmen zur Überwachung 
Gemäß § 4c BauGB haben die Gemeinden erhebliche Umweltauswirkungen, 
die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten können, zu überwa-
chen (Monitoring). Ziel ist es, nicht vorhergesehene nachteilige Auswirkungen 
frühzeitig zu ermitteln und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu 
ergreifen. Es wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der routinemäßigen 
Überwachung durch die zuständigen Fachbehörden erhebliche, nachteilige und 
unvorhergesehene Umweltauswirkungen erkannt werden und evtl. notwendig 
werdende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. 

D 6 Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichtes 
Mit dem Bebauungsplan 1274 soll auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärt-
nerei sowohl ein neues Wohngebiet für Reihen- und Mehrfamilienhäuser 
entstehen als auch die öffentliche Grünanlage Knoops Park an dieser Stelle 
aufgewertet und weiterentwickelt werden. Für die geplante Inanspruchnahme 
von bisher nicht bebauten Flächen sind nach Naturschutz- und Baurecht 
Eingriffe verbunden, die ausgeglichen werden müssen. Zum Ausgleich werden 
auf Woldes Wiese ökologische Aufwertungsmaßnahmen durchgeführt. Diese 
Ausgleichsflächen werden als Grünflächen für die Öffentlichkeit geöffnet, um die 
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Erlebbarkeit der Landschaft und die Zugänglichkeit zu Knoops Park als Naher-
holungsraum zu verbessern.  
Das Vermeidungsgebot des Naturschutz- und Baurechtes wurde weitmöglich 
über die Erhaltung von bestehenden Altbäumen und der Weiterentwicklung der 
öffentlichen Grünanlage berücksichtigt. Darüber hinaus werden durch die 
Neubebauung der städtischen Gärtnereiflächen innerhalb des Siedlungsgebie-
tes andere wertvolle Flächen im Außenbereich geschont. 

E Finanzielle Auswirkungen 
Kosten für Erschließung, Regulierung, Ausgleich, etc.: 
Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes bezüglich der geplanten Wohnbau-
flächen entstehen der Stadtgemeinde Bremen keine Kosten. Im Rahmen einer 
öffentlichen Ausschreibung ist das Grundstück zur Errichtung des geplanten 
Wohnquartieres an einen Investor verkauft worden, der die Erschließung, die 
Bebauung und die notwendigen Maßnahmen zur Kompensation des Eingriffs in 
den Naturhaushalt durchführen oder deren Durchführung bezahlen wird. 
Voraussetzung für die Bebauung ist die vertragliche Verpflichtung des Investors, 
die Kosten zur Herstellung der Erschließung, der notwendigen Ausgleichsmaß-
nahmen sowie die regulierungsbedingten Kosten innerhalb des Geltungsberei-
ches zu übernehmen. 
Kosten für die Herstellung der öffentlichen Grünanlage: 
Die weitere Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie die Realisierung zur 
Aufwertung und Integration von Woldes Wiese in Knoops Park übernimmt die 
Stadtgemeinde Bremen abzüglich der o.g. vom Investor zu tragenden Kosten für 
Kompensationsmaßnahmen, die auf Woldes Wiese durchzuführen sind. Die 
Kosten der einzelnen Positionen zur Herstellung von Woldes Wiese werden in 
die Haushaltsplanungen eingestellt und voraussichtlich schrittweise umgesetzt. 

Bremen, 22.03.2017 

Bauamt Bremen Nord 

______________________ 
(Amtsleiter) 



Einwohnerversammlung gemäß § 3 (1) BauGB am 16.04.2013 

hier: Aufstellung des Bebauungsplanes 1274 

Es ist beabsichtigt 
für ein Gebiet in Bremen-Burglesum zwischen 

- südlich Altenheim Blumenkamp 
- Raschenkampsweg 
- Auf dem Hohen Ufer 
- Billungstraße 

den Bebauungsplan Nr. 1274 aufzustellen. 
Begrüßung:   Anwesende 

Ortsamt Burglesum: 
Herr Florian Boehlke, Ortsamtsleiter 
Frau Sabine Hell-Nogai, Protokoll 

Bauamt Bremen-Nord: 
Herr Maximilian Donaubauer, Amtsleitung 
Frau Linda Velte, Stadtplanung 

Presse 

Herr Boehlke eröffnet die Einwohnerversammlung um 18:30 Uhr und begrüßt die Anwesenden. 

Zu der Versammlung wurde unter Amtliche Bekanntmachungen in der Presse am 04.04.2013 
eingeladen. 

Zweck der heutigen Zusammenkunft ist, die Bürgerinnen und Bürger über das Planvorhaben zu 
informieren und der Verwaltung zu ermöglichen, die Wünsche und Anregungen des Bürgers 
kennenzulernen. 

Die Einwohnerversammlung findet gemäß § 3 (1) Baugesetzbuch statt. 

Danach ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 

Er schildert den Ablauf der heutigen Veranstaltung und erläutert den Zweck der heutigen 
Zusammenkunft. 

Herr Boehlke bittet um einen respektvollen Umgang miteinander und fordert alle Anwesenden 
auf, sachliche Beiträge zu formulieren sowie beleidigende Äußerungen und Zwischenrufe zu 
unterlassen. 

Er schildert die Beschlusslage (s. Anlage 1). 

Anlage 2



Fazit aus den Beschlüssen des Beirats und der Ausschüsse ist, dass die Bebauung der o.g. 
Fläche eindeutiger politischer Wille von unterschiedlichen Gremien ist. Dieser wurde auch 
gegenüber der Bürgerinitiative durch Herrn Staatsrat Golasowski am 07.03.2013 bekräftigt. 
 
Die Frage, ob bebaut wird ist somit bereits geklärt, der Fokus liegt nun darauf, wie die Bebauung 
aussehen kann. 
 
Frau Velte gibt zur Einführung zunächst allgemeine Hinweise, insbesondere auch zu den 
Darstellungen des Bebauungsplanes und die daraus möglichen Entwicklungen. Die heutige 
Information geht nicht über die Erläuterungen der allgemeinen Planungsziele hinaus. 
 
Speziellere Aussagen können erst zu einem späteren Planungszeitraum gemacht werden. Frau 
Velte erläutert anhand einer Präsentation (s. Anlage 2) das öffentliche Verfahren zum 
Bebauungsplan 1274 und die geplante städtebauliche Entwicklung an der Billungstraße.  
 
Der Aufstellungsbeschluss erging bereist am 23.05.2008. Zustande gekommen sind die neuen 
Planungen (Nachnutzungen) vor vier Jahren mit der Aufgabe der Nutzung durch Stadtgrün und 
dem dadurch ausgelösten Bauleitplanverfahren.  
Die Schutzgebiete „Knoops Park“,„Knoops Wald“ und weitere Flächen wurden dabei ausgespart; 
die Landschaftsschutzgebiete werden nach und nach aktualisiert. Es sollen öffentliche 
Grünflächen entstehen, eine Bebauung ist nur in dem Teilbereich an der Billungstraße 
vorgesehen. Der erhöhte Grünzug soll erhalten bleiben, Stichwege zum Knoops Park führen. 
 
Die bisherigen Planungen beinhalteten Vorgaben für Grundstückgrößen von ca. 1.000 qm / 
Haus. Die zwischenzeitlich in der Stadtbürgerschaft verabschiedete Wohnungsbaukonzeption 
mit dem Ziel der Innenentwicklung, gestiegene Boden- und Baupreise, die Zielsetzung einer 
sozialgerechten Bodennutzung sowie die im ursprünglichen Entwurf nicht ausgespielte 
Lagegunst am Park erforderten eine neue Zielsetzung und Weiterentwicklung. 
 
In Abstimmung mit dem Bauamt Bremen-Nord gab Immobilien Bremen ein städtebauliches 
Gutachten in Auftrag mit dem Ergebnis, dass, um auch andere Zielgruppen zu erreichen, evtl. 
Reihenhäuser, Stadtvillen oder Mehrgenerationen-Wohnungen entstehen könnten. 
 
Insgesamt wird jetzt von einer Grundstücksgröße von ca. 250 qm pro Wohneinheit (evtl. auch 
Doppelhäuser) (≈ ca. 50 Wohneinheiten) ausgegangen. 
 
Herr Boehlke erläutert den geplanten Ablauf: 
Die heutige Versammlung soll im Rahmen einer "Markplatzdiskussion" erfolgen, bei der 
zunächst die Bürgerbeiträge an Stellwänden gesammelt werden und im Anschluss vorgestellt 
und gemeinsam diskutiert werden. Dies soll auch Personen zum Zug kommen lassen, dies sich 
lieber schriftlich als mündlich äußern wollen. 
 
Mit dieser Form der Beteiligung ist die Mehrzahl der anwesenden Bürgerinnen und Bürger nicht 
einverstanden. Sie möchten eine direkte Diskussion, wie sie auch bei vergangenen 
Einwohnerversammlungen erfolgt ist. 
 
Herr Boehlke lässt über die Form der Beteiligung abstimmen. Mehrheitlich entscheiden sich die 
Bürgerinnen und Bürger gegen eine "Marktplatzdiskussion" und somit für eine direkte 
Diskussion. 
 
 
 



Diskussion/ Einwände und Anregungen: 
 
Herr Olaf Brandstaedter  
Herr Brandstaedter spricht das Gutachten der Landschaftsarchitekten Müller-Glassl an, dass 
die Grundidee des sanften Übergangs in den Park vertritt. 
 
Planungsziel des B-Plans 1274 soll u.a. eine Wohnbebauung geringer Dichte sein. Die 
Grundidee der Bürgerinitiative deckt sich für Herrn Brandstaedter mit dem Gutachten von Müller-
Glassl. Herr Brandstaedter weist darauf hin, dass eine massive Bebauung einen großen 
Einschnitt für die "Alteingesessenen" bedeuten würde. Er wünscht sich, dass die 
Bürgerstimmung ermittelt wird und die Planungen auf das genannte Gutachten aufgebaut 
werden. 
 
Herr Brandstaedter überreicht ein Schreiben mit folgendem Text: 
"Ich möchte hier zunächst noch einmal die Position der BI Grünes St. Magnus deutlich machen: 
Wir und bis jetzt 2000 Unterzeichner sind gegen eine Bebauung der Flächen an der 
Billungstraße und für eine ergebnisoffene Planung mit den Bürgern des Ortsteiles, die 
Unterschriften wurden an Herrn Boehlke und Herrn Bürgermeister Jens Böhrnsen jüngst 
übergeben. 
Wie kommen wir zu so einer Position? 
Dazu möchte ich kurz noch einmal einige Punkte im bisherigen Prozess skizzieren: 
1. Die Deputation für Umwelt, Bau und Verkehr erkennt in ihrer Vorlage vom 25.4.2008 die 
besondere Lage des Gesamtgeländes an: 
Ich zitiere: "Die Flächen liegen in zentraler Lage der öffentlichen Parkanlage Knoops Park. 
Aufgrund der hohen Wertigkeit muss sich jede künftige Nutzung innerhalb des gesamten 
Parkareals diesem hohen Qualitätsniveau stellen." Zitatende 
 
Die Deputation folgt hier wie auch im Weiteren den Empfehlungen des Gutachtens der 
Landschaftsarchitekten Müller-Glassl und Partner. 
 
Die Planungsziele lauten dann in der Deputationsvorlage 
- Sicherung und Weiterentwicklung der öffentlichen Parkanlage Knoops Park, 
  Steigerung der Erholungs- und Landschaftserlebnisfunktion 
- Sicherung und Entwicklung von übergeordneten öffentlichen Wegeverbindungen 
- langfristige Erhaltung der historischen Gebäude durch eine entsprechende Nutzung, 
  die auch in das Parkumfeld integriert werden kann 
- ergänzende Wohnbebauung im geringer Dichte an der Billungstraße (großzügige 
  Anger- Struktur, 10 Einfamilienhäuser, Schaffung eines sanften Überganges in den 
  Parkbereich) 
 
Später wird in der Deputations-Sitzung der einstimmige Beschluss gefasst, dass die Planung die 
in der Deputationsvorlage enthaltenen Ziele und Zwecke verfolgen soll. - Seitdem sind fünf 
Jahre vergangen. Die Wohnbauverdichtung ist in St. Magnus an ihre Sättigungsgrenze 
gekommen, es wurde u.a. eine Spielraumanalyse St. Magnus in Auftrag gegeben, worin steht, 
dass viele Jugendliche (etwa 250) in St. Magnus keine Draußen- Treffpunkte haben. 
 
Unsere BI fragt: 
-Warum wurden die einstigen Planungsziele komplett aufgegeben und verworfen?  
-Warum werden an einem ausgearbeiteten Gesamtkonzept das Müller-Glassl vorgelegt 
 haben derartig massive Eingriffe vorgenommen. 
Wir argumentieren: 
-Wenn die bremische Politik hier ihre einstigen Planungsziele komplett aufgibt und sich Ihnen 



nicht mehr verpflichtet fühlt, dann können wir mit einiger Berechtigung sagen: 
-Wir wollen einen Neustart, wir wollen, dass das Gelände angesichts eines neuen Status 
 Quo in St. Magnus unter 
-umweltpädagogischen 
-mehrgenerationalen und 
-touristischen und 
-Erholungsaspekten 
für die Allgemeinheit und mit der Allgemeinheit entwickelt wird. 
 
Die Stärken Bremen-Nords, die jeweiligen charakteristischen Eigenschaften der einzelnen 
Ortsteile herausstellen, solche Formulierungen finden sich in der Bremen-Norder Erklärung, die 
vor zwei Tagen von den OAL, Herrn Böhrnsen und weiteren Personen unterzeichnet wurde. 
 
Vegesack beginnt nach diversen Fehlentwicklungen (Sedanplatz-Tunnel, Markthalle) mit einer 
wissenschaftlich begleiteten Zukunftswerkstatt. 
 
Hier haben wir die Gelegenheit mit einem Pfund zu wuchern und tun es schon: 
-Der Sommer in Lesmona ist ein norddeutscher Anziehungspunkt geworden. Wie kann man 
 hier anknüpfen? 
Ein Hof-Gelände ähnlich dem Bürgerpark mit Tieren schaffen? 
 
Die erste Entgegnung - und das ist ein Totschlagargument- ist immer: Wer soll das bezahlen? 
Wir wollen, dass das Gelände der Stadt Geld einbringt. Hier müsste man überlegen, ob wir 
zusammen mit den Bürgern eine Stiftung oder eine Genossenschaft ins Leben rufen und ein 
Bürgerengagement einfordern. 
Gestern steht in der Zeitung, eine Prognose laute, die Einwohnerzahlen Bremens sinken. Ich 
denke, wir sollten uns nicht einseitig einer Neubürgergewinnung um jeden Preis verschreiben, 
wir sollten die gesamte Gemeindeentwicklung im Blick haben. 
 
Junge Familien beobachten die Situation genau: Wenn diese in Schwanewede, im nahen 
niedersächsischen Umland bessere Bedingungen vorfinden, gehen die doch dorthin. Wird man 
sie mit einer Neubürgerprämie ködern können? Ich denke nicht. 
 
Dann hat nach vielen Jahren die bremische Politik auf einmal entdeckt, dass nicht genügend 
Wohnraum für kleines Geld da ist, was richtig ist. Mit diesem Argument will man nun aber 
andere richtige Beobachtungen zur Seite schieben. 
 
Dann müssen wir über drei Lösungen reden: 
Mit immensen Aufwand 
-"Klein-Manhatten" hinbauen (Niveauunterschiede, Bäume fällen, Billungstraße ist ein 
 gefühlter Parkbeginn), dass das Parkumfeld ignoriert und das Gelände zur x-beliebigen 
 Baubrache degradiert 
-10 Einfamilienhäuser, großzügige Angerstruktur, sanfter Übergang zu Knoops Park 
-St. Magnuser Geest, siehe oben 
 
Umgekehrt: Wieso sollen wir das Vertrauen haben, dass der Bremer Senat hier nicht 
wiedereinmal ein Projekt in den Sand setzt. 
 
Wenn er schon nicht erkennt, dass man ein Parkgelände nicht massiv zubaut, und das auch 
schon mal in einer Deputation erkannt hat. Wozu leisten wir uns solch eine Deputation, wenn 
hinterher deren Analysen und Erkenntnisse ignoriert werden? 
 



Ich sage: 
Neustart, runder Tisch, Architekten und Moderator von außen holen und hier langfristig für 
Bremen und für die nachfolgenden Generationen mehr rausholen. Schauen Sie in die örtlichen 
Geschichtsbücher: 
Bürgerinitiativen haben in der Vergangenheit oft ein Korrektiv zu einem politischen Zeitgeist 
dargestellt und nach Jahrzehnten hat sich herausgestellt: Die lagen richtig.  
In Bremen: 
-Im Schnoor sollte in den 60er Jahren ein Hochhaus gebaut werden 
-Die Mozartrasse sollte kommen 
Das ist in anderen Städten auch zu beobachten, dass historische Stadtkerne erhalten geblieben 
sind, weil die Häuser erst besetzt wurden und die BI`s sich dann für den Erhalt ausgesprochen 
haben. 
 
In Bremen muss man skeptisch bleiben, Wohnortprinzip." 
 
 
Herr Peter Mascher, Billungstraße 8 
Sagt, das es heißt, die Bebauung sei eine positive Entwicklung für den Stadtteil. Was bedeutet 
das? 
Er stellt fest, dass in St. Magnus in den Altenheimen 5% der Bevölkerung von St. Magnus 
wohnen. 27% sind über 65 Jahre. Zieht man die 5% der Altenheimbewohner ab, ergibt sich ein 
Prozentsatz von 22%, dieser liegt genau im Mittel von Bremen. Es handelt sich lt. Herrn 
Mascher somit bei der Aussage, dass die Bevölkerung in St. Magnus überdurchschnittlich alt ist, 
um einen künstlich geschaffenen Wert. 
 
Herr Nötzel, Gut Weilen 23 
Eine Bebauung wird wohl stattfinden und muss akzeptiert werden, die Frage ist jedoch, wie 
diese aussehen wird. Zur Frage an der Stellwand" Wie wollen Sie die Neubürger integrieren?" 
möchte Herr Nötzel wissen, wie das funktionieren soll, wenn diese von den Anwohnern als 
"Fremdkörper" angesehen werden? 
 
Ein Bürger: 
Es muss eine Orientierung am Planungsziel erfolgen: Geringe Baudichte, eine Bebauung mit 
Einfamilienhäusern; keine massive dichte Bebauung. 
 
Herr Arend Rohlfs, Billungstraße 20 
Es gibt einen Wandel in der Billungstraße, sehr viele junge Familien sind zugezogen, der 
Generationenwechsel regelt sich von selbst, eine Bebauung ist gar nicht erforderlich. 
 
Herr Hartmut Graeber, Billungstraße 
Der vorhandene Baumbestand ist planungsrechtlich zu sichern. Es dürfen keine 
Wurzelbeschädigungen erfolgen. Wie sollen die Bäume bei 50 Wohneinheiten geschützt 
werden? Werden dadurch nicht die Vorschriften der Baumschutzverordnung beeinträchtigt? 
Frau Velte hierzu: Die Bäume stehen am Rand des Gebietes. Im Bereich des 
Kronentraufbereichs, der sich auf dem Boden projeziert (Wurzelbereich) wird keine Bebauung 
erfolgen. Es wird ein Baumgutachten erstellt, dass in den weiteren Planungen berücksichtigt 
wird. 
 
Frau Graeber, Billungstraße 
Eine dichte Bebauung mit 50 Wohneinheiten vorausgesetzt, geht sie davon aus, dass drei Autos 
pro Wohneinheit zusätzlich da sein werden. Wie sollen die 150 zusätzlichen Pkw durch die 



Billungstraße geleitet werden? Der zusätzliche Verkehr bedeutet eine Gefährdung von älteren 
Personen und Kindern. Die Einfahrt „Auf dem Hohen Ufer“ ist zu schmal. 
Frau Velte: Für jede Wohneinheit muss ein Stellplatz auf dem Grundstück nachgewiesen 
werden, bei Wohnungsgrößen über 160m² zwei Stellplätze. Die Fahrten in das Wohngebiet sind 
machbar. Von einer Gefährdung ist nicht auszugehen, die heutigen Straßen in Wohngebieten 
sind schmal, es ist nur ein langsames Fahren möglich. 
 
Herr Donaubauer: Es besteht kein Interesse, die vorhandene Billungstraße zu vergrößern. Die 
Frage der Erschließung ist auf Kosten des Investors zu lösen. 
 
Herr Maretzke, Billungstraße 16 
Für die Altanwohner bedeutet die Bebauung eine Verdopplung des Verkehrs. Die Einmündung 
zur Straße „Auf dem Hohen Ufer“ ist ein kritischer Gefahrenknotenpunkt. Der dort aufgestellte 
Spiegel ist "blind". 
 
Frau Angela Weber, Billungstraße 
Die Ausfahrt aus der Billungstraße/ Auf dem Hohen Ufer sieht sie wegen der Doppel-b-Kurve 
kritisch. 
 
Eine Bürgerin 
Der Beirat fordert einen Grundstückspreis von 25,- € je m², wie ist das möglich? Sie selbst hat 
vor einigen Jahren ein Haus in der Billungstraße gekauft, zu einem wesentlich höheren Preis. 
 
Herr Boehlke: Der Beirat möchte nicht, dass nur zum maximalen Wert verkauft wird um 
auch jungen Familien Eigentumserwerb zu ermöglichen. 
 
Frau Velte: Bestätigt die Planungserfordernisse. Wenn die Bebauung und der zusätzliche 
Verkehr den Knotenpunkt Billungstraße/ Auf dem Hohen Ufer überlastet, kann dies durch eine 
Planung mit einem Investor gelöst werden. 
 
Herr Jan Bellmer, An Bömers Park 15 
Er verweist auf die Stellplatzsituation in der Hans-Hermann-Sieling-Straße. Die Billungstraße 
sollte schon vor 35 Jahren ausgebaut werden. 
 
Herr Friese, Eibenstraße 2 
Zum Beginn der Planung sollten 12 Einfamilienhäuser entstehen, dann spricht man von 48 
Wohneinheiten. Von welchen Grundsätzen wird nun bei der Planung ausgegangen? Von 
welcher GFZ und GRZ ist auszugehen? 
Warum muss das Gelände an einen Investor gehen? Wenn der Zwischenhändler "gespart" wird, 
ist es eventuell nicht billiger, aber besser. 
Herr Friese ist für eine Bebauung mit geringer Dichte, jedoch individuell und ohne Investor. 
 
Herr Donaubauer: Zur Bauweise gibt es Wünsche und Vorstellungen auf dem Markt, die 
ernst zu nehmen sind. Eine bauträgerfreie Vergabe ist ein Thema. Es ist diskussionswürdig, 
ob zumindest anteilig direkt vermarktet wird. 
Die Grundflächenzahl GRZ, d.h. der Protzentsatz der Grundstücksfläche, der durch Haus und 
Nebenanlagen versiegelt werden darf, lag im ursprünglichen Entwurf mit 10-12 Villen bei 0,2., 
d.h. z.B. 20% eines Grundstücks mit 1000m². Der aktuelle Entwurf sieht entsprechend der im 
Baugesetzbuch verankerten Flächensparziele und nachgefragter Größen bei Reihenhäusern, 
weil die Grundstücke kleiner sind, eine GRZ von 0,4, bei Stadtvillen von 0,35 vor. 
Bei den Planungsüberlegungen wird nicht nur die Anzahl der Wohneinheiten, wie hoch und wie 
groß gebaut wird, sondern auch die Zielgruppe der Bevölkerung mit einbezogen. 



Herr Olaf Mosel, Am Lindenberg 
Es ist schwierig nur über GRZ und GFZ zu sprechen, wenn nur eine maximale und eine 
minimale Variante vorgestellt werden. Entsprechende Modelle wären Zielführender. 
 
Herr Gerold Lonzek, Käthe-Kollwitz-Straße 
Wie hoch ist der Grundstückspreis je m²? 
Frau Velte: Das Grundstück wird insgesamt für ein Ausschreibungsverfahren bewertet. Daraus 
lässt sich aber nicht ableiten, wie teuer der m² ist. Der Bodenrichtwert beläuft sich für kleinere 
Grundstücke auf € 125,00 und bei größeren Grundstücken auf € 105,00. Wie teuer die 
Grundstücke letztendlich werden, kann noch nicht gesagt werden, weil die Kosten der 
Erschließung noch nicht bekannt sind. 
 
Herr Fritze, Gut Weilen 
Es sind schon Bäume blau markiert. Um rechtzeitig Platz zu schaffen? 
Frau Velte: Die Markierungen werden vom Umweltbetrieb Bremen gesetzt, als Kennzeichnung 
für Pflegemaßnahmen. Diese Arbeiten haben nichts mit der Bebauung zu tun. Herr Christof 
Steuer, ehemaliger Bauamtsleiter Bauamt Bremen-Nord, bestätigt die Aussage von Frau Velte. 
 
Herr Severit, Weizenfurt 22 
Bei neuen Familien ist mit 2-3 Autos pro Wohneinheit zu rechnen. Die Parknot ist jetzt schon 
groß, Anwohner aus der Weizenfurt parken bereits in der Billungstraße. 
Es besteht der Eindruck, dass das Thema Parkplätze ausgeklammert wird, weil es ein Problem 
darstellt. Wo bleiben bei 48 Wohneinheiten die Kfz? Die Nebenstraßen können das nicht mehr 
aufnehmen. 
 
Herr Sandvoß, Billungstraße 22 
In der Vergangenheit ist bereits viel verloren gegangen für St. Magnus. Die Freiwillige 
Feuerwehr, das Osterfeuer. Wir haben jetzt einmalig und letztmalig die Chance etwas für den 
Stadtteil zu tun. Es könnte ein Treffpunkt für den Ortsteil entstehen. 
 
Frau Magda Selicke, Billungstraße 
In welche Schule gehen die Kinder der neuen Eigentümer? 
 
Ein Bürger: 
Wie kommt man zu dem Ergebnis, die Ein- und Ausfahrten wie auf dem Plan dargestellt, 
festzulegen? Ist das Gebiet noch Landschaftsschutzgebiet? 
Frau Velte: Ja, es ist noch zum Teil Landschaftsschutzgebiet. Das Gelände ist bei dem auf den 
Plan festgelegten Ein- und Ausfahrten ebenerdig, die Bäume sind weit entfernt. Deswegen bietet 
sich die Örtlichkeit an. 
 
Herr Maretzke, Billungstraße 16 
Die Einfahrt ist so nicht möglich. Es ist keine Barrierefreiheit gegeben. Die Strecke ist mit einem 
Rollator nicht zu bewältigen. 
 
Herr Gerlach, Billungstraße 18 
Warum kann in einem Landschaftsschutzgebiet gebaut werden? Die Verkehrssituation in der 
Billungstraße ist schon jetzt schwierig, Begegnungsverkehr ist kaum möglich, ein Pkw muss auf 
den Fußweg ausweichen. 
Es sollen maximal 48 Wohneinheiten entstehen. In einem Zeitungsbericht stand, dass aufgrund 
eines Senatsbeschlusses ab 50 Wohneinheiten Sozialwohnungen errichtet werden müssen. 
 
 



Herr Boehlke: Ziel ist es, zu Flächenverträglich zu bauen, nicht eine Wohnungsbauförderung zu 
erreichen. 
 
Herr Donaubauer: Die Entwurfsplanung mit 48 Wohneinheiten ist weit vor der Diskussion in 
Bezug auf Wohnraumförderung entstanden. Es handelt sich um ein freiwilliges Angebot an die 
private Bauwirtschaft. Entscheidend ist hier, dass die Wohnraumförderung sogar dienlich ist. Bei 
stadteigenen Flächen gibt es keine Bindung an den Schwellenwert von 50 Wohneinheiten. 
 
Herr Christof Steuer, Knoops Park Verein 
Ich möchte hier die Sicht des Knoops Park Vereins darstellen. Es wurde ein erstes Konzept im 
Jahr 2008 zum Schutz des Parkes erstellt. Die Untersuchung der Gebiete hat ergeben, dass für 
eine Fläche eine Bebauung möglich ist, weil sie kulturhistorisch weniger bedeutsam ist. Die 
Ausgleichfunktion dieser Flächen (mittige Grünfläche) richtet sich auf die mögliche ökologische 
Kompensation an dieser Stelle als Ausgleich für die Bebauung an der Billungstraße, die 
Gestaltung und Nutzung dieser Grünfläche für die Bürger soll der Erholungs- und 
Freizeitfunktion Rechnung tragen. Die AG Knoops Park befasst sich mit der Strukturierung der 
Fläche. 
 
Herr Olaf Brandstaedter 
Ich stelle fest, dass das Konzept von 2008 sehr durchdacht und strukturiert ist. Die aktuellen 
Planungen sind jedoch unausgegoren. 
 
Ein Bürger: 
Eine Bebauung ist nur vorstellbar, wenn sie in die Parklandschaft integriert wird wie zum 
Beispiel Lehnhof oder Birkenhof. Keine Bebauung mit Stadtvillen und Mehrfamilienhäusern. 
 
Herr Meinders, Billungstraße 14 
Es ist eine realistische Erwartung von 2-3 zusätzlichen Pkw je Wohneinheit auszugehen. Das 
bedeutet eine Mehrbelastung für den ruhenden und fließenden Verkehr. Die Billungstraße ist 
Zubringerstraße für die Altenheime und das Kindertagesheim. Die Durchfahrt von 
Rettungsfahrzeugen muss auch für die Zukunft gewährleistet sein. Was ist mit dem 
Niveauunterschied/der Böschung an den geplanten Ein- und Ausfahrten? Der Fußweg muss an 
das Niveau angepasst werden etc. Wie soll das realisiert werden? Sind die Bäume tangiert? 
 
Frau Britta Path, Billungstraße 6 
Vom Garten aus sehen wir bereits die Bebauung im Weizenfurt, jetzt soll vor uns auch noch eine 
"Ghettobebauung" entstehen. Mit 12 Wohneinheiten könnten wir uns anfreunden, jedoch nicht 
mit 48. 
 
Eine Bürgerin 
Wir wollen heute hören, dass sie auf die Bürger zugehen. Wir haben den Eindruck, dass gegen 
die Bürger gehandelt werden soll. Es ist erfreulich, wenn der mittlere Teil zum 
Naherholungsgebiet wird. Es besteht die Hoffnung, dass die heutigen Kritikpunkte nicht 
unbemerkt bleiben. Spricht etwas gegen eine weitere frühzeitige Beteiligung, wenn die 
Planungen fortgeschritten sind? 
 
Herr Boehlke: Ich sichere eine weitere Beteiligung zu. 
 
Herr Olaf Brandstaedter 
In welcher Form wird das Protokoll zu dieser Sitzung geführt? Ich wünsche mir für die nächste 
Sitzung eine neutralere Rolle bei der Moderation. 
 



Frau Ruwenstroth, Auf dem Hohen Ufer 61 
Sind genügend Kita- und Hortplätze vorhanden? 
Müssen unbedingt Häuser gebaut werden? Es gibt doch genügend Alternativen, wie z.B. eine 
Begegnungsstätte etc. 
 
Frau Graeber, Billungstraße 
Wünscht sich eine Rednerliste bei künftigen Versammlungen. Das zunächst angekündigte 
Format hätte vorab angekündigt werden müssen. Die Fragen hätten vorab zur Verfügung 
gestellt werden müssen. 
 
Herr Boehlke weist Herrn Brandstaedter darauf hin, dass zu den Aufgaben eines 
Ortsamtsleiters die Moderation von Einwohnerversammlungen gem. § 3 BauGB gehört. .Das 
Protokoll wird auf der Homepage des Ortsamtes Burglesum und auch auf der des Bauamtes  
Bremen-Nord online gestellt. Aus Datenschutzgründen werden die Namen der Bürger jedoch  
geschwärzt. Außerdem haben die Bürger die Möglichkeit innerhalb eines Monats noch schriftlich 
ihre Anregungen/Bedenken zur Konkretisierung schriftlich an das Bauamt Bremen-Nord oder an 
das Ortsamt Burglesum zu richten. 
 
Herr Donaubauer beschreibt das weitere Vorgehen: 
1.  Vorgezogene Behördenbeteiligung (üblicherweise in öffentlicher Sitzung gefasste 

Stellungnahme des Beirats) 
2.  Öffentliche Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau und Verkehr auf Grundlage einer 

zuvor online erhältlichen Sitzungsvorlage (Beschluss über die einmonatige, öffentliche 
Auslegung des Bebauungsplanentwurfs) 

 
3.  Persönliche Erläuterung der beabsichtigten Planung anhand eines Modells in Form einer 

nochmaligen Abendveranstaltung für die interessierte Öffentlichkeit zu Beginn der 
öffentlichen Auslegung 

 
4.  Möglichkeit der Abgabe von Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
 

5. öffentliche Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau und Verkehr 
(Abwägungsentscheidung über sämtliche schriftlichen Einwendungen, 
Unterschriftenlisten, Beschluss zu Händen des Senats/der Stadtbürgerschaft 

 
 
Herr Boehlke schließt die Sitzung um 21:30Uhr. 
 
 
Florian Boehlke      Sabine Hell-Nogai 
Vorsitzender       Protokoll 
 



V i l l e n a  LANDSCHAFTSARCHITEKTUR + UMWELTPLANUNG 

März 2017 

Grünordnungsplan 
zum Bebauungsplan Nr. 1274 „An Woldes Wiese“ 

mit integriertem Artenschutzbeitrag 

Anlage 3



 



22. März 2017

Grünordnungsplan 
zum Bebauungsplan Nr. 1274 „An Woldes Wiese“ 

Im Auftrag der Freien Hansestadt Bremen (Land/Stadtgemeinde), 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, 

Bauamt Bremen-Nord 
Gerhard Rohlfs Straße 62 

28757 Bremen 

V i l l e n a  LANDSCHAFTSARCHITEKTUR + UMWELTPLANUNG 

Stefan Villena-Kirschner, Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitekt bdla 

Kastanienallee 24 

28717 Bremen 

Tel. 0421-6202452 

Fax. 0421-6202453 

e-Mail: stefan.villena@villena.de 

web: www.villena.de 

http://www.villena.de/


 

 

 



GOP zum Bebauungsplan Nr. 1274 „An Woldes Wiese“ 

V i l l e n a  LANDSCHAFTSARCHITEKTUR + UMWELTPLANUNG I 

INHALT 

1 EINLEITUNG .......................................................................................................................... 1 

1.1 Aufgabenstellung und Vorgehensweise ........................................................................ 1 

1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes ....................................................................... 2 

1.3 Planerische Vorgaben ................................................................................................... 3 

1.3.1 Bebauungspläne .................................................................................................. 3 

1.3.2 Flächennutzungsplan ........................................................................................... 3 

1.3.3 Landschaftsprogramm Bremen 2015 ................................................................... 4 

1.3.4 Vorhaben und Pläne im Umfeld............................................................................ 5 

2 BESCHREIBUNG DER PLANUNG ........................................................................................ 6 

3 BESTANDSAUFNAHME UND BEWERTUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT ................ 7 

3.1 Naturräumliche Grundlagen .......................................................................................... 7 

3.2 Nutzung des Plangeltungsbereiches ............................................................................. 7 

3.3 Landschaftsschutzgebiet ............................................................................................... 8 

3.4 Denkmalschutz ............................................................................................................. 8 

3.5 Biotop-/Ökotopfunktion .................................................................................................. 8 

3.5.1 Biotoptypen/Flora ................................................................................................. 8 

3.5.2 Fauna................................................................................................................. 13 

3.5.3 Besonders und streng geschützte Arten – Potenzialabschätzung ...................... 14 

3.5.4 Gesetzlich geschützte Biotope ........................................................................... 25 

3.5.5 Natura 2000-Gebiete .......................................................................................... 25 

3.5.6 Wald .................................................................................................................. 25 

3.5.7 Baumschutz ....................................................................................................... 25 

3.6 Bodenfunktionen ......................................................................................................... 26 

3.7 Grundwasserschutzfunktion (Schutzgut Wasser) ........................................................ 27 

3.8 Bioklimatische Ausgleichsfunktion (Schutzgut Klima/Luft) ........................................... 27 

3.9 Landschaftsbild / Erholung .......................................................................................... 28 

4 EINGRIFFSVERMEIDUNG UND –MINDERUNG .................................................................. 30 

4.1 … anlage- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen ................................................. 30 

4.1.1 Landschaftliche Integration des Baugebietes ..................................................... 30 

4.1.2 Dezentrale Versickerung und Nutzung von Niederschlagswasser ...................... 30 

4.1.3 Verwendung insektenverträglicher Außenbeleuchtung ....................................... 30 

4.2 … baubedingter Beeinträchtigungen ........................................................................... 31 

4.2.1 Ökologische Baubegleitung ................................................................................ 31 

4.2.2 Räumliche Begrenzung des Baufeldes ............................................................... 31 

4.2.3 Zeitliche Begrenzung für bestimmte Baumaßnahmen ........................................ 31 

4.2.4 Bodenschutz ...................................................................................................... 32 

4.2.5 Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen ................................................ 33 



GOP zum Bebauungsplan Nr. 1274 „An Woldes WIese“ 

II V i l l e n a  LANDSCHAFTSARCHITEKTUR + UMWELTPLANUNG 

5 EINGRIFFSERMITTLUNG – BEEINTRÄCHTIGUNGEN VON NATUR UND 
LANDSCHAFT ...................................................................................................................... 34 

5.1 Auswirkungen auf die Biotop-/Ökotopfunktion ............................................................. 34 

5.1.1 Biotoptypen/Flora ............................................................................................... 34 

5.1.2 Fauna ................................................................................................................. 35 

5.1.3 Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG ............ 35 

5.1.4 Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Biotope ............................................... 38 

5.1.5 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete ............................................................. 38 

5.1.6 Auswirkungen auf Waldflächen .......................................................................... 38 

5.1.7 Auswirkungen auf den geschützten Baumbestand nach BaumschutzVO ........... 38 

5.2 Boden.......................................................................................................................... 39 

5.3 Wasser ........................................................................................................................ 39 

5.4 Klima/Luft .................................................................................................................... 39 

5.5 Landschaftsbild / Erholung .......................................................................................... 40 

6 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MAßNAHMEN ................................................................ 41 

6.1 Begründung der Maßnahmenkonzeption und Entwicklungsziele ................................. 41 

6.2 Gestaltungskonzept für die Entwicklung der geplanten Erweiterungsfläche für den 
Park ............................................................................................................................ 42 

6.3 Grünordnerische Maßnahmen innerhalb des Plangeltungsbereichs ............................ 43 

6.4 Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangeltungsbereichs, 
Zuordnungsfestsetzung ............................................................................................... 48 

7 GEGENÜBERSTELLUNG VON EINGRIFF UND KOMPENSATION.................................... 49 

7.1 Kompensation der Funktionsausprägungen allgemeiner Bedeutung ........................... 49 

7.2 Kompensation der Funktionsausprägungen besonderer Bedeutung ........................... 53 

7.3 Weitergehende Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen für besonders 
und streng geschützte Arten ........................................................................................ 53 

7.4 Ausgleich der Beeinträchtigungen für gesetzlich geschützte Biotope .......................... 53 

7.5 Kompensation der Beeinträchtigungen für Natura 2000-Gebiete ................................. 53 

7.6 Kompensation von Waldumwandlungen ...................................................................... 53 

7.7 Kompensation der Verluste von Bäumen, die nach der Bremer 
Baumschutzverordnung geschützt sind ....................................................................... 53 

8 ZUSAMMENFASSUNG ........................................................................................................ 56 

9 QUELLEN ............................................................................................................................. 58 

 

  



GOP zum Bebauungsplan Nr. 1274 „An Woldes Wiese“ 

V i l l e n a  LANDSCHAFTSARCHITEKTUR + UMWELTPLANUNG III 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1: Geltungsbereich des BP 1274 (gestrichelt) und Plangebiet GOP (grün) ............................ 3 

Abb. 2: Ausschnitt aus dem LaPro Bremen 2015, Plan 1, Ziel- und Maßnahmenkonzept.............. 4 

Abb. 3: Plangebiet in Luftbildaufnahmen 1935 und 2013 ............................................................. 10 

Abb. 3: Veränderungsbereiche 1 – 3 ........................................................................................... 50 

Tabellenverzeichnis 

Tab. 1: Auszug aus Anhang B des LaPro 2015, Maßnahmentabelle 2 für den 
Siedlungsraum der Vegesacker Geest: ............................................................................. 5 

Tab. 2: Wertstufen und Definition nach SUBV (2014c) .................................................................. 9 

Tab. 3: Übersicht über die erfassten Biotoptypen im Plangebiet .................................................. 10 

Tab. 4: Potenzialabschätzung artenschutzrechtlich relevanter Arten ........................................... 17 

Tab. 5: Verlust nach der BaumschutzVO geschützter Bäume ..................................................... 38 

Tab. 6: Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich nach beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushaltes und der Landschaft ............................................................................... 49 

Tab. 7: quantitative Bilanz von Eingriff und Ausgleich nach dem Biotopwertverfahren ................ 50 

Tab. 8: Kompensationsverhältnis Ersatzpflanzung : Verlust geschützter Bäume ......................... 54 

Tab. 9: Gegenüberstellung Verlust geschützter Einzelbäume und Bedarf an 
Ersatzpflanzungen im Eingriffsbereich ............................................................................ 54 

Kartenanhang 

Karte 1: Bestand Biotope und Bäume 

Karte 2: Bewertung Biotope und Bäume 

Karte 3: Eingriff 

Karte 4: Parkgestaltung / Maßnahmen 





GOP zum Bebauungsplan Nr. 1274 „An Woldes Wiese“ 

V i l l e n a  LANDSCHAFTSARCHITEKTUR + UMWELTPLANUNG 1 

1 EINLEITUNG 

1.1 Aufgabenstellung und Vorgehensweise 

Das Plangebiet wurde bis vor einigen Jahren im westlichen Bereich an der Billungstraße als 
städtische Gärtnerei und auf den östlich anschließenden Flächen für eine angegliederte 
Baumschule genutzt. Im Zuge der Integration der Gartenbauabteilung des Bauamtes Bre-
men-Nord in den Eigenbetrieb „Umweltbetrieb Bremen“ (zuvor: „Stadtgrün“) wurden die Lie-
genschaften übertragen, die gärtnerische Nutzung jedoch aus betrieblichen Gründen weitge-
hend aufgegeben. Der abgängige Gebäudebestand wird vorübergehend als provisorischer 
Betriebshof durch den Umweltbetrieb Bremen genutzt. Die Freilandflächen der Gärtnerei und 
der Baumschule liegen heute brach. 

Als Betriebsgelände des Umweltbetriebs Bremen wird die eingezäunte und daher öffentlich 
nicht zugängliche Fläche nicht mehr benötigt. Sie soll daher einer neuen Nutzung zugeführt 
werden. Der größte (östliche) Teil des Plangebietes liegt innerhalb des Flächendenkmals 
„Knoops Park“ und bietet Möglichkeiten, die historische Parkanlage in diesem Bereich auf-
zuwerten und zu vervollständigen. Der übrige westliche Teilbereich an der Billungstraße ist 
nicht denkmalgeschützt und eignet sich aufgrund seiner attraktiven Lage und seiner günsti-
gen infrastrukturellen Ausstattung gut für den Wohnungsbau. Der Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan Nr. 1274 wurde am 22.05.2008 von der Deputation für Bau und Verkehr 
gefasst. Die dem vorliegenden Grünordnungsplan zugrundeliegende Planung ist hinsichtlich 
des Wohngebietes Bestandteil des Sofortprogramms Wohnungsbau und basiert auf der 
Wohnungsbaukonzeption der Stadt Bremen, die im Jahre 2010 als gemeinsamer 
Orientierungsrahmen der Stadtentwicklung beschlossen wurde. 

Als Folge der Neuausrichtung der Stadtentwicklung ist das Planungsziel des ursprünglichen 
Planaufstellungsbeschluss im Rahmen des Bauleitplanverfahrens hinsichtlich der ergänzen-
den Wohnbebauung an der Billungstraße neu bewertet worden. Die bislang geplante groß-
zügige Bebauung „mit geringer Dichte“ kann gesamtstädtisch betrachtet an diesem integrier-
ten Standort der Innenentwicklung nicht mehr vertreten werden und soll insofern moderat 
verdichtet werden. Die Planungsziele werden derart angepasst, dass die Formulierung „mit 
geringer Dichte“ gestrichen wird. Die übrigen Planungsziele bleiben unverändert: 

 Sicherung und Weiterentwicklung der öffentlichen Parkanlage Knoops Park, Steige-
rung der Erholungs- und Landschaftserlebnisfunktion

 Sicherung und Entwicklung von übergeordneten öffentlichen Wegeverbindungen

 Langfristige Erhaltung der historischen Gebäude (denkmalgeschütztes Ensemble
Kränholm) durch eine entsprechende Nutzungssicherung, die in das Parkumfeld inte-
griert werden kann

 Ergänzende Wohnbebauung an der Billungstraße

Da diese Ziele mit dem vorhandenen Planungsrecht des Bebauungsplanes 936A nicht zu 
verwirklichen sind, ist die Aufstellung des Bebauungsplanes 1274 erforderlich. 

Der Bebauungsplan 1274 „An Woldes Wiese“ eröffnet innerhalb seines räumlichen Gel-
tungsbereichs neue bauliche Nutzungsmöglichkeiten. Aufgrund der mit Rechtskraft zulässi-
gen Eingriffe in Natur und Landschaft ist gemäß § 18 BNatSchG die Eingriffsregelung nach 
dem BauGB anzuwenden. Danach sind vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen 
sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen auszugleichen oder 
zu ersetzen (Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen). Den gesetzlichen Anforderungen kommt 
das Bauamt Bremen-Nord mit dem vorliegenden Grünordnungsplan (nachfolgend „GOP“) 
nach. 

Aufgrund der besonderen Lage des Plangebietes innerhalb des bestehenden Landschafts-
schutzgebietes von 1968 (namenlos, Bereich Knoops Park) sowie in Teilen auch des Gar-
tendenkmals „Knoops Park, Gut Mühlenthal und Waldpark Mühlenthal“ beauftragte das Bau-
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amt Bremen-Nord den vorliegenden Grünordnungsplan mit dem Ziel einer entsprechenden 
Qualifizierung der Bauleitplanung. 

Der Grünordnungsplan stellt die ökologischen Grundlagen für den Bebauungsplan dar und 
kommt als Landschaftspflegerischer Planungsbeitrag den Anforderungen der Eingriffsrege-
lung nach dem Baugesetzbuch nach. Dazu werden die ggf. erheblichen Beeinträchtigungen 
durch die vorgesehene bauliche Nutzung auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, 
Tiere, Pflanzen und Biotope sowie auf das Landschaftsbild und die Erholung ermittelt und 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Ausgleich bzw. Ersatz derselben 
dargelegt. 

Darüber hinaus wird mit dem vorliegenden GOP ein Gestaltungskonzept für die Fortentwick-
lung des zentralen Bereichs mit der auf die Geschichte des Gebietes rekurrierenden Be-
zeichnung „Woldes Wiese“ unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Gar-
tendenkmalpflege sowie erkennbarer Nutzergruppen vorgelegt. 

Der GOP besitzt keine eigene Rechtswirksamkeit. Alleine die in den Bebauungsplan über-
nommenen Festsetzungen werden allgemein verbindlich. 

Die Erfassung und Bewertung des Untersuchungsgebietes folgt der Fortschreibung der 
„Handlungsanleitung zur Anwendung der Eingriffsregelung für die Freie Hansestadt Bre-
men“1. Danach ist die Bedeutung des aktuellen Zustands von Natur und Landschaft bzw. der 
Funktionsausprägungen für jede Schutzgutfunktion getrennt darzulegen.  

Unter „Funktionsausprägungen besonderer Bedeutung“ sind Zustände von Natur und Land-
schaft zu verstehen, die in besonderem Maße den Zielen von Naturschutz und Landschafts-
pflege entsprechen. Treffen die entsprechenden Kriterien im Einzelfall nicht zu, liegen i. d. R 
Funktionsausprägungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes allgemeiner Bedeu-
tung vor.  

Die vorliegende Unterlage wurde in enger Anlehnung der „Mustergliederung zur Erarbeitung 
von Landschaftspflegerischen Begleitplänen im Land Bremen“2 erstellt. Sind aufgrund der 
Beschaffenheit des Untersuchungsraumes Betrachtungsgegenstände nicht relevant bzw. 
Beeinträchtigungen von vornherein auszuschließen (z.B. bezüglich Natura 2000, gesetzlich 
geschützte Biotope und Wald), werden in den betreffenden Kapiteln die wesentlichen Infor-
mationen zusammen gestellt und der Text in grauer Schrift gesetzt. 

Zur besseren Lesbarkeit des Textes sind Festsetzungsvorschläge für den Bebauungsplan 

grün unterlegt. Hinweise für die weitere Planung und/oder ggf. vorgesehene städtebauliche 

Verträge sowie landschaftspflegerische Empfehlungen für die Gebietsentwicklung sind rot 
unterlegt.  

1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Der 8,1 ha umfassende Plangeltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1274 „An Woldes 
Wiese“ liegt im Ortsteil St. Magnus im Norden von Knoops Park. Er wird begrenzt… 

 im Norden durch das „Stiftungsdorf Blumenkamp“ der Bremer Heimstiftung und die
östliche Zufahrt vom Raschenkampsweg.

 im Süden durch die Straße Auf dem Hohen Ufer

 im Westen durch die Billungstraße

1
 SUBVE (2006) 

2
 (SUBVE, 2007) 
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 im Osten durch Raschenkampsweg (nördlich) bzw. durch den Waldpark Mühlenthal 
(„Knoops Wald“, südlich) 

Nicht zum Plangeltungsbereich gehört innerhalb dieses Gebietes das Wohngebiet im Süd-
westen mit Erschließungen von den Straßen Auf dem Hohen Ufer und der Billungstraße. 

Der Kunst- und Kulturhof Kränholm einschließlich Parkplatz wird im Zuge des Bebauungs-
planverfahrens in seinem Bestand lediglich planrechtlich gesichert. Ggf. vorgesehene Ände-
rungen der zulässigen baulichen Nutzung auf den insgesamt 2,076 ha umfassenden Grund-
stücksflächen haben keine Auswirkungen auf den Bestand von Natur und Landschaft. Aus 
diesem Grund ist dieser Teil des Plangeltungsbereichs nicht Gegenstand des GOP.  

Der Plangeltungsbereich wurde im laufenden Verfahren im Norden um eine städtische Flä-
che zur Parkentwicklung und Eingriffskompensation erweitert. Die Untersuchungsfläche des 
GOP, nachfolgend als Plangebiet bezeichnet (im Unterschied zum Plangeltungsbereich des 
Bebauungsplans), umfasst eine Fläche von etwa 6,2 ha. 

Abb. 1: Geltungsbereich des BP 1274 (gestrichelt) und Plangebiet GOP (grün) 

Geobasisdaten: Geoinformation Bremen 2014 

 

1.3 Planerische Vorgaben 

1.3.1 Bebauungspläne 

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 1274 „An Woldes Wiese“ wird der geltende Bebau-
ungsplan 936A innerhalb der Grenzen des Geltungsbereichs des ersteren ungültig. 

1.3.2 Flächennutzungsplan 

Der geltende Flächennutzungsplan sieht Wohnnutzung innerhalb des zur Bebauung vorge-
sehenen Bereichs an der Billungstraße vor. Der Bebauungsplan steht somit nicht im Wider-
spruch zu den Darstellungen des FNP.  

Darüber hinaus stellt der FNP den westlichen Teil an der Billungstraße analog zum Land-
schaftsprogramm Bremen 2015 (siehe nachfolgend) mit der sog. „Grünschraffur“ als „Bauflä-
che mit zu sichernden Grünfunktionen/besonderer Planungserfordernis bei Innenentwick-
lungsvorhaben“ dar. 
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1.3.3 Landschaftsprogramm Bremen 2015 

Das Landschaftsprogramm Bremen 2015 (LaPro 2015) für das Gebiet der Stadtgemeinde 
Bremen wurde am 22.04.2015 von der Bremischen Bürgerschaft beschlossen. Dieses hat 
die Aufgabe, „die Ziele von Naturschutz und Landschaftspflege als Grundlage vorsorgenden 
Handelns für das Gemeindegebiet zu konkretisieren und ein Maßnahmenkonzept zur Um-
setzung dieser Ziele zu entwickeln (§ 1 Abs. 1 BNatSchG)“. Die Aussagen des LaPro sind 
bei der Aufstellung von (Flächennutzungs- und) Bebauungsplänen durch die dafür zuständi-
gen Stellen zu berücksichtigen. 

Nach dem Ziel- und Maßnahmenkonzept (Plan 1) stellt das LaPro differenzierte Ziele und 
Maßnahmen in drei Teilbereichen des Plangebietes des GOP dar (s. Abb. 2: Ausschnitt 
aus dem LaPro Bremen 2015, Plan 1, Ziel- und Maßnahmenkonzept): 

1. Der westliche, als „Bereich mit allgemeiner Bedeutung für Natur und Landschaft“ ein-
gestufte und als „Siedlungsbereich mit besonderer Freiraumfunktion“ dargestellte 
Teilbereich mit der geplanten Baufläche, (Code 10.8-18, rote Schraffur) trägt die Flä-
chensignatur für „Erhalt/Ausgleich besonderer Freiraumfunktionen bei der Entwick-
lung neuer Wohn-, Misch- und Sondergebiete“. 

2. Der östlich sich anschließende Teilbereich der ehemaligen Baumschule (grüne 
Schraffur) ist als „Bereich besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft“ eingestuft 
und als Bereich mit dem Ziel der „vorrangigen Entwicklung (Verbesserung, Wieder-
herstellung)“ von „Grünflächen für die Erholung mit vielfältigen Biotopstrukturen“ ge-
kennzeichnet. 

3. Der nordöstliche Teilbereich des Plangebietes sowie der östlich angrenzende Knoops 
Wald (Code 10.8-21, mittelgrüne Flächensignatur) sind ebenfalls als „Bereiche be-
sonderer Bedeutung für Natur und Landschaft“ eingestuft und als Bereich mit dem 
Ziel der „vorrangigen Sicherung“ von „Grünflächen für die Erholung mit vielfältigen 
Biotopstrukturen“ gekennzeichnet. Zugleich sollen hier „wertvolle Altbaumbestände“ 
(dunkelgrüne Punktsignatur) gesichert und entwickelt werden. 

Abb. 2: Ausschnitt aus dem LaPro Bremen 2015, Plan 1, Ziel- und Maßnahmenkonzept 

 

 

Für die mit den Codes 10.8-18 und 10.8-21 bezeichneten Teilbereiche weist die Maßnah-
mentabelle 2 des Anhangs B zum Ziel- und Maßnahmenkonzept folgende Detaillierungen 
aus: 
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Tab. 1: Auszug aus Anhang B des LaPro 2015, Maßnahmentabelle 2 für den Siedlungsraum 
der Vegesacker Geest: 

Code 10.8-18 10.8-21 

Flächenbezeichnung 
und Lage 

Wohngebiet Billungstraße Knoops Park / St. Ilsabeenstift 

Begründung der Zielka-
tegorie Zielbiotope 

besondere Freiraumfunktion auf geplanter 
Baufläche 

Hohe oder sehr hohe Bedeutung für Arten/ Bioto-
pe, Grünfläche mit geringem Verbesserungsbe-
darf, Geotop (Lesumer Steilwand) 

Erläuterungen zu Ziel-
biotopen im jeweiligen 
Maßnahmenbereich 

Wohnbebauung mit Landschaftstypischer 
Einbindung 

Naturnaher Parkwald (Buchen), Villenbebauung 
mit Altbaumbeständen 

Zielkategorie bebautes Siedlungsgebiet mit vielfältigen 
Vegetationsstrukturen 

Grünflächen mit vielfältigen Vegetationsstrukturen 

Maßnahmentyp Y - Wohn- und Mischgebiet mit vielfältigen 
ortstypischen Vegetationsstrukturen (z.B. 
Vorgärten, Obstwiesen) und naturnahen 
Flächen (z.B. Wiesen, Gehölze, […]) 
P - Bedarfsgerechte, möglichst extensive 
Pflege von Grünflächen für die Erholung 
mit vielfältigen Biotopstrukturen für wild 
lebende Pflanzen und Tiere 
e - Vermeidung bzw. Ausgleich von Be-
einträchtigungen in geplanten Baugebie-
ten“ 

P - Bedarfsgerechte, möglichst extensive Pflege 
von Grünflächen für die Erholung mit vielfältigen 
Biotopstrukturen für wild lebende Pflanzen und 
Tiere 
B – Prägende Altbaumbestände erhalten bzw. 
Standorte für die zukünftige Altbäume auswählen 
und entwickeln 
W – Naturnahe Pflege und Bewirtschaftung von 
Wäldern und Gehölzbeständen (Aufbau standort-
heimischer Mischbestände, Verlängerung von 
Umtriebszeiten, Erhöhung des Totholzanteils im 
Wald) 

Ergänzende Beschrei-
bung der örtlichen 
Maßnahmen 

Umweltgerechte Siedlungsentwicklung 
[…], Aufstellung eines Grünordnungs-
plans, insbesondere zur Berücksichtigung 
kulturlandschaftlicher Bezüge und einer 
Wegeverbindung zu Knoops Park 

Erhalt und Entwicklung des Parks mit Altbaumbe-
ständen und naturnahe Waldbeständen, lokal 
extensivere Pflege. Erhalt und Entwicklung von 
Altbaumbeständen im Bereich der Villenbebauung, 
Parkerweiterung auf ehem. Gärtnereigelände 

Ausführungshinweise, 
ergänzende Begrün-
dung 

Schutz der Erholungsqualität von Knoops 
Park und seiner unmittelbar angrenzen-
den Erweiterungsfläche 

Förderung heimischer Stauden; Schutz störemp-
findlicher Vogelarten, ruhiges Gebiet (ruhiger 
Stadtraum/Stadtoase), Park unter Denkmalschutz 

 

Als Maßnahme für „Erholung und Landschaftserleben“ formuliert das LaPro 2015 (Plan 2 
und Maßnahmentabelle 4 des Anhangs B) folgende Vorgabe zur „Verbesserung der Erho-
lungsqualität und Entwicklung neuer Nutzungsangebote“: 

„Entwicklung einer Parkachse ohne motorisiertem Verkehr am Wochenende, Sanierung und 
teilweise Neuordnung des Wegenetzes im Zuge der Parkerweiterung mit Wegeanschluss an 
die Billungstraße“ durch „Neuanlage / Aufwertung“ einer uneingeschränkt zugänglichen öf-
fentlichen Grünfläche westlich des Raschenkamps Wegs im Zuge einer zu sichernden „Orts-
teilübergreifenden Grünverbindung bzw. eines Erholungsweges“. Entsprechend gekenn-
zeichnet sind hier insbesondere die Fläche der ehemaligen Baumschule und weitere Flächen 
bis an den Raschenkampsweg. 

Das Biotopverbundkonzept des LaPro 2015 (Plan 3) stellt analog dazu die Fläche der ehe-
maligen Baumschule bis an den Raschenkampsweg als zu entwickelnde Verbindungsfläche 
eines länderübergreifenden Biotopverbundes (gemäß § 21 Abs. 3 BNatSchG) dar. Zugleich 
wird der „Verlust von Vernetzungsflächen im Siedlungsbereich“ im Bereich der geplanten 
Baufläche in der Plandarstellung bereits vorweg genommen. 

1.3.4 Vorhaben und Pläne im Umfeld 

Über weitere Pläne und Maßnahmen im Umfeld des Plangebietes liegen keine Informationen 
vor. 
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2 BESCHREIBUNG DER PLANUNG 

Hinsichtlich einer Beschreibung der Planung wird auf die zeichnerischen und textlichen Dar-
stellungen sowie die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 1274 „An Woldes Wiese“ verwie-
sen. 
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3 BESTANDSAUFNAHME UND BEWERTUNG VON NATUR UND 
LANDSCHAFT 

3.1 Naturräumliche Grundlagen 

Das Plangebiet ist seiner Lage nach den lehmigen Geestplatten der naturräumlichen Land-
schaftseinheit „Vegesacker Geest“ zuzuordnen. Dort treten „hauptsächlich Geschiebelehme 
über Lauenburger Schichten“ sowie lokale Vorkommen von Flugsand auf. Auf den Hochflä-
chen sind frische, örtlich staunasse, meist steinige, lehmige Sandböden mit Lehm im Unter-
grund verbreitet. Vertreten sind Braunerden, Pseudogley-Braunerden und Plaggenesche“3. 
Die Landschafts- bzw. Siedlungsstruktur der Geestplatten ist überwiegend durch Siedlungs-
gebiete, dichte Bebauung, vereinzelte Waldflächen, Grünland- und Acker-Flächen geprägt. 

Der geologische Untergrund im Plangebiet ist durch eine 0,5 m bis 1 m mächtige (podsolige) 
Decksandschicht über ca. 7 m bis 10 m mächtigen Geschiebelehmen der Saale-Kaltzeit ge-
kennzeichnet. Unter den gering durchlässigen Geschiebelehmen folgen mindestens 10 m 
mächtige Sande und Tone der Lauenburger Schichten.4 

Die Karte der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation auf Basis der bodenkundlichen 
Übersichtskarte (BÜK 50)5 zeigt für den Bereich des Plangebiets „Flattergras-Buchenwald 
des Tieflandes“. 

„Die Geländehöhe des Planungsgebietes liegt zwischen ca. 22 m und 25 m ü. NN (Angaben 
Geoinformation Bremen, Digitales Geländemodell). Der überwiegende Teil des Planungsge-
bietes liegt bei ca. 25 m ü. NN; die westliche Ecke liegt tiefer (ca. 22 m ü. NN).“6 

 

3.2 Nutzung des Plangeltungsbereiches 

Das Plangebiet wurde zu großen Teilen bis vor wenigen Jahren als städtische Gärtnerei ge-
nutzt. Durch die Integration der Gartenbauabteilung des Bauamtes Bremen-Nord in den Ei-
genbetrieb „Umweltbetrieb Bremen“ (zuvor: „Stadtgrün“) wurden auch die Liegenschaften 
übertragen und ihre gärtnerische Nutzung aus betrieblichen Gründen inzwischen aufgege-
ben. Die Freilandflächen liegen heute brach. Der noch vorhandene Gebäudebestand wird 
derzeit vorübergehend noch als provisorischer Betriebshof durch den Umweltbetrieb Bremen 
genutzt. Die Gewächshäuser der Gärtnerei wurden aufgegeben und großenteils bis auf die 
Fundamentreste und Gebäudesockel abgebrochen. 

Im Gebäudeensemble Haus Kränholm, einer zugehörigen historische Scheune sowie im 
ehemaligen Wohnhaus des Obergärtners (Tillery) des Landguts Mühlenthal im südöstlichen 
Bereich des Geltungsbereiches hatte der Betriebshof der Stadtgärtnerei seine Betriebsstätte. 
Nach dessen Auszug wurde dieses Ensemble nun zum „Kunst- und Kulturhof“ mit Gastro-
nomie, Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen umgebaut. Im Eckbereich Auf dem Hohen 
Ufer / Raschenkampsweg befindet sich eine öffentliche Stellplatzanlage für Parkbesucher. 
Hieran schließen sich nördlich weitere Stellplätze des Kunst- und Kulturhofs Kränholm und 
nördlich davon am Raschenkampsweg eine als Schotterrasen befestigte Fläche an. Letztere 
wird u. a. als Bedarfsparkplatz für die Konzertbesucher des „Sommers in Lesmona“ und ge-
legentlich durch Freizeit-Fußballer genutzt. Getrennt durch eine Weißdornhecke grenzt nörd-
lich eine weitere Rasenfläche mit Fußweg und begleitendem Ziergehölz an, die bislang kei-
ner erkennbaren Nutzung unterliegt. Die Fläche wird lediglich durch einige Fußgänger über-

                                                
 
3
 SUBV (2015) 

4
 GDfB (2014) 

5
 SUBV (2015): Textkarte 2.1-5, Heutige potenzielle natürliche Vegetation auf Basis der Bodenkundlichen Übersichtskarte (BÜK 

50). 

6
 (Geologischer Dienst für Bremen, 2014) 
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quert, um im Südwesten zwischen dieser und der zuvor genannten Rasenfläche zu wech-
seln. 

Den westlichen und südwestlichen Bereich der Billungstraße prägen Einfamilienhäuser und 
einige Geschosswohnungsbauten. Nördlich des Plangeltungsbereichs liegt das Stiftungsdorf 
Blumenkamp der Bremer Heimstiftung (Seniorenheim, Kita u.a.). Diese Flächen liegen je-
doch außerhalb des Plangeltungsbereiches. 

Die wenigen zugänglichen Teile des Plangebiets und seines Umfeldes werden durch Spa-
ziergänger, teils mit Hunden und Parkbesucher frequentiert, die die attraktive Parklandschaft 
gezielt aufsuchen. Einzige öffentliche und ausgebaute Wegeverbindung innerhalb des Plan-
gebietes ist die Billungstraße mit einem durch einen Grünstreifen abgesetzten Fußweg. Der 
Plangeltungsbereich des BP 1274 wird außerdem durch den Raschenkampsweg gequert. 

Während der Straßenverkehr auf dem Hohen Ufer relativ stark ist und dadurch eine gewisse 
Barrierewirkung ausübt, ist die Belastung durch Kfz auf der Billungstraße und dem Raschen-
kampsweg eher gering bis sehr gering. Der Raschenkampsweg bietet sich nahezu aus-
schließlich für geringe Ziel- und Quellverkehre vom und zum Bahnhof St. Magnus sowie zum 
Kunst- und Kulturhof Kränholm an. Verkehrszahlen liegen nicht vor. 

3.3 Landschaftsschutzgebiet 

Das Plangebiet steht nach der „Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Gebiet 
der Stadtgemeinde Bremen“ (LandschaftsschutzVO vom 2. Juni 1968) unter Landschafts-
schutz gem. §26 BNatSchG bzw. §17 BremNatG. 

Das Baugebiet „An Woldes Wiese“ wird mit dem Satzungsbeschluss über den aufgestellten 
Bebauungsplan im Parallelverfahren aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgelöst. 

Weitere Gebiete zum Schutz von Natur und Landschaft werden nicht berührt. 

3.4 Denkmalschutz 

Das östliche Plangebiet ist mit Ausnahme des zur Bebauung vorgesehenen westlichen Teils 
an der Billungstraße Bestandteil des in die Denkmalliste des Landes Bremen eingetragenen 
Gartendenkmals „Knoops Park, Gut Mühlenthal und Waldpark Mühlenthal“ und genießt 
Denkmalschutz. 

3.5 Biotop-/Ökotopfunktion 

3.5.1 Biotoptypen/Flora 

Im April und Mai 2014 wurde im Untersuchungsgebiet eine Biotoptypenerfassung nach dem 
„Kartierschlüssel für Biotoptypen in Bremen“7 durchgeführt. Am 04. Juni wurde noch eine 
Bestandserfassung im Bereich der Gras- und Krautfluren des Plangebietes ergänzt und am 
18. September wurde schließlich noch eine Biotoptypenkartierung auf der etwa 0,5 ha gro-
ßen Erweiterungsfläche im Norden des Plangebietes nachgeholt. 

Nachfolgend sind die im Untersuchungsgebiet erfassten Biotoptypen beschrieben und be-
wertet. Die Bewertung anhand von 6 Wertstufen (0 – 5) orientiert sich an den in der „Bio-
topwertliste 2014“8 angegebenen biotoptypenbezogenen Wertstufenspannen entsprechend 
der festgestellten Biotopausprägung im Untersuchungsgebiet. 

  

                                                
 
7
 SUBV (2013) 

8
 SUBV (2014c) 
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Tab. 2: Wertstufen und Definition nach SUBV (2014c) 

Wertstufe (W) Definition der Skalenabschnitte 

5 von sehr hohem Wert Seltene und repräsentative naturnahe, extensiv oder ungenutzte Ökosysteme mit i. d. R. 
extremen Standorteigenschaften und einem hohen Anteil standortspezifischer Arten. Im 
Regelfall handelt es sich um alte Ökosysteme wie Wälder, Moore, Streuwiesen. 

4 von hohem Wert Seltene und repräsentative naturnahe, extensiv oder ungenutzte, jedoch weniger gut 
ausgeprägte oder jüngere Ökosysteme mit i. d. R. weniger extrem ausgebildeten Stan-
dorteigenschaften. Hierunter fallen beispielsweise Degenerationsstadien oder jüngere 
Ausprägungen der unter Wertstufe 5 aufgeführten Ökosysteme. 

3 von mittlerem Wert Extensiv genutzte oder sich seit kurzer Zeit natürlich entwickelnde Ökosysteme wie 
Laubforsten oder Ruderalgebüsche oder intensiv genutzte Ökosysteme, die jedoch sel-
tene/extreme Standorteigenschaften aufweisen. 

2 von geringem Wert Durch menschliche Einflüsse deutlich überprägte Ökosysteme wie standortfremde Ge-
hölzanpflanzungen.  

1 von sehr geringem Wert Intensiv genutzte Flächen, auf denen im wesentlichen Ubiquisten vorkommen (z. B. 
Äcker oder neuzeitliche Ziergärten) 

0 ohne Wert Versiegelte Flächen 

 

Das Plangebiet ist im Wesentlichen durch gelegentlich gemähte oder geschlegelte Brachen 
ehemals gartenbaulich genutzter offener Flächen geprägt, die durch unterschiedlich breite 
Gehölzstreifen eingefasst und gegliedert sind. Dabei treten neben einem zentralen Sied-
lungsgehölz naturnaher und waldartiger Ausprägung weitere schmalere randständig ange-
ordnete Siedlungsgehölze aus einheimischen und nicht einheimischen Gehölzarten auf. Die 
überwiegend landschaftlich erscheinenden Gehölzbestände sind teilweise auf die Gehölzan-
lagen der erweiterten Parkanlage des Woldeschen Landguts Schotteck nach den Entwürfen 
des Landschaftsarchitekten Christian Roselius um etwa 1907 zurückzuführen. Aus einem 
das Gelände umgreifenden Gehölzgürtel und ehemals freistehenden Einzelbäumen und 
Baumgruppen haben sich seither teils durch Eigenentwicklung teils durch Anpflanzung weit-
gehend geschlossene Gehölzstrukturen entwickelt. Dies zeigen Luftbildvergleiche von 1935 
und heute. Während das zentrale Siedlungsgehölz aus standortheimischen Arten aus einer 
Anpflanzung wohl aus den 1950er Jahren entstanden ist, stammen die nicht heimischen 
Laub- und Nadelholzbestände ganz offensichtlich aus baumschultypischen Gehölzeinschlä-
gen und Aufschulungen der ehemaligen Stadtgärtnerei aus jüngerer Zeit. Eine Schnitthecke 
und eine Obstbaumreihe am Westrand des Rasenparkplatzes sind ebenfalls später entstan-
den, letztere als Kompensationsmaßnahme nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung9. 

Biotope der höchsten Wertstufe 5 (von sehr hohem Wert) kommen im Plangebiet nicht vor. 

Als Biotoptyp der Wertstufe 4, denen eine besondere Bedeutung zukommt, sind insbesonde-
re der Altbaumbestand aus Winterlinden und Stiel- bzw. Traubeneichen zum Teil als Be-
standteil der kartierten Siedlungsgehölze zu nennen. Einige wenige Altbäume weisen auch 
Höhlen auf, für die eine Habitatnutzung durch höhlenbrütende Vögel, Fledermäuse und 
sonstige Totholzbesiedler nicht ausgeschlossen werden kann. Insbesondere im Vergleich 
zum Höhlenbaumbestand in Knoops Park und -Wald weist der Bestand im Plangebiet jedoch 
nur wenige und kleine Höhlenöffnungen auf, die auf ein geringeres Habitatpotenzial schlie-
ßen lassen. 

Weitere Biotoptypen der Wertstufe 4 (von hohem Wert, besondere Bedeutung) sind weitere 
Altbaumbestände im Gebiet sowie ein „mesophiles Weißdorn- und Schlehengebüsch“ (BMS) 
als kleiner Teil des östlichen Randgehölzes. 

                                                
 
9
 SUBV, 18.09.2014, mdl 
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Als Biotope der Wertstufe 3 (von mittlerem Wert, allgemeiner Bedeutung) sind alle sonstigen 
Gehölz bestimmten Biotoptypen (außer Ziergehölze aus nicht heimischen Arten) sowie die 
„halbruderalen Gras- und Staudenfluren mittlerer Standorte“ anzusprechen. Als allenfalls 
selten gemähte, m. o. w stark gestörte Vegetationsflächen machen letztere etwa die Hälfte 
der offenen Teile des Plangebietes innerhalb der Randgehölze aus. 

Alle weiteren Biotope im Plangebiet haben einen nur geringen oder sehr geringen Wert hin-
sichtlich der Lebensraumfunktion oder sind der Stufe „ohne Wert“ zuzuordnen. 

Eine Übersicht über die im Gebiet vorkommenden Biotope gibt Tab. 3. Die Biotoptypen in 
ihrer räumlichen Ausdehnung und ihrer Wertigkeit sind in den Bestandskarten dargestellt 
(Anhang, Karten 1 und 2). 

Informationen über Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten nach den einschlägigen Roten 
Listen liegen für das Plangebiet nicht vor. Ebenso wenig wurden entsprechende Arten im 
Zuge der Kartierungen erfasst (auch nicht zufällig). Die Biotopausstattung des Plangebietes 
lässt jedoch auch nicht unbedingt Vorkommen gefährdeter Arten erwarten. 

Abb. 3: Plangebiet in Luftbildaufnahmen 1935 und 2013 

 

Geobasisdaten: Geoinformation Bremen 2014 

Tab. 3: Übersicht über die erfassten Biotoptypen im Plangebiet 

FID = Identifikationsnummer der Einzelfläche; Code - Biotoptypenkürzel gem. SUBV 2013 

FID Code Bezeichnung Vorkommen im Plangebiet/ 
(besondere) Merkmale 

Fläche 
[m²] 

1 Wälder (Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald) 

31 WPB Birken- und Zitter-
pappel-Pionierwald 

Abbruchfläche der ehemaligen Gewächshäuser im SW mit jungem 
Stangenholz 

631 
 

30 WPS Sonstiger Pionier- 
und Sukzessions-
wald 

Fläche aus Fundamentresten der ehemalige Gewächshäuser der 
Stadtgärtnerei (Esche, Ahorn, Eiche, Vogelkirsche, Hainbuche, Hasel, 
Rotbuche) 

1.037 

2 Gebüsche und Gehölzbestände  

21 BMS Mesophiles Weiß-
dorn- und Schlehen-
gebüsch 

Teil des ö Randgehölzes, w des Parkplatzes Kränholm; Dominanz von 
Schlehdorn 

79 

22 BMH Mesophiles Haselge-
büsch 

Teil des ö Randgehölzes, westlich des Lagerplatzes vom UBB; Corylus 
avellana, Malus spec. 

177 

24 BMH  Teil des Randgehölzes süd-westlich des Betriebshofes vom UBB; 
Corylus avellana, aus Anpflanzung 

66 

18 HFS Strauchhecke Weißdorn-Hecke zur nördlichen Begrenzung des Bedarfs-Rasen- 272 
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FID Code Bezeichnung Vorkommen im Plangebiet/ 
(besondere) Merkmale 

Fläche 
[m²] 

Parkplatzes im NO des Plangebietes 

6 HBE Einzel-
baum/Baumgruppe 

Altgehölz im W des Parkplatzes Kränholm 806 

39 HBE  Alte gartendenkmalpflegerisch wertvolle Linde im Süden der mittleren 
Freifläche 

252 

56 HBA  Rosskastanienreihe am Raschenkampsweg, Teilfläche 1 138 

58 HBA Allee/Baumreihe Rosskastanienreihe am Raschenkampsweg, Teilfläche 2 253 

46 HOM Mittelalter Streuobst-
bestand 

jüngere Apfelbaumreihe mit starken Mähschäden am Westrand des 
Rasenparkplatzes 

631 

7 Fels-, Gesteins- und Offenbodenbiotope 

45 DOS Sandiger Offenbo-
denbereich 

Ausbildungsfläche für Landschaftsgärtner im N der mittleren Freifläche 175 

10 Trockene bis feuchte Stauden- und Ruderalfluren 

27 UHM Halbruderale Gras- 
und Staudenflur 
mittlerer Standorte 

Freifläche im NW des Plangebietes 2.862 

28 UHM  Freifläche im SW des Plangebietes 510 

29 UHM  Freifläche n der Beetkastenanlage 565 

33 UHM  Fläche w. Säuleneiche 105 

34 UHM  Freifläche im S des Plangebietes; < 5 Kennarten des mesophilen 
Grünlandes mit breiter Standortamplitude. 

2.960 

40 UHM  Fläche am Weg 67 

44 UHM  Freifläche unmittelbar nördlich des Betriebshofes des UBB 1.869 

62 UHM  Freifläche im Zentrum des Plangebietes; < 5 Kennarten des mesophi-
len Grünlandes mit breiter Standortamplitude. 

739 

63 UHM  Freifläche n. der einzelnen Linde; < 5 Kennarten des mesophilen 
Grünlandes mit breiter Standortamplitude. 

625 

64 UHM  Freifläche n. der einzelnen Linde; < 5 Kennarten des mesophilen 
Grünlandes mit breiter Standortamplitude. 

700 

65 UHM  Freifläche w. der Obstbaumreihe; < 5 Kennarten des mesophilen Grün-
landes mit breiter Standortamplitude. 

467 

51 UHN Nitrophiler Stauden-
saum 

Freifläche im NW des Plangebietes; Rumex obtusifolius, Chaero-
phyllum temulum, Cirsium arvense, Calestegia sepium, Elymus 
repens, Alliaria petioleta, Sisymbrium off. 

1.248 

60 UHN  Freifläche unmittelbar ö. des zentralen Gehölzstreifens 8.547 

12.1 Scher- und Trittrasen (GR) 

10 GRR Artenreicher Scher-
rasen 

Rasenparkplatz am Raschenkampsweg 7.073 

11 GRR  Rasenrabatte an der Billungstraße 44 

14 GRR  Rasenrabatte an der Billungstraße 68 

67 GRR  Rasenfläche im N 3.614 

68 GRR  Rasenfläche im N, wegebegleitend 434 

72 GRR  Rasenfläche im N, wegebegleitend 133 

43 GRT+ Trittrasen unbefestigter Fahrweg n. Gärtnerunterkunft 359 

12.2 Ziergebüsch/-hecke (BZ) 

23 BZE- Ziergebüsch aus 
überwiegend einhei-
mischen Gehölzarten 

Gehölz hinter Remise s. Gärtnerunterkunft 32 

69 BZE Ziergebüsch aus 
überwiegend einhei-
mischen Gehölzarten 

Gehölzstreifen ö. Stiftungsdorf Blumenkamp; Dominanz von Bergahorn 464 

4 BZN Ziergebüsch aus 
überwiegend nicht 
heimischen Gehölz-

Alter Gehölzeinschlag Baumschule im O; Forsythia, Syringa, 
Cotoneaster, Kolkwitzia, etc.; strukturreich 

328 
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FID Code Bezeichnung Vorkommen im Plangebiet/ 
(besondere) Merkmale 

Fläche 
[m²] 

arten 

20 BZN+  Gehölz ö. freistehender Altlinde, Kolkwitze, Ilex, Kupferfelsenbirne, 
Ahorn 

140 

42 BZN+  Überständiger Gehölzeinschlag im Zentrum des Plangebietes  frei 
wachsend, naturhaft 

871 

9 BZH+ Zierhecke Hainbuchen-Schnitthecke w. des Rasenparkplatzes, durchwachsend 
mit Rubus fruticosus 

431 

71 BZH 
(Wd) 

Zierhecke Schnitthecke aus Weißdorn w. Obstbaumreihe 88 

12.3 Gehölz des Siedlungsbereichs (HS) 

1 HSE Siedlungsgehölze 
aus überwiegend 
einheimischen 
Baumarten 

Zentraler waldartiger Gehölzstreifen mit Bestand aus Altbäumen und 
Anpflanzung (Mitte 1950er Jahre). 
Baumarten von Bäumen mit mehr als 1,20 m Stammumfang: Linde, 
Bergahorn, Feldahorn, Rotbuche, Stieleiche, Esche, Hainbuche, Kir-
sche, Linde 

8.076 

2 HSE3
+ 

 Gehölz zwischen Fußweg und Billungstraße mit Altbäumen 1.792 

7 HSE2  Randgehölz im SO des Plangebietes 568 

8 HSE2/
3 

 Randgehölz im SW des Plangebietes 688 

19 HSE2  Randgehölz sw der Gärtnerunterkunft, strukturreich 282 

36 HSE2  Gehölz n der alten Winterlinde 372 

59 HSE2  Gehölzbestand Materiallagerplatz am Raschenkampsweg 467 

61 HSE2  Randgehölz an der Billungstraße 1.067 

13 HSN Siedlungsgehölze 
aus überwiegend 
nicht heimischen 
Baumarten 

Baumschulrestbestand im W: Lebensbaum, Scheinzypressen, Sumpf-
zypresse, Ginkgo, Rhododendron etc. 

637 

15 HSN  Gehölzrabatte s. des Westeingangs 30 

17 HSN  Fichtenreihe und Urweltmammutbäume im N 430 

3 HEB3 Sonstiger Einzel-
baum/Baumgruppe 

Alte Buchen an Billungstraße 345 

25 HEB  Durchgewachsene Hainbuchenhecke unmittelbar sö des Betriebshofes 
des UBB 

49 

38 HEB2  Einzelne Stieleiche am Südrand des Plangebietes 112 

66 HEB2 Sonstiger Einzel-
baum/Baumgruppe 

2 Säulen-Hainbuchen im N. 108 

73 HEB2  Winterlinde, StU 193 im N. 195 

12.5 Beet/Rabatte (ER) 

26 ER Beet/Rabatte Rabatte im Hof der Gärtnerunterkunft 16 

13.1 Verkehrsfläche 

54 OVS Straße Billungstraße (ohne Kronenüberschirmung) 1.271 

12 OVW Weg Fußweg Asphalt Billungstraße (o. Kronenüberschirmung) 16 

16 OVW  Fußweg Asphalt Billungstraße (o. Kronenüberschirmung) 130 

32 OVW  Betonpflasterwege im Umfeld der Gärtnerunterkunft  1.548 

35 OVW  Zufahrt zwischen Auf dem hohem Ufer und Gärtnerunterkunft mit 
wassergebundener Decke 

458 

41 OVW  Wegestück n. Fläche 35 (o. Kronenüberschirmung) 89 

53 OVW  Betonpflasterweg zw. Gärtnerunterkunft u. Parkplatz Kränholm 133 

55 OVW  Gepflasterter Wegeabschnitt am Tor Auf dem Hohen Ufer 65 

70 OVW  Asphaltweg im N. 255 
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FID Code Bezeichnung Vorkommen im Plangebiet/ 
(besondere) Merkmale 

Fläche 
[m²] 

13.2 Sonstige befestigte Flächen 

48 OFL Lagerplatz Materiallagerfläche am Raschenkampfweg: Sand, Steine , Schotter, 
Bauelemente, strukturreich mit Vegetation 

1.021 

13.9 historischer/Sonstiger Gebäudekomplex 

5 ONS Sonstiges Gebäude 
im Außenbereich 

Gärtnerei mit Remisen, Gewächshaus etc. 1.621 

Gesamtfläche: 61.689 

 

Hinweise für Planung und Unterhaltung: 

Eine besondere Bedeutung für die künftige Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt im Plan-
gebiet haben: 

 einige wenige vorhandene Altbäume (Winterlinden und Stieleichen), insbesondere 
solche, die Baumhöhlen aufweisen;  

 Gehölzbestände mit Anteilen nach der Bremer BaumSchVO geschützter Bäume, die 
auf mittlere Sicht, eine zunehmende Bedeutung hinsichtlich ihrer Habitatfunktion er-
langen können; 

 die ehemals gärtnerisch genutzten offenen Flächen, die für die Entwicklung des Ar-
teninventars der deutlich unterrepräsentierten großzügigen, offenen Parkwiesen in 
Knoops Park ein besonderes Potenzial darstellen. 

Ziel für die weitere Planung sollte es sein, die genannten Biotoppotenziale im Zuge der Ge-
staltung und Unterhaltung der Flächen als Bestandteil des Parks möglichst struktur- und Ar-
tenreich zu entwickeln. 

Die ehemals gärtnerische Nutzung des Geländes drückt sich u.a. in (sehr) hohen Nährstoff-
reserven z.B. im Bereich der nitrophilen Ruderalfluren der Offenlandflächen aus, die mit ei-
ner deutlich reduzierten Artenvielfalt einher gehen. Ziel der künftigen Flächenunterhaltung 
sollte die sukzessive Aushagerung der Flächen durch Abfuhr von Mahd-, bzw. Schnittgut 
sein. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Erzielung artenreicherer Vegetationsbe-
stände. 

3.5.2 Fauna 

Zur Fauna des Plangebietes liegen nur Zufallsbeobachtungen vor. Der Biotopbestand des 
Plangebietes und seiner Umgebung gibt keine Hinweise auf Habitate besonderer Bedeutung 
für wildlebende Tiere der heimischen Fauna. 

Die mehrfache Sichtung eines Rehbocks und einer Liegestelle im zentralen Gehölzbestand 
auf dem Gelände sind als Indiz für die bislang relativ ungestörte Lage des eingezäunten 
Gärtnereigeländes in seiner Biotopfunktion zu werten. Insbesondere der weitgehende Aus-
schluss von Hunden schafft für einige wildlebende Säugetiere und bodenbrütende Vogelar-
ten vorteilhafte Bedingungen. 

 

Hinweise für Planung und Unterhaltung: 

Neben den unter Kap. 3.5.1 beschrieben Hinweisen, sollte zur Verminderung von Störungen 
ein Hundemanagement für den Park in seiner künftigen Gesamtausdehnung entwickelt wer-
den. Ziel eines solchen Hundemanagement könnte es sein, bestimmte Bereiche des Parks 
von Hunden möglichst vollständig freizuhalten. Dabei ist zu beachten, dass auch angeleinte 
Hunde erhebliche Störungen von Wildtieren verursachen. Im Gegenzug könnten räumlich 
definierte Hundefreilaufflächen ausgewiesen werden, um den Bedürfnissen von Hunden und 
Haltern Rechnung zu tragen. 
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3.5.3 Besonders und streng geschützte Arten – Potenzialabschätzung 

Zur Ermittlung möglicher Verbotstatbestände des besonderen Artenschutzes nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG und deren Vermeidung wird das Plangebiet zunächst hinsichtlich seiner 
potenziellen Bedeutung für „besonders geschützte und bestimmte andere [u.a. streng ge-
schützte] Tier- und Pflanzenarten“ betrachtet (Potenzialabschätzung). Dazu wurde u.a. die 
Liste der streng geschützten Arten für Bremen ausgewertet.10 

Im Rahmen eines Abgleichs mit der Habitatausstattung des Plangebietes ist grundsätzlich 
mit Vorkommen verschiedener Fledermausarten (alle streng geschützt) und europäischer 
Vogelarten (alle besonders geschützt), darunter auch streng geschützte zu rechnen. Darüber 
hinaus kann das Vorkommen des streng geschützten Juchtenkäfers (Osmoderma eremita) 
nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Insbesondere die in der Liste zahlreich vertre-
tenen Arten(gruppen) mit enger Bindung an Gewässerbiotope kommen wegen fehlender 
Gewässer nicht in Betracht. 

 

Fledermäuse 

Mit den vorhandenen Gehölzstrukturen und (wenigen) Höhlenbäumen und dem nischenrei-
chen Gebäudealtbestand der alten Stadtgärtnerei sind potenziell geeignete Quartierhabitate 
sowohl für Gebäudefledermäuse als auch für Baumfledermäuse im Plangebiet vorhanden. 
Nach Hinweisen von Anwohnern und eigenen Beobachtungen Ende Juni 2014 nutzen ver-
schiedene nicht näher identifizierte Fledermausarten das Gelände auch als Jagdhabitat. Ja-
gende Fledermäuse konnten insbesondere im Bereich des Gehölzmantels des zentralen 
Gehölzes beobachtet werden. Allerdings sind im gesamten Plangebiet mit Schwerpunkt bei 
den Gehölzstrukturen Jagdaktivitäten von Fledermäusen zu erwarten. 

Bestandsdaten für Federmäuse liegen für das Plangebiet nicht vor. Für Knoops Park sind 
lediglich Vorkommen von Großem Abendsegler (Nyctalus noctula), Zwergfledermaus (Pi-
pistrellus pipistrellus), Wasserfledermaus (Myotis daubentoni), Breitflügelfledermaus (Eptesi-
cus serotinus) belegt.11 

Von den in Deutschland vorkommenden Fledermausarten kommen 10 in Bremen vor12. Alle 
diese Fledermausarten sind streng geschützt. Von diesen ist insbesondere das Vorkommen 
der Teichfledermaus (Myotis dasycneme) in Bremen insgesamt unsicher13 und im Plangebiet 
aufgrund der Biotopausstattung überdies unwahrscheinlich. Als sehr unwahrscheinlich ist 
außerdem das Vorkommen des seltenen, in Niedersachsen und Bremen vom Aussterben 
bedrohten Kleinen Abendseglers einzustufen. Ein Vorkommen im Plangebiet ist jedoch für 
keine der 10 Arten von vornherein auszuschließen. 

 

Vögel 

Für das Plangebiet liegen nur lückenhafte Bestandsdaten zur Vogelfauna vor. Während der 
Biotop- und Baumkartierungen zwischen dem 20. März und Mai 2014 wurden im Rahmen 
von Zufallsbeobachtungen folgende artenschutzrechtlich relevanten Vogelarten erfasst: 

 Mäusebussard (Buteo buteo) (derzeit nur Nahrungsgast, regelmäßige Vorkommen in 
Knoops Park und Umgebung) 

 Grünspecht (Picus viridis) (Vorkommen im östlich angrenzenden Knoops Wald (Ru-
fe), wahrscheinlich regelmäßiger Nahrungsgast im Plangebiet) 

                                                
 
10

 SUBV (2015), S. 266 ff.: Liste der in Bremen Vorkommenden streng geschützten Arten 

11
 http://www.bund-bremen.net/themen_und_projekte/naturschutz/artenschutz/fledermaeuse/#fledermausarten 

12
 SUBV (2015), ebd. 

13
 SUBVE (2011) 
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Weitere Artenvorkommen sind aus der unmittelbaren Umgebung bekannt und aufgrund der 
Habitatbedingungen im Plangebiet auch hier regelmäßig zu erwarten: 

 Habicht (Accipiter gentilis) (derzeit nur Nahrungsgast) 

 Sperber (Accipiter nisus) 

 Turmfalke (Falco tinnunculus)(derzeit nur Nahrungsgast) 

 Waldkauz (Strix aluco) 

Darüber hinaus kann das Vorkommen folgender Arten nicht von vorne herein ausgeschlos-
sen werden: 

 Baumfalke (Falco subbuteo) (Vorkommen aber unwahrscheinlich) 

 Waldohreule (Asio otus) 

 

Brutvorkommen können für den Kartierzeitraum 2014 für den Turmfalken, den Mäusebus-
sard und den Habicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Bei der Baum-
bestandserfassung Ende März, Anfang April 2014, bei der auch der gesamte Kronenraum in 
Augenschein genommen wurde, fielen keine Greifvogel-Horste auf. Brutvorkommen aus dem 
Vorjahr können daher für Habicht, Mäusebussard und Sperber ebenfalls ausgeschlossen 
werden. 

Somit dürften Mäusebussard, Habicht, Sperber und Turmfalke derzeit im Plangebiet aus-
schließlich als Nahrungsgäste regelmäßig vorkommen. Vorkommen des Baumfalken dürften 
allenfalls sporadisch auftreten, Bruten sind aufgrund der Habitatausstattung des Plangebie-
tes hier nicht wahrscheinlich. 

Für die Waldohreule und den Waldkauz sind die zur Brut bevorzugten Nistbedingungen im 
Plangebiet teilweise gegeben. Insbesondere Deckung bietende Nadelgehölze und Baumhöh-
len sind in geringem Umfang vorhanden. Die Umgebung verfügt jedoch über geeignetere 
Habitate. Brutvorkommen sind nicht vollständig auszuschließen, auch können verborgene 
Nester ggf. übersehen worden sein. 

Neben dem Waldkauz ist auch der Grünspecht aus der Umgebung als Brutvogel bekannt. Im 
Plangebiet wurde er mehrfach im Osten des Plangebietes gehört und im Bereich des Park-
platzes Kränholm beobachtet. Eine Brut ist im Plangebiet nicht auszuschließen. Höhlenbäu-
me sind in geringem Umfang im Plangebiet vorhanden, die umfangreichen Altholzbestände 
in Knoops Wald, Knoops Park und in den Villengärten der Umgebung bieten jedoch deutlich 
bessere Bedingungen. Brutnachweise für das Plangebiet fehlen. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Mäusebussard, Habicht, Turmfalke, 
Waldohreule, Sperber, Grünspecht und Waldkauz als m. o. w. regelmäßige Nahrungsgäste 
im Plangebiet erwartet werden können. Als Brutvögel kommen jedoch aktuell nur die letztge-
nannten vier Arten in Frage. Brutfeststellungen gab es im Zuge der Baum- und Biotopkartie-
rungen im Plangebiet nicht. Da eine systematische Erfassung nicht durchgeführt wurde, 
können diese jedoch nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Grünspecht und Waldohreule gelten nach der „Roten Liste der in Niedersachsen und Bre-
men gefährdeten Brutvogelarten“14 im westlichen Tiefland als gefährdet (RL 3). Waldkauz 
und Turmfalke stehen auf der Vorwarnliste. 

Von einer Bestandserfassung kann abgesehen werden, wenn vorsorglich von den beschrie-
benen Habitatnutzungen ausgegangen wird. 

                                                
 
14

 KRÜGER & OLTMANNS (2007) 
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Darüber hinaus kommen zahlreiche sonstige i.d.R. nicht gefährdete Vogelarten der Parks 
und des Siedlungsraumes im Gebiet vor. 

 

Totholzbewohnende Käfer 

In den betreffenden Altbäumen ist auch das Vorkommen streng oder besonders geschützter 
Totholz bewohnender Tierarten, namentlich des Juchtenkäfers (Osmoderma eremita) nicht 
von vornherein auszuschließen. Dieser ist zwar sehr selten, wurde aber in der näheren Um-
gebung (am Nordrand von Knoops Wald) 2013 erstmals seit mehr als 100 Jahren in Bremen-
Nord nachgewiesen. Zudem besiedelt die Art in ihren Vorkommensgebieten neben hohlen 
Eichen häufig auch Linden, die mit 4 Altexemplaren im Plangebiet vertreten ist. 

Neben dem Juchtenkäfer wird der Veränderliche Edelscharrkäfer (Gnorimus octopunctatus) 
als artenschutzrechtlich relevante Totholz bewohnende Art genannt15, in einem Schreiben 
der Naturschutzbehörde16 für Bremen-Nord jedoch nach gegenwärtigem Stand ausgeschlos-
sen. 

 

                                                
 
15

 SUBVE (2011) 

16
 SUBV (2014d) Schreiben vom 30.06.2014 
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Tab. 4: Potenzialabschätzung artenschutzrechtlich relevanter Arten 

Art 

Schutz 

R
o

te
-L

is
te

 N
d

s
. 
+

 H
B

 

R
o

te
-L

is
te

 D
e
u

ts
c
h

la
n

d
 1 2 4 5 8 9 10 11 12 13 14 

Bemerkungen 

V
o

rk
o

m
m

e
n

 p
o

te
n

z
i-

e
ll

 m
ö

g
li

c
h

 

N
a
c

h
w

e
is

 i
m

 P
la

n
-

g
e

b
ie

t 
u

. 
U

m
g

e
b

u
n

g
 

R
e

le
v

a
n

z
 

A
n

h
. 

A
 E

G
 3

3
8
/9

7
 

A
n

h
. 
IV

 R
L

 9
2
/4

3
 

A
n

l.
 1

 B
A

rt
S

c
h

V
  

A
rt

. 
1

 V
S

-R
L

, 

W
ä
ld

e
r 

G
e
h

ö
lz

e
 

F
lie

ß
g

e
w

ä
s
s
e
r 

S
ti
llg

e
w

ä
s
s
e
r 

F
e

ls
-,

 G
e
s
te

in
s
-,

 O
f-

fe
n
b
o
d
e
n
b
io

to
p
e

 

H
e
id

e
n
, 

M
a

g
e
rr

a
s
e
n
 

(h
ie

r 
s
e
h
r 

k
le

in
fl
ä
c
h
ig

) 

G
rü

n
la

n
d

, 
G

rü
n

a
n

-

la
g

e
n

 

Ä
c
k
e
r 

R
u

d
e

ra
lf

lu
re

n
 

G
e
b

ä
u

d
e
 

H
ö
h
le

n
 

Säugetiere                      
Große Bartfledermaus 
Myotis brandtii 

 
 

2 2 Q,L L L L      Q Q Gebäudefledermaus, potenzielles Jagdhabitat + ? relevant 

Fransenfledermaus 
Myotis nattereri 

 
 

2 3 Q,L L L L       Q Baumhöhlenart potenzielles Jagdhabitat + ? relevant 

Wasserfledermaus 
Myotis daubentoni 

 
 

3 * Q Q L L      Q Q 
Baumhöhlenart, Nachweis jagender Tiere im 

Planungsgebiet 
+ + relevant 

Teichfledermaus 
Myotis dasycneme 

 
 

 G   L L      Q Q 
Gebäudefledermaus, potenzielles Jagdhabitat, 

Vorkommen unsicher
17

 
? ? relevant 

Braunes Langohr 
Plecotus auritus 

 
 

2 V Q,L      L   Q Q 2) Baumhöhlenart, potenzielles Jagdhabitat + ? relevant 

Großer Abendsegler 
Nyctalus noctula 

 
 

2 3 Q,L Q,L  L      Q  
Baumhöhlenart, Nachweis jagender Tiere im 

Planungsgebiet 
+ + relevant 

Kleiner Abendsegler 
Nyctalus leisleri 

 
 

1 G Q,L Q,L  L Q       
Baumhöhlenart, potenzielles Jagdhabitat, Vor-

kommen unwahrscheinlich 
+ ? relevant 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus 

 
 

3 D L L L L Q L L  L Q,L Q 
Gebäudefledermaus, Vorkommen wahrschein-

lich 
+ + relevant 

Rauhhautfledermaus 
Pipistrellus nathusii 

 
 

2 G Q,L L     L   Q Q 
Baumhöhlenart, Vorkommen wahrscheinlich, 

Jagdhabitat, Durchzug 
+ ? relevant 

Breitflügelfledermaus 
Eptesicus serotinus 

 

 
2 V L L L L   L  L Q Q 

2), 7) typische Gebäudefledermaus der Sied-
lungs- und siedlungsnahen Bereiche, Nachweis 

jagender Tiere im Planungsgebiet 
+ + relevant 

Biber 
Castor fiber 

 
 

0 3   X X        
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Otter 
Lutra lutra 

 
 

1 1   X X        
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

                                                
 
17

 SUBVE, (2011): Bericht zur Lage der Natur in Bremen. 
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Vögel                       

Baumfalke 
Falco subbuteo 

  3 3  X  X  X X  X     

Vorkommen als Nahrungsgast mög-
lich; keine Horste im Plangebiet, 
suboptimaler BruthabitatBrut un-
wahrscheinlich 

+ - relevant 

Bekassine 
Gallinago gallinago 

  2 1       X       ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

Blaukehlchen 
Luscinia svecica 

  V *   X X    X X     
Feuchtgebietsart mit Schlammflächen; 
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Bruchwasserläufer 
Tringa glareola 

  1 0              ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

Drosselrohrsänger 
Acrocephalus arundinaceus 

  1 2    X          
seltener Brutvogel, ungeeignete Habitat-
bedingungen 

- - - 

Eisvogel 
Alcedo atthis 

  3 V   X X          ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

Fischadler 
Pandion haliaetus 

  1 3 X  X X          potenzieller Durchzügler - - - 

Flussregenpfeifer 
Charadrius dubius 

  * *   X  X         
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Fluss-Seeschwalbe 
Sterna hirundo 

  2 V   X X          ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

Flussuferläufer 
Actitis hypoleucos 

  1 1   X X          ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

Goldregenpfeifer 
Pluvialis apricaria 

  1 1     X X X X      
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Großer Brachvogel 
Numenius arquata 

  2 2      X X X      
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Grünspecht  
Picus viridis 

  3 V X     X X  X     
Nachweise in der Umgebung, Vor-
kommen vor allem als Nahrungsgast 
möglich 

+ + relevant 

Habicht 
Accipiter gentilis 

  * * X   X  X X X X     
Nachweis im Planungsgebiet (Nah-
rungsgast); keine Horste im Plange-
biet 

+ + relevant 

Haubenlerche 
Galerida cristata 

  1 2     X X    X    
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 



GOP zum Bebauungsplan Nr. 1274 „An Woldes Wiese“ 

V i l l e n a  LANDSCHAFTSARCHITEKTUR + UMWELTPLANUNG 19 

Art 

Schutz 

R
o

te
-L

is
te

 N
d

s
. 
+

 H
B

 

R
o

te
-L

is
te

 D
e
u

ts
c
h

la
n

d
 1 2 4 5 8 9 10 11 12 13 14 

Bemerkungen 

V
o

rk
o

m
m

e
n

 p
o

te
n

z
i-

e
ll

 m
ö

g
li

c
h

 

N
a
c

h
w

e
is

 i
m

 P
la

n
-

g
e

b
ie

t 
u

. 
U

m
g

e
b

u
n

g
 

R
e

le
v

a
n

z
 

A
n

h
. 

A
 E

G
 3

3
8
/9

7
 

A
n

h
. 
IV

 R
L

 9
2
/4

3
 

A
n

l.
 1

 B
A

rt
S

c
h

V
  

A
rt

. 
1
 V

S
-R

L
, 

W
ä
ld

e
r 

G
e
h

ö
lz

e
 

F
lie

ß
g

e
w

ä
s
s
e
r 

S
ti
llg

e
w

ä
s
s
e
r 

F
e

ls
-,

 G
e
s
te

in
s
-,

 O
f-

fe
n
b
o
d
e
n
b
io

to
p
e
 

H
e
id

e
n
, 

M
a

g
e
rr

a
s
e
n
 

(h
ie

r 
s
e
h
r 

k
le

in
fl
ä
c
h
ig

) 

G
rü

n
la

n
d

, 
G

rü
n

a
n

-

la
g

e
n

 

Ä
c
k
e
r 

R
u

d
e

ra
lf

lu
re

n
 

G
e
b

ä
u

d
e
 

H
ö
h
le

n
 

Heidelerche 
Lullula arborea 

   2 3 X    X X  X X     
Vorkommen möglich, Nachweis östlich in 
2000, ungeeignete Habitatbedingungen 
im Planungsgebiet 

+ - - 

Kampfläufer 
Philomachus pugnax 

  1 1    X   X       ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

Karmingimpel 
Carpodacus erythrinus 

  R R  X  X     X     
sehr selten,  

- - - 

Kiebitz 
Vanellus vanellus 

  3 2       X X      
häufiger Durchzügler, ungeeignete Habi-
tatbedingungen 

+ - - 

Knäkente 
Anas querquedula 

  1 2    X   X       ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

Kornweihe 
Circus cyaneus 

  1 1      X X       ungeeignete Habitatbedingungen + ? - 

Kranich 
Grus grus 

  3 * X   X   X X      
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Löffler 
Platalea leucorodia 

  R R              
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Mäusebussard 
Buteo buteo 

  * * X   X  X X X X     
Nachweis im Planungsgebiet (Nah-
rungsgast), keine Horste im Plange-
biet 

+ + relevant 

Merlin 
Falco columbarius 

         X X X      seltener Wintergast - - - 

Mittelspecht 
Dendrocopos medius 

  V V X             

ungeeignete Habitatbedingungen im 
Plangebiet, sehr selten (1 Brutzeitfest-
stellung zwischen 2004 und 2008 in der 
Umgebung); suboptimale Habitatbedin-
gungen im Plangebiet 

+ ? - 

Ohrentaucher 
Podiceps auritus 

  
 

 R    X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Raubwürger 
Lanius excubitor 

  1 1 X X    X X       
Sehr selten, aufgrund suboptimaler  
Habitatbedingungen nicht zu erwarten 

- - - 

Rauhfußbussard 
Buteo lagopus 

   *       X X      potenzieller Wintergast + ? - 

Rohrdommel 
Botaurus stellaris 

  1 1    X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

+ - - 
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Rohrschwirl 
Locustella luscinoides 

  1 V    X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

+ - - 

Rohrweihe 
Circus aeruginosus 

  3 V    X   X X      
ungeeignete Habitatbedingungen 

+ - - 

Rotfußfalke 
Falco vespertinus 

   *      X X  X     
ungeeignete Habitatbedingungen 

? - - 

Rothalstaucher 
Podiceps grisegena 

  
 

2 V    X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Rotmilan 
Milvus milvus 

  2 V X  X X   X X      
ungeeignete Habitatbedingungen 

+ ? - 

Rotschenkel 
Tringa totanus 

  2 2       X       
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Säbelschnäbler 
Recurvirostra avosetta 

  V *              
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Sandregenpfeifer 
Charadrius hiaticula 

  V 2              
ungeeignete Habitatbedingungen 

-  - - 

Schilfrohrsänger 
Acrocephalus schoenobae-
nus 

  2 2   X X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

+ - - 

Schleiereule 
Tyto alba 

  * *       X X  X    Nahrungsgast + + - 

Schwarzhalstaucher 
Podiceps nigricollis 

  
 

2 V    X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

+ - - 

Schwarzmilan 
Milvus migrans 

  R * X  X X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Schwarzspecht 
Dryocopus martius 

  * * X             
Art ausgedehnter (Buchen-) Waldgebie-
te, ungeeignete Habitatbedingungen, 
Vorkommen unwahrscheinlich 

+ - - 

Seeadler 
Haliaeetus albicilla 

  1 3 X  X X          
ungeeignete Habitatbedingungen, 
Nachweise in der Lesumniederung 

+ - - 

Seidenreiher 
Egretta garzetta 

   *    X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

+ - - 

Silberreiher 
Egretta alba 

 
 

     X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

+ - - 

Singschwan 
Cygnus cygnus 

   R    X   X X      Gastvogel + - - 
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Sperber 
Accipiter nisus 

  * * X   X  X X X X     Nachweise Umgebung + + relevant 

Steppenweihe 
Circus macrourus 

   *      X X X      naturraumfremd - - - 

Sumpfohreule 
Asio flammeus 

  1 1       X       
Art der Heiden und Moore, ungeeignete 
Habitatbedingungen 

- - - 

Teichralle 
Gallinula chloropus 

  V V   X X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Trauerseeschwalbe 
Chlidonias niger 

  1 1    X   X       ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

Tüpfelralle 
Porzana porzana 

  1 1    X          
ungeeignete Habitatbedingungen,  

- - - 

Turmfalke 
Falco tinnunculus 

  * *      X X X X X    
Nachweise in der Umgebung (Nah-
rungsgast) 

+ + relevant 

Turteltaube 
Streptopelia turtur 

  V V X X    X   X     
Art der Trockengebiete, suboptimale 
Habitatbedingungen im Plangebiet, 
vorkommen sehr unwahrscheinlich 

- - - 

Uferschnepfe 
Limosa limosa 

  2 1       X       
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Uferschwalbe 
Riparia riparia 

  V V   X X X  X       
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Wachtelkönig 
Crex crex 

  2 2       X X      ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

Waldkauz 
Strix aluco 

  * * X      X X  X    Zahlr. Nachweise Umgebung + + relevant 

Waldohreule, Asio otus   * * X      X X      
potenzieller Nahrungsgast, kein 
Nachweis im Plangebiet 

+ - relevant 

Waldwasserläufer 
Tringa ochropus 

  2 * X   X  X X       ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

Wanderfalke 
Falco peregrinus 

  2 3    X X X X X X X    potenzieller Durchzügler + - - 
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Weißstorch 
Ciconia ciconia 

  2 3       X X  X    potenzieller Nahrungsgast + - - 

Wespenbussard 
Pernis apivorus 

  V * X     X X  X     
Gastvogel in Bremen

18
; potenzieller 

Nahrungsgast 
+ - - 

Wiesenweihe 
Circus pygargus 

  1 2      X X X      ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

Ziegenmelker 
Caprimulgus europaeus 

  2 2 X X    X        ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

Zwergschnepfe 
Lymnocryptes minimus 

   *       X       ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

Kriechtiere                       

Zauneidechse 
Lacerta agilis 

 
 

3 3 X
X)

    X X   X   10) 
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Lurche                        

Kammmolch 
Triturus cristatus 

 
 

3 3 W W  LS S  S  S    
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Knoblauchkröte 
Pelobates fuscus 

 
 

3 2    L SW SW  SW SW    
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Kreuzkröte 
Bufo calamita 

 
 

3 3    L SW SW   SW    
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Laubfrosch 
Hyla arborea 

 
 

2 2  SW  L SW  S  S    
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Moorfrosch 
Rana arvalis 

 
 

3 2 W   L  S S     13) 
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Fische                        

Stör, Acipenser sturio    0 0            14) ungeeignete Habitatbedingungen - - - 

                                                
 
18

 SUBVE, (2011): Bericht zur Lage der Natur in Bremen. 
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Käfer                       

Eremit 
Osmoderma eremita 

 

 
 2 X X           

in alten anbrüchigen Laubbäumen in 
Mulmhöhlen, auch im Wipfelbereich, 
Vorkommen in Altbäumen möglich 

+ + relevant 

Schmalbindiger Breitflügel-
Tauchkäfer 
Graphoderus bilineatus 

 

 
0 1    X         

ungeeignete Habitatbedingungen 
- - - 

Veränderlicher Edelscharr-
käfer 
Gnorimus variabilis 

  

 
 1 X X           

Keine aktuellen Nachweise für Bremen-
Nord - - - 

Libellen                       

Asiatische Keiljungfer 
Gomphus flavipes 

 
 

0 G   X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Große Moosjungfer 
Leucorrhinia pectoralis 

 
 

2 2    X         
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Grüne Keiljungfer 
Ophiogomphus cecilia 

 
 

1 2   X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Grüne Mosaikjungfer 
Aeshna viridis 

 
 

1 1    X        19) 
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Helm-Azurjungfer 
Coenagrion mercuriale 

  
 

 1   X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Hochmoor-Mosaikjungfer 
Aeshna subarctica 

  
 

2 1             
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Scharlachlibelle, Späte 
Adonislibelle 
Ceriagrion tenellum 

  

 
1 1   X X        20) 

ungeeignete Habitatbedingungen 
- - - 

Vogel-Azurjungfer 
Coenagrion ornatum 

  
 

1 1   X          
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Krebse                       
Edelkrebs 
Astacus astacus 

  
 

 1   X         23) 
ungeeignete Habitatbedingungen - - - 
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Weichtiere                        
Abgeplattete Teichmuschel 
Pseudanodonta complanata 

  
 

1 1   X         23) 
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Zierliche Tellerschnecke 
Anisus vorticulus 

 
 

1 1    X         
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 

Farn- und Blütenpflan-
zen 

   
 

              
    

Wasser-Lobelie 
Lobelia dortmanna 

  
 

1 1    X         
ungeeignete Habitatbedingungen 

- - - 
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Erläuterungen zur Liste  

Bei Vogelarten wird der Status in Niedersachsen/Bremen angegeben (nach KRÜGER & OLTMANNS, 2007). 

2) nur gehölzreiches Grünland als Nahrungs-/ Jagdlebensraum 

3) Gehölze in Waldnähe 

5) aufgrund mangelnder Kenntnis zur Ökologie der Art in Niedersachsen keine Angabe möglich, Jagdlebensraum vermutlich 
ähnlich wie Zwergfledermaus 

7) Winterquartiere selten in Höhlen 

8) Fließgewässer dienen als Wanderleitlinien 

9) derzeit keine natürlichen Vorkommen bekannt 

10) 
X) 

Waldinnen-/-außenränder, Waldschneisen, -lichtungen  
11) nur Bergland mit Börden 

12) nur östliches Tiefland 

13) 
X) 

nur in Randbereichen oder Degenerationsstadien 

14) gilt derzeit als ausgestorben 

15) Schutz betrifft anadrome Populationen in bestimmten Gebieten der Nordsee 

16) an Flechten auf Bäumen 

17) Heidemoore und Moorheiden 

18) an Flechten auf Holz, abgestorbenen Ästen, Holzbrettern und auf Hausdächern 

19) Entwicklung in Krebsscherengewässern 

20) In gut erwärmbaren Moorgewässern 

23) nur heimische Populationen sind streng geschützt 

24) Art wurde erst in den 1990er Jahren neu in Deutschland entdeckt. 

 

Status der Vogelarten in Niedersachsen/Bremen: 

Brutvögel – mit räumlich bezogenen Angaben Gastvögel – mit zeitlich bezogenen Angaben 

   landesweit    regelmäßig (jedes Jahr) 

    regional (< ein Drittel der Landesfläche)       unregelmäßig (nicht jedes Jahr)   

   lokal (einzelne Brutvorkommen)    selten (in größeren Zeitabständen) 

   Ausnahmeerscheinung (Vermehrungsgast)  
      oder ehemaliger Brutvogel 

   Ausnahmeerscheinung 

 

3.5.4 Gesetzlich geschützte Biotope 

… werden nicht berührt 

3.5.5 Natura 2000-Gebiete 

… werden nicht berührt 

3.5.6 Wald 

… wird nicht berührt. Der waldartige Gehölzbestand ist bereits im geltenden Bebauungsplan 
936A als Grünfläche festgesetzt. Damit ist er nach der Begriffsbestimmung des §2 (2) 5. 
BremWaldG nicht als Wald zu behandeln. 

3.5.7 Baumschutz 

Außerhalb der gemäß § 2 Abs. 1 des Bremischen Waldgesetzes als Wald geltenden Flächen 
gilt die „Verordnung zum Schutze des Baumbestandes im Lande Bremen“19. 

Im Zuge mehrerer Geländebegehungen zwischen dem 20. März und dem 16. Mai 2014 so-
wie im Zuge der Ergänzungskartierung am 18. September wurden auf der Grundlage einer 
Vermessung alle Bäume des Plangebietes nach Art, Stammumfang und Vitalitätseinschät-
zung erfasst. Dabei wurden 169 geschützte Einzelbäume ermittelt. 

                                                
 
19

 Baumschutzverordnung vom 23. Juni 2009 
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Im Bereich des weiteren Plangeltungsbereichs (Kränholm) sind zahlreiche weitere geschütz-
te Bäume (mehr als 55 Expl.) zu finden. 

 

Hinweise für Planung und Unterhaltung: 

Für die Entwicklung eines prägnanten Gehölzbestandes, in dem zumindest einige Einzel-
bäume ihre arttypische Gestalt ausbilden können, ist es besonders wichtig, die Bestände 
regelmäßig auszulichten und insbesondere stark schattende Baumarten (z.B. Bergahorn) zu 
entnehmen. Denkmalpflegerisch und/oder naturschutzfachlich wertvolle Einzelbäume 
sollten in diesem Zusammenhang behutsam und schrittweise freigestellt werden. Na-
mentlich gilt dies für die ehemals freistehenden etwa 140 Jahre alten Winterlinden. 

 

3.6 Bodenfunktionen 

Die natürliche, 0,5 bis 1 m starke, als podsolig beschriebene Flugsanddecke im Plangebiet 
ist durch die gartenbauliche Vornutzung über mehr als 100 Jahre aufgrund betriebsbedingter 
Bodenauf- und -abträge vermutlich stark anthropogen überprägt. Genauere Bodenuntersu-
chungen liegen nicht vor.20 Die Böden in den Bereichen des Betriebshofes des Umweltbe-
triebs Bremen und der Parkplätze bei Kränholm sind zudem baulich tiefgreifend überprägt. 
Auch im Bereich des Rasenparkplatzes wurde die Befahrbarkeit und Tragfähigkeit des Bo-
dens technisch verstärkt (Schotterrasen). 

Schutzgegenstand sowohl des BBodSchG als auch des BNatSchG sind u.a. die natürlichen 
Bodenfunktionen. Dazu gehören die Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte, 
das Biotoppotenzial oder die biotische Ertragsfunktion. 

Böden mit besonderer Bedeutung für die relevanten Funktionen sind im Entwurf des Land-
schaftsprogramms21 dargestellt: 

 Böden mit besonderen Standorteigenschaften (Extremstandorte) 

 Böden mit hohem biotischen Ertragspotenzial 

 Naturnahe Böden 

 Böden mit natur- oder kulturhistorischer Bedeutung 

 Seltene Böden. 

Im Plangebiet stellt das LaPro 2015 (Karte B) entsprechend der beschriebenen flächenhaf-
ten anthropogenen Überformungen keine Böden mit den oben genannten wertgebenden 
Eigenschaften dar. Hinsichtlich der genannten Bodenfunktionen ist dem Plangebiet lediglich 
eine allgemeine Bedeutung zuzuschreiben. 

 

Hinweise für Planung und Unterhaltung: 

Die Bodenhorizonte von mehr als 0,5 bis 1 m unter Gelände sind stark lehmig und daher 
besonders verdichtungsempfindlich. Durch Befahren mit Baumaschinen ergibt sich vor allem 
nach Abschieben des Oberbodens und bei hoher Bodenfeuchte eine erhebliche Verdich-
tungsgefahr, die zu irreversiblen Bodenverdichtungen im Untergrund führen kann. Dauerhaf-
te Staufeuchte kann die unerwünschte Folge sein. 

                                                
 
20

 GDfB (2014) 

21
 SUBV (2015), ebd. 
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3.7 Grundwasserschutzfunktion (Schutzgut Wasser) 

Entsprechend der jahreszeitlichen Verhältnisse treten unterschiedlich hohe Grundwasser-
stände auf. Stichtagsmessungen (1980/2011) ergaben Grundwasserstände um etwa 7 m 
üNN; Höchststände sind bei 8 m üNN zu erwarten. Das Grundwasser fließt nach Süden.22 
Das Plangebiet ist in allen Bereichen als Grundwasserfern einzustufen. Mit Mächtigkeiten 
der gering durchlässigen Grundwasserdeckschichten von mindestens etwa 14 m ist die 
Grundwasserschutzfunktion, bei „geringer Nitratauswaschungsgefährdung“23 gegenüber 
Verunreinigungen sehr hoch. 

Sandige, evt. wasserführende Lauenburger Schichten treten erst 7,50 m bis 11 m unter der 
Geländeoberfläche auf. Auch hier bieten die mächtigen lehmigen Deckschichten einen sehr 
hohen Schutz ggf. vorhandenen Schichtenwassers. 

Hinweise für Planung und Unterhaltung: 

„Das […] Gebiet des Bebauungsplanes eignet sich aufgrund der oberflächennahen dichten 
Geschiebelehmdecke für die Versickerung von Oberflächenwasser nur, wenn so genann-
te Schluckbrunnen das Wasser aufnehmen und in die sandigen Lauenburger Schichten (tie-
fer als 10 m unter Gelände) ableiten können. Solche Versickerungsanlagen müssen im Vor-
feld von der Umweltbehörde (SUBV) genehmigt werden.“24 

3.8 Bioklimatische Ausgleichsfunktion (Schutzgut Klima/Luft) 

Aufgrund folgender Funktionen haben (in besonderem Maße Gehölz bestimmte) Vegeta-
tionsflächen ausgleichende Wirkungen auf klimatisch belastete Stadträume: 

 Luftbefeuchtung und Verdunstungskühlung an heißen Tagen

 Staubfilterung

 CO2-Bindung

 Kleinräumiger Luftaustausch durch Temperaturdifferenz gegenüber versiegelten Flä-
chen

Dem aktuell durch Grünflächen geprägten Plangebiet schreibt das LaPro 2015 (Karte D) eine 
mittlere bioklimatische Bedeutung zu. Zugleich wird die bioklimatische Situation der benach-
barten Siedlungsflächen aufgrund der „vorwiegend offenen Siedlungsstruktur mit hohem 
Durchgrünungsgrad und meist guter Durchlüftung“ als günstig und in unmittelbar angrenzen-
den Teilen als sehr günstig bewertet. Die Empfindlichkeit des Gebiets „gegenüber nutzungs-
intensivierenden Eingriffen“ wird als „mittel“ eingestuft und ein „maßvolles Nachverdichten 
unter Beibehaltung des offenen Siedlungscharakters“ als verträglich bewertet.25 

Hinweise für Planung und Unterhaltung: 

Der langfristigen Sicherung von gehölzbestimmten Vegetationsflächen kommt im Hinblick 
eine prognostizierte Zunahme von Hitzetagen eine steigende Bedeutung zu. 

22
 GDfB (2014), Schriftliche Stellungnahme zum BP 1274 

23
 SUBV (2015): Karte C: Wasser - Bestand, Bewertung und Konfliktanalyse 

24
 GDfB (2014), ebd. 

25
 SUBV (2015): Karte D: Klima / Luft - Bestand, Bewertung und Konfliktanalyse, sowie GEO-NET Umweltconsulting GmbH 

(2013) 
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Folgende hier relevante Maßnahmen werden empfohlen26: 

 „Klimaaktivität der Fläche für angrenzende Siedlungsräume beachten

 Bebauungsränder offen halten

 Grünflächenvernetzung zum Freiland schaffen

 Hausbrandemissionen reduzieren“

3.9 Landschaftsbild / Erholung 

Hinsichtlich des Schutzgutes Landschaftsbild/Erholung ist die Bedeutung des Plangebietes 
sowohl in seiner landschaftlich-strukturellen Ausstattung, als auch in seinem räumlich-
funktionalen Zusammenhang mit dem Wohnumfeld bzw. dem Stadtquartier sowie für die 
lokale und regionale Erholungsnutzung zu betrachten. 

Zwar ist der Großteil des Plangebietes als Bestandteil des Gartendenkmals „Knoops Park, 
Gut Mühlenthal und Waldpark Mühlenthal“ geschützt, gleichwohl ist eine tatsächliche Nut-
zung der Fläche durch Anwohner und Erholungsuchende aufgrund der fehlenden Zugäng-
lichkeit des Geländes bislang nicht möglich. Dennoch prägt auch das umzäunte Gebiet auf-
grund seiner landschaftlich-strukturellen Ausstattung und seiner heimatgeschichtlichen und 
kulturhistorischen Bedeutung schon heute das Wohnumfeld und die angrenzenden Erho-
lungsflächen mit. 

Dabei kommt den teils hoch aufragenden Gehölzstrukturen des Plangebietes mit zahlreichen 
Altbäumen aufgrund ihrer visuellen und raumbildenden Wirkung eine besondere Bedeutung 
zu. Die umgebenden Gebäudebestände werden zu großen Teilen gegenüber den Erholungs-
flächen des Parks visuell abgeschirmt. Der charakteristische Wechsel der Gehölzkulissen mit 
den umschlossenen großzügigen offenen Flächen gibt dem Plangebiet eine landschaftliche 
Raumbildung, die der in den Entwürfen des Landschaftsarchitekten Christian Roselius von 
1907 beabsichtigten nahe kommt. Allerdings sind diese Flächen aufgrund der inzwischen 
eingestellten gärtnerischen Nutzung nicht (mehr) als Parkwiesen sondern als halbruderale 
Gras- und Staudenfluren sowie teils als nitrophile Ruderalfluren ausgeprägt. 

Das LaPro weist dem Plangebiet in seiner Funktion als „innerstädtische Grünfläche“ eine 
hohe Bedeutung für das Erleben von Natur und Landschaft zu. Dabei wird die alleeartig wir-
kende Rosskastanienreihe vor dem Waldrand des Waldparks Mühlenthal am Raschen-
kampsweg als „erlebniswirksame Einzelstruktur“ dargestellt.27 

In der „Potenzialanalyse Grün- und Freiflächen“ bewerten die Autoren den Bereich „Knoops 
Wald“ einschließlich des Plangebietes in der „Gesamtwertung des Erholungspotenzials der 
Grünanlagen Bremen Nord“ als hoch. Auf der vierstufigen Skala ist dies die zweithöchste 
Wertstufe.28 Das LaPro 2015 übernimmt diese Bewertung in Karte F Erholung: „Erholungspo-
tenzial der Grünanlagen und der sonstigen innerstädtischen Freiflächen“). 

Das LaPro 2015 stellt den nördlichen Teil des Plangebietes in der Kategorie „ruhige Stadt-
räume, städtisch geprägte Grün- und Freiflächen > 3 ha, die Zielgebiete der Naherholung 
sind, mit einer aktuellen Belastung von <= 55 dB(A)Lden" (Bestand)“ dar.29 

Insgesamt kommt dem Plangebiet eine besondere Bedeutung für die Funktionen des 
Schutzgutes Landschaftsbild/Erholung zu. 

26
 GEO-NET Umweltconsulting GmbH (2013), S54 

27
 SUBV (2015): LaPro 2015, Karte E: Landschaftserleben - Bestand, Bewertung und Konfliktanalyse. 

28
 UBB (2011), Karte 2.2.7 N: Gesamtwertung des Erholungspotentials der Grünanlagen Bremen Nord - im Auftrag des Sena-

tors für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa der Freie Hansestadt Bremen 

29
 SUBV (2015): LaPro 2015, Karte G - Lärmsituation in Zielgebieten ruhiger Erholung 
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Hinweise für Planung und Unterhaltung: 

Hinsichtlich der Möglichkeit einer Parkerweiterung ist den großzügigen offenen Flächen eine 
besondere Beachtung zu schenken. Bis auf die große Reitwiese in Knoops Wald (sog. „Hip-
podrom“) sind große, sonnige Parkwiesen in Knoops Park deutlich unterrepräsentiert. Für 
Gesundheit und Erholung insbesondere der angrenzend residierenden alten Menschen ha-
ben offene sonnige Bereiche eine besondere Bedeutung insbesondere in den Übergangsjah-
reszeiten. Unter anderem aus diesem Grund sollten die Flächen als offene Parkwiesen ent-
wickelt werden. 
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4 EINGRIFFSVERMEIDUNG UND –MINDERUNG 

4.1 … anlage- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen 

4.1.1 Landschaftliche Integration des Baugebietes 

(siehe hierzu das Gestaltungskonzept im Anhang, Karte 4) 

Die Abgrenzung der Fläche für das Wohngebiet ist so gewählt, dass insbesondere der wert-
gebende Gehölzbestand weitgehend erhalten werden kann. Außerdem halten die Baugren-
zen einen möglichst großen Abstand zu den Gehölzrändern, um Beeinträchtigungen des 
Gehölzmantels vermeiden zu können. Die geplante Bebauung fügt sich somit zwischen die 
zu erhaltenden Gehölzriegel ein, ohne diese selbst in Anspruch zu nehmen. Damit wird die 
besondere Qualität reifer Gehölzkulissen als Merkmal des künftigen Wohnumfeldes genutzt. 
Visuelle Wirkungen auf benachbarte Räume werden gleichzeitig minimiert. 

Die gewählte offene städtebauliche Struktur mit einer nur mäßigen Baudichte im Baugebiet 
gewährleisten Durchblicke und damit die Erlebbarkeit des zentralen waldartigen Gehölzrie-
gels vor allem von den geplanten Erschließungswegen und -straßen sowie in geringerem 
Maße auch vom Fußweg an der Billungstraße. Zudem unterstützt die neue Wegeverbindung 
von der Weizenfurt zu Woldes Wiese die Beziehung des westlichen Wohngebietes zum 
Park. Auf diesem Wege wird die bestehende Barrierewirkung zwischen Park und Wohnge-
bieten aufgehoben. Woldes Wiese wird als neuer Teil von Knoops Park für die Wohngebiete 
im Westen erstmalig fußläufig erreichbar. 

Wie bereits für das geplante Wohngebiet beschrieben, wird auch bei der Vorentwurfsplanung 
für die Parkgestaltung (Gestaltungskonzept) im mittleren und östlichen Teil des Gebietes der 
wertgebende Gehölzbestand berücksichtigt. Der aus dem historischen Bestand abzuleitende 
umlaufende Rundweg nutzt bestehende Wege soweit vorhanden und im Bereich neuer We-
geabschnitte bleibt er möglichst außerhalb der Kronentraufen vorhandener wertgebender 
Gehölze, um Schäden an Baumwurzeln bei der Wegegründung zu vermeiden. 

4.1.2 Dezentrale Versickerung und Nutzung von Niederschlagswasser 

Die Bestimmungen des BremWG verpflichten Grundstückseigentümer zur dezentralen Be-
seitigung des Niederschlagswassers. In Wohngebieten soll Niederschlagswasser weitestge-
hend dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden, soweit die örtlichen Verhältnisse 
dies zulassen. Aufgrund der oberflächennah dichten Geschiebelehmdecke sind dazu so ge-
nannte Schluckbrunnen erforderlich, die das Wasser aufnehmen und in sandige Lauenbur-
ger Schichten (tiefer als 10 m unter Gelände) ableiten. Da Schluckbrunnen zu unterirdischen 
Versickerungsanlagen zählen, ist in diesem Fall nur die Versickerung unbelasteten Nieder-
schlagswassers zulässig. Als unbelastet gelten Niederschlagsabflüsse von Gründächern, 
nichtmetallischen und beschichteten Dachflächen, Terrassen- und Balkonflächen sowie We-
gen und Hofflächen ohne Kfz-Verkehr.  

Der Betrieb einer Versickerungsanlage ist bei den für die Abwasserbeseitigung zuständigen 
Unternehmen in Bremen anzuzeigen. 

Für die Sammlung und Speicherung des auf den Dachflächen der Gebäude anfallenden 
Niederschlagswassers zur Brauchwassernutzung oder zur Bewässerung von Grünflächen 
wird der Einbau von Zisternen empfohlen. Der Betrieb einer derartigen Regenwassernut-
zungsanlage ist bei den für die Abwasserbeseitigung zuständigen Unternehmen in Bremen 
und beim zuständigen Gesundheitsamt in Bremen anzuzeigen. 

4.1.3 Verwendung insektenverträglicher Außenbeleuchtung 

Zum Schutz nachtaktiver Insekten und derer Prädatoren (z.B. Fledermäuse) setzt der Be-
bauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB fest, dass im Geltungsbereich nur insekten-
verträgliche Außenbeleuchtung mit vorwiegend langwelligem Licht zu verwenden ist. Die 
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Leuchten dürfen nur in den unteren Halbraum abstrahlen. Die Schutzverglasung darf sich 
nicht über 60°C erwärmen. 

4.2 … baubedingter Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und der Landschaft gehen regelmäßig 
weit über die Flächeninanspruchnahme durch die geplante Bebauung und ihre Nebenanla-
gen sowie durch betriebsbedingte Emissionen hinaus. Zwar haben die Wirkfaktoren nur tem-
porären Charakter, die resultierenden Beeinträchtigungen können aber lange Zeit fortwirken 
oder gar dauerhaft sein. Beispielsweise müssen häufig erhaltenswerte Bäume gefällt wer-
den, weil es aufgrund ungeeigneter Schutzmaßnahmen zu starken Beschädigungen durch 
Baumaschinen kommt. Z.T. treten Schäden am Wurzelwerk erst nach Jahren in Form ab-
nehmender Vitalität oder als Pilzbefall verletzter Wurzeln in Erscheinung. 

Zur effektiven Vermeidung und Verminderung nicht beabsichtigter baubedingter Beeinträch-
tigungen im Plangebiet sind folgende Maßnahmen zu berücksichtigen: 

4.2.1 Ökologische Baubegleitung 

Die Durchführung der o.g. Maßnahmen zum Schutz von Boden, Wasser, Vegetation und 
Tierwelt ist während der gesamten Bauphase von einem Fachbüro mit Sachkundenachweis 
zu überprüfen (ökologische Baubegleitung - ÖBB). Damit wird sichergestellt, dass während 
der Bautätigkeit alle erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Be-
einträchtigungen tatsächlich beachtet und umgesetzt werden. 

4.2.2 Räumliche Begrenzung des Baufeldes 

Vor Beginn der Bauarbeiten ist das Baufeld gut sichtbar abzustecken. Flächen, die zum 
Schutz von Bäumen, Wurzelbereichen und Böden auch baubedingt nicht in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, sind vor Baubeginn in Abstimmung mit der ÖBB zu kennzeichnen 
(Tabuflächen) und mit zu fixierenden Bauzäunen gegen jede baubedingte Inanspruchnahme 
(Befahren, Materiallagerung etc.) während der gesamten Bauphase zu schützen. Ein eigen-
mächtiges Umsetzen von Bauzäunen ohne Zustimmung der ÖBB ist zu untersagen. 

Darüber hinaus ist aufgrund der hohen Verdichtungsempfindlichkeit des Untergrundes im 
Plangebiet der Baubetrieb so zu organisieren, dass baubedingt unvermeidbare Bodenbelas-
tungen auf das engere Baufeld beschränkt bleiben. Zukünftige Grünflächen innerhalb des 
Baufeldes sind zur Vermeidung von Bodenverdichtungen nach Möglichkeit ebenfalls nicht 
mit schweren Baufahrzeugen zu befahren. 

Ist eine Befahrung unvermeidbar, sind möglichst leichte bzw. mit entsprechenden techni-
schen Vorrichtungen bestückte Baufahrzeuge einzusetzen (z. B. Kettenbagger, Transport-
fahrzeuge mit Ballonreifen). Überschneidet sich das Baufeld mit Kronentraufen zu erhalten-
der Gehölze sind zum Schutz des Wurzelwerks bis zum Abschluss der Bautätigkeit Geogitter 
oder sog. „Baggermatratzen“ einzurichten oder gleichwertige Schutzmaßnahmen zu treffen. 

4.2.3 Zeitliche Begrenzung für bestimmte Baumaßnahmen 

Rodungsarbeiten 

Um eine Zerstörung von Nestern und Gelegen oder eine Tötung von Jungvögeln in Bäumen 
und Gebüschen brütender europäischer Vogelarten und somit das Eintreten eines Ver-
botstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und Artikel 5 der Vogelschutzrichtlinie zu 
vermeiden, sind die Rodungsmaßnahmen ausschließlich zwischen dem 1. Oktober und dem 
28. Februar durchzuführen. 

Sofern der Rückschnitt / die Beseitigung im Sommerhalbjahr erfolgen muss, sind diese Maß-
nahmen rechtzeitig mit der Naturschutzbehörde abzustimmen. 
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Rückbau Gärtnereigebäude 

Für die Verwirklichung des geplanten Wohngebietes werden die vorhandenen Gärtnereige-
bäude vollständig zurückgebaut. Durch den Rückbau werden Brutplätze von Gebäudebrü-
tern und potenzielle Einzelquartiere von Fledermausarten beansprucht. 

Um eine Zerstörung von Nestern und Eiern oder eine Tötung von Jungvögeln europäischer 
Vogelarten sowie von Individuen der streng geschützten Fledermäuse und somit einen Ver-
botstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu vermeiden, erfolgt der Rückbau im We-
sentlichen außerhalb der Brutzeit bzw. der Reproduktionsphase (nach dem 30. September 
und vor dem 1. März). 

Zudem ist unmittelbar vor dem Abriss im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung eine 
Überprüfung der Gebäudestrukturen auf Vorkommen von Fledermäusen notwendig. Wird 
eine aktuelle Nutzung festgestellt, werden die Quartiere bei Abwesenheit der Tiere ver-
schlossen und die Abrissarbeiten danach begonnen bzw. fortgesetzt.  

Um lange Verzögerungen der Abbrucharbeiten bei Auffinden von Fledermäuse während der 
Winterruhe zu vermeiden, sollten die Abbrucharbeiten noch enger auf den Monat Oktober 
beschränkt werden. In dieser Zeit ist eine Betroffenheit von Wochenstuben weitgehend aus-
geschlossen. Andererseits hat dann die Winterruhe noch nicht begonnen und die Tiere 
wechseln i.d.R. noch zwischen verschiedenen Tagesquartieren. Sollte ein Winterquartier 
betroffen sein, müssen die Abrissarbeiten bis zum Ausfliegen der Tiere ausgesetzt werden. 

 

Erdarbeiten 

Großflächige Erdarbeiten werden zum Schutz von Nestern, Gelegen und Jungvögeln boden-
brütender europäischer Vogelarten des Offenlandes nach Möglichkeit außerhalb der Brutzeit, 
also zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar durchgeführt. 

Ist die beschriebene Bauzeitenbefristung aus wichtigem Grunde nicht möglich, ist ein vor-
sorgliches Abschieben, Grubbern oder Pflügen der Flächen zwischen Mitte und Ende Febru-
ar vor Baubeginn vorzusehen, um die Wahrscheinlichkeit einer Brutansiedlung von Boden-
brütern zu reduzieren. 

 

Hinweis für Baugenehmigungsverfahren: 

Die Maßnahmen für den Artenschutz sind bei Erteilung der Baugenehmigung nachrichtlich 
zu berücksichtigen. 

Die Maßgaben des § 44 BNatSchG gelten unmittelbar. Besondere Festsetzungen im Bebau-
ungsplan sind daher nicht erforderlich. 

 

4.2.4 Bodenschutz 

Auf die Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG30) wird hingewiesen. 
Bei der Behandlung des abzutragenden Oberbodens gilt grundsätzlich die DIN 1891531. 

Dabei ist u. a. Blatt 3 (Bodenabtrag, Bodenlagerung, Bodenschichteneinbau, Bodenlocke-
rung) zu beachten. Die Einrichtung von Baustellen und die Ablagerung von Baustoffen u. ä. 
hat möglichst flächensparend zu erfolgen. 

                                                
 
30

 Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 30 des Gesetzes 
vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) 

31
 DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“, Hrsg. DIN Deutsches Institut für Normung e. V., August 

2002. 
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Während der Bautätigkeit anfallender Oberboden ist nach § 202 (BauGB) in nutzbarem Zu-
stand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Beim Ausbau der Bö-
den, bei Trennung des Ober- und Rohbodens sowie von Bodenfraktionen unterschiedlicher 
Eignungsgruppen sowie bei der Zwischenlagerung des Bodenmaterials ist DIN 1973132 zu 
beachten. Überschüssiger Boden ist seiner Eignung entsprechend zu verwerten. 

Beim Umgang mit dem Bodenmaterial, das zu Rekultivierungszwecken eingesetzt werden 
soll, ist die DIN 19731 zu beachten. Unbrauchbare und/oder belastete Böden sind von ver-
wertbarem Bodenaushub zu trennen und einer Aufbereitung oder einer geordneten Entsor-
gung zuzuführen. 

Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. Vermi-
schungen mit Bodenmaterial ausgeschlossen sind. 

Beim Einsatz von Baumaschinen und Geräten muss mit besonderer Sorgfalt gearbeitet wer-
den. Fahrzeuge und Maschinen, die Kraftstoff- und / oder Ölverluste aufweisen, sind unver-
züglich instand zu setzen oder zu ersetzen. 

Treten im Rahmen von Bodenarbeiten Auffälligkeiten auf, ist die Untere Bodenschutzbehör-
de unverzüglich zu informieren. Dazu gehören: 

 Unnatürliche geruchliche und/oder farbliche Auffälligkeiten, z. B. aus Versickerung von 
Treibstoffen oder Schmiermitteln, 

 strukturelle Veränderungen des Bodens, z. B. durch enthaltene Abfälle. 

 

4.2.5 Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen  

Soweit der Baumbestand berührt wird, ist die Bremer BaumschutzVO33 zu berücksichtigen. 
Während der Bauphase ist der Schutz des Vegetationsbestandes entsprechend der DIN 
1892034 zu beachten. 

Zu erhaltende Gehölzbestände sind während der gesamten Bauphase vor Beschädigungen 
durch Baumaschinen zu schützen. Dabei sind die notwendigen Abstände zu den Kronen und 
Kronentraufbereichen einzuhalten.  

Sofern für die Bautätigkeit die Beseitigung bzw. ein Rückschnitt von Gehölzen unabweisbar 
notwendig ist, ist dieser auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken und diesbezüglich 
mit der ÖBB abzustimmen. Es dürfen grundsätzlich nur durch die ÖBB entsprechend ge-
kennzeichnete Gehölze gerodet werden. 

Bodenarbeiten im Traufbereich großkroniger Bäume sind nur unter vorheriger Hinzuziehung 
eines Baumsachverständigen durchzuführen. Insbesondere ist bei Ausschachtungsarbeiten 
zur Anlage von Wegen im Wurzelbereich von zu erhaltenden Gehölzen nur in Handarbeit zu 
gestatten und der weitest mögliche Erhalt des Wurzelwerks zu gewährleisten. 

Die im Rahmen von Verkehrssicherungspflichten durchzuführenden Gehölzschnittarbeiten 
im Kronenbereich von Altbäumen sind auf das notwendige Maß und auf tatsächlich gefähr-
dete Flächen zu begrenzen. 

 

                                                
 
32

 DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial“, Hrsg. DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Mai 
1998. 

33
 Verordnung zum Schutze des Baumbestandes im Lande Bremen (BaumschutzVO vom 23. Juni 2009) 

34
 DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 

Baumaßnahmen“, Hrsg. DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Februar 2002. 
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5 EINGRIFFSERMITTLUNG – BEEINTRÄCHTIGUNGEN VON NATUR 
UND LANDSCHAFT 

5.1 Auswirkungen auf die Biotop-/Ökotopfunktion 

5.1.1 Biotoptypen/Flora 

Die geplanten Wohnbauflächen mit den Verkehrsflächen für die innere Erschließung umfas-
sen eine Fläche von ca. 13.750 m². Innerhalb des Baugebietes kommt eine zentrale öffentli-
che Grünfläche mit einem Wegekreuz und einem Umfang von zusammen etwa 1.300 m² 
hinzu. (zusammen 15.054 m²) 

Innerhalb dieser Gesamtfläche ist von einer vollständigen Überformung und somit dem Ver-
lust der vorhandenen Lebensraumtypen durch die geplante Bebauung, bzw. die zulässigen 
Nebenanlagen sowie im Zuge der Anlage privater Gärten und Grünflächen auszugehen. Be-
troffen sind ausschließlich Biotope mit Funktionsausprägungen allgemeiner Bedeutung. 

Biotope mit Funktionsausprägungen besonderer Bedeutung (Biotope von hohem Wert (W 4)) 
werden nur an zwei Stellen, am nördlichen Rand und am westlichen Rand der geplanten 
Wohnbaufläche durch diese überlagert. Dabei handelt es sich um Kronentraufbereiche von 
Gehölzbeständen, die jeweils außerhalb der geplanten Baugrundstücke stocken. Die betref-
fenden Kronentraufen überlagern sich jedoch nicht mit den festgesetzten Baugrenzen. Der 
geringste Abstand von Kronentraufen zu den vorgesehenen Baugrenzen im Norden beträgt 
immerhin 5 m. Es ist daher nicht erkennbar, dass es zwangsläufig zu erheblichen Beein-
trächtigungen dieser Biotope z.B. bei der Errichtung der Gebäude kommen müsste, wenn die 
zuvor beschriebenen Schutzmaßnahmen getroffen werden. Biotope mit sehr hohem Wert 
(W 5) kommen im Plangebiet nicht vor. 

Betroffenheit von Biotopen mit Funktionsausprägungen allgemeiner Bedeutung: 

 Biotope von mittlerem Wert (W 3) werden in einem Umfang von insgesamt 8.693 m² 
überformt.5.796 m² von dieser Fläche (und damit rund 39% der gesamten Bauge-
bietsfläche) machen halbruderale Gras-Staudenfluren mittlerer Standorte von mittle-
rem Wert aus. 

 Biotope von geringem Wert (W 2) sind in einem Umfang von 1.982 m² von Überfor-
mung betroffen, 

 Biotope von sehr geringem Wert (W 1) in einem Umfang von 2.265 m² und 

 Biotope ohne erkennbaren Biotopwert in einem Umfang von 1.575 m². 

Die betroffenen Biotoptypen und deren genaue Lage und Wertstufenzugehörigkeit sind der 
Bestandskarte im Zusammenhang mit der Eingriffsbilanz im Einzelnen zu entnehmen. 

Hinweis: 

Im Rahmen der Bestanderfassung wurden zahlreiche Einzelbäume vorgefunden, für die eine 
Fällempfehlung vermerkt wurde. Es handelt sich dabei um Fällempfehlungen, die alleine 
das Ziel verfolgen, vorgeschädigte oder wuchsbedingt gefährdete Einzelgehölze (z.B. bruch-
gefährdete Zwiesel) zu entnehmen oder ungünstiger Konkurrenz um Licht zu begegnen und 
damit eine naturschutzfachlich und landschaftsgestalterisch günstige Bestandsentwicklung 
zu unterstützen. Die Fällempfehlungen stehen als solche explizit nicht in ursächlichem Zu-
sammenhang mit der geplanten Bebauung. 

Soweit Bäume erfasst wurden, die als teils überständige Baumschulware noch in den alten 
Einschlägen verblieben ist und die vermutlich noch verpflanzt werden können, wurde dies in 
Karte 4 gekennzeichnet. Es handelt sich dabei um junge Bäume auf der Fläche der ehemali-
gen städtischen Baumschule. 

Soweit jedoch Fällungen im Zuge der Verwirklichung der geplanten Bebauung unvermeidbar 
sind, sind diese entsprechend kartographisch gekennzeichnet. 
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5.1.2 Fauna 

Beeinträchtigungen von Tierlebensräumen mit Funktionsausprägungen besonderer Bedeu-
tung durch die geplante Bebauung sind nicht erkennbar. Insbesondere Hinweise auf Vor-
kommen gefährdeter Arten nach den einschlägigen Roten Listen sind nicht gegeben und 
sind auch aufgrund der Biotopausstattung des Plangebietes nicht zu erwarten. 

Die erfassten Biotoptypen und die ihnen gemäß Biotopwertliste35 zugewiesene Wertstufe 
integriert die allgemeine Lebensraumbedeutung der betreffenden Biotoptypen für Tiere (und 
Pflanzen). Mit der Ermittlung der erheblichen Beeinträchtigungen des Biotoptypenbestandes 
wird daher i.d.R. auch dessen Lebensraumfunktion für den Tierbestand erfasst und bei der 
Ableitung von Maßnahmen zur Eingriffskompensation hinreichend berücksichtigt. 

Aufgrund der erwartbaren Frequentierung des geplanten neuen Parkteiles durch Hundehal-
ter mit ihren Tieren ist mit einer Verdrängung diesbezüglich störungsempfindlicher Tierarten 
wie dem mehrmals beobachteten Reh zu rechnen. Eine Betroffenheit wertgebender, insbe-
sondere gefährdeter Tierartenbestände ist jedoch nicht erkennbar. 

 

5.1.3 Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Aufgrund der unter Kap. 3.5.3 beschriebenen möglichen bzw. nachgewiesenen Vorkommen 
europarechtlich geschützter Tierarten wird nachfolgend untersucht, inwieweit im Zuge der 
Verwirklichung des Bebauungsplans Nr. 1274 entsprechend der vorgesehenen Nutzungs-
festsetzungen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nrn. 1. - 3. 
BNatSchG ausgelöst werden können. Eine Betroffenheit besonders geschützter Pflanzenar-
ten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 4. BNatSchG können mangels Vorkommen im Plangebiet von vorn 
herein ausgeschlossen werden.  

 

1. Verletzung oder Tötung von wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 
oder Entnahme, Beschädigung und Zerstörung ihrer Entwicklungsformen (§ 44 Abs. 1 
Nr. 1.) 

a) Fledermäuse 

Eingriffe in Gehölzbestände mit Quartierpotenzial für Fledermäuse (Alt- bzw. Höhlenbäu-
me) und damit eine Verletzung oder Tötung von sich dort aufhaltenden Tieren im Zuge von 
Rodungsarbeiten, werden durch Erhaltungsfestsetzungen (Maßnahme 1 E), die insbesonde-
re auch die relevanten Altbaumbestände umfassen, planungsrechtlich ausgeschlossen. 

Demgegenüber könnten Fledermausarten mit Quartiersnutzung in Gebäuden (Gebäudefle-
dermäuse), zu denen auch die verbreitete Zwergfledermaus gehört, im Zuge des vorgesehe-
nen Abbruchs des Gebäudekomplexes der ehemaligen Stadtgärtnerei zu Schaden kommen. 
Durch Einhaltung der unter Kapitel 4.2.3 beschriebenen Bauzeitenbeschränkung und Durch-
führung ggf. erforderlicher Sicherungsmaßnahmen im Zuge einer ökologischen Baubeglei-
tung wird dem Verletzungs- und Tötungsverbot bei Fledermäusen jedoch hinreichend Rech-
nung getragen. 

b) Vögel 

Eine baubedingte Verletzung oder Tötung von Vögeln wird durch die unter Kapitel 4.2.3 be-
schriebene Bauzeitenbeschränkung ausgeschlossen. Ein erhöhtes Risiko gegenüber anlage- 
und betriebsbedingten Verletzungen und Tötungen der europäischen Vogelarten durch die 
geplante Nutzung ist nicht erkennbar. 
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c) Juchtenkäfer 

Eingriffe in Gehölzbestände mit potenziellen Habitatbäumen für den Juchtenkäfer (Osmo-
derma eremita) (Alt- bzw. Höhlenbäume) und damit eine Verletzung oder Tötung von sich 
dort ggf. aufhaltenden Entwicklungsstadien, werden durch Erhaltungsfestsetzungen (Maß-
nahme 1 E), die insbesondere auch die relevanten Altbaumbestände umfassen, planungs-
rechtlich ausgeschlossen. 

 

2. Erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Arten und der euro-
päischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten, sofern sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2). 

a) Fledermäuse 

Eingriffe in Gehölzbestände mit Quartierpotenzial für Fledermäuse (Alt- bzw. Höhlenbäu-
me) werden durch Erhaltungsfestsetzungen (Maßnahme 1 E), die insbesondere auch die 
relevanten Altbaumbestände umfassen, planungsrechtlich ausgeschlossen. Potenziell erheb-
liche Störungen von sich dort aufhaltenden Tieren werden somit vermieden. 

Demgegenüber sind Störungen potenzieller Fledermausvorkommen mit Quartiernutzung in 
Gebäuden (Gebäudefledermäuse, wie z.B. die verbreitete Zwergfledermaus) im Zuge des 
vorgesehenen Abbruchs des Gebäudekomplexes der ehemaligen Stadtgärtnerei möglich. 
Durch Einhaltung der unter Kapitel 4.2.3 beschriebene Bauzeitenbeschränkung und Durch-
führung ggf. erforderlicher Sicherungsmaßnahmen im Zuge einer ökologischen Baubeglei-
tung wird auch dem Störungsverbot bei Fledermäusen hinreichend Rechnung getragen. 

Sollte es im Zuge der Abbrucharbeiten zu einer unvermeidbaren Verdrängung eines Fleder-
mausbestandes aus einem Quartier kommen, können die betroffenen Tiere bei Beachtung 
der unter Kapitel 4.2.3 beschriebene Bauzeitenbeschränkung auf vergleichbare Habitate im 
räumlichen Umfeld ausweichen. Geeignete Habitatstrukturen sind am Gebäudebestand des 
Stadtquartiers mit seinen zahlreichen historischen Villen und den Nebengebäuden in großem 
Umfang vorhanden. Es ist nicht erkennbar, dass der Gebäudebestand des Plangebietes Ha-
bitatqualitäten aufweisen sollte, die nicht auch an anderer Stelle im räumlichen Umfeld des 
Plangebietes vorliegen würden. 

b) Vögel 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der im Plangebiet potenziell vorkommen-
den streng geschützten Vogelarten Mäusebussard, Habicht, Turmfalke, Sperber und Wald-
kauz durch mögliche bau- oder anlage- bzw. betriebsbedingte Störungen kann von vorn her-
ein ausgeschlossen werden, da diese Arten verbreitet und nach der „Roten Liste der in Nie-
dersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten“ (westliches Tiefland)36 nicht gefährdet 
sind und sie zugleich in der Lage sind, auf vergleichbare Lebensräume im räumlichen Um-
feld auszuweichen (Knoops Park, Knoops Wald, Kränholm Wald, Lehnhof Park u.a.). Letzte-
res gilt auch für die nach der o.g. Roten Liste als gefährdet eingestuften Arten Waldohreule 
und Grünspecht, während Vorkommen der Waldohreule zumindest aus der Lesumniederung 
bekannt sind, ist der wenig störungsempfindliche Grünspecht in den Parks und Gärten der 
Umgebung verbreitet. Das Plangebiet weist mithin keine Habitatqualitäten für die betreffen-
den Arten auf, die nicht auch an anderer Stelle im räumlichen Umfeld des Plangebietes vor-
liegen würden. 

Überdies ist das Gelände in seiner Nutzung als städtische Gärtnerei und Baumschule bereits 
heute einer Vorbelastung durch Störeffekte ausgesetzt, die auf die genannten Arten wirken. 
Insbesondere der Aufenthalt und die Aktivität von Menschen sowie die Bewegung von Fahr-
zeugen kennzeichnen die bisherige Nutzung, wenn auch in abnehmendem Maße. Demge-
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genüber wird insbesondere der für die Parkentwicklung vorgesehene Teil des Plangebietes 
von Störeffekten aus der bisherigen Nutzung entlastet. 

Vermeidbare Störeffekte werden im Zuge der unter Kapitel 4.2.3 beschriebenen zeitlichen 
Befristung von Eingriffswirkungen mit starkem Störeffekt auf die Zeit außerhalb der Brutperi-
ode unterbunden (Rodung von Gehölzen und Gebäudeabbruch).  

c) Juchtenkäfer

Die potenziellen Habitatbäume des Juchtenkäfers (Altbäume mit Baumhöhlen) werden durch 
Erhaltungsfestsetzungen (Maßnahme 1 E) im Zusammenhang mit den sie umgebenden Ge-
hölzbeständen vor Beeinträchtigungen geschützt. Eine erhöhte Empfindlichkeit der Art ge-
genüber Störungseffekten, wie sie vom Baubetrieb oder von der geplanten Wohnnutzung 
ausgehen, ist nicht bekannt. Vielmehr sind Vorkommen der Art auch in Bremen gerade aus 
Parks bekannt. Bau- und anlagebedingte Störungen des streng geschützten Juchtenkäfers 
sind nicht erkennbar, störungsbedingte Beeinträchtigungen auszuschließen. 

3. Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild le-
benden Tiere der besonders geschützten Arten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3), soweit deren öko-
logische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin erfüllt wird (also z.B. 
genügend geeignete Habitate des betroffenen Typs in der Umgebung vorhanden sind). 

a) Fledermäuse

Eingriffe in Gehölzbestände mit Quartierpotenzial für Fledermäuse werden durch Erhaltungs-
festsetzungen (Maßnahme 1 E), die insbesondere auch die relevanten Höhlenbäume umfas-
sen, planungsrechtlich ausgeschlossen. 

Demgegenüber ist die Zerstörungen potenzieller Fledermausquartiere in Gebäuden im Zuge 
des vorgesehenen Abbruchs des Gebäudekomplexes der ehemaligen Stadtgärtnerei nicht 
auszuschließen. Allerdings sind vergleichbare Habitatstrukturen im Gebäudebestand des 
Stadtquartiers mit seinen zahlreichen historischen Villen und den Nebengebäuden in großem 
Umfang vorhanden. Es ist nicht erkennbar, dass der Gebäudebestand des Plangebietes Ha-
bitatqualitäten aufweisen sollte, die nicht auch an anderer Stelle im räumlichen Umfeld des 
Plangebietes vorliegen würden. Somit kann die ökologische Funktion der vom Eingriff be-
troffenen Fledermausquartiere im räumlichen Zusammenhang ggf. weiterhin erfüllt werden. 

b) Vögel

Eine baubedingte Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
im Plangebiet vorkommenden Vogelarten, insbesondere von Nisthabitaten wird zum einen 
durch die vorgesehenen Erhaltungsfestsetzungen im Bereich der relevanten Gehölzbestän-
de (Maßnahme 1 E) und zum anderen die unter Kapitel 4.2.3 beschriebene Bauzeitenbe-
schränkung weitgehend ausgeschlossen. Letzteres gilt zumindest soweit, dass die ökologi-
sche Funktion der vom Eingriff betroffenen Nisthabitate im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt werden kann. 

c) Juchtenkäfer

Die potenziellen Habitatbäume des Juchtenkäfers (Altbäume mit Baumhöhlen) werden durch 
Erhaltungsfestsetzungen (Maßnahme 1 E) im Zusammenhang mit den sie umgebenden Ge-
hölzbeständen vor Beeinträchtigungen geschützt. Mögliche Beeinträchtigungen der potenzi-
ellen Habitatbäume sind nicht erkennbar. 

Auch mittelfristig sind Abgänge der erfassten Höhlenbäume nicht absehbar, da die betref-
fenden Bäume keine Anzeichen abnehmender Vitalität zeigen. 

Fazit: 

Insgesamt kann bei Beachtung der unter Kapitel 4.2.3 beschriebenen Vermeidungs-
maßnahmen das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß §44 Abs. 
1 Nrn. 1-3 BNatSchG durch die geplante Nutzung mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden. 
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5.1.4 Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Biotope 

… sind nicht erkennbar. 

5.1.5 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete 

… sind nicht erkennbar. 

5.1.6 Auswirkungen auf Waldflächen 

Entfällt. 

5.1.7 Auswirkungen auf den geschützten Baumbestand nach BaumschutzVO 

Im Zuge der Verwirklichung der geplanten Bebauung werden voraussichtlich 61 Bäume ge-
fällt werden müssen. Davon sind 11 Stück nach der Bremer BaumschutzVO geschützt. Die 
geschützten Bäume stehen alle am westlichen Rand des Baugebietes, überwiegend im Be-
reich der Grundstückseinfriedung.  

Ein Erhalt dieser Bäume erscheint aufgrund von bau- und anlagebedingten Konflikten mit der 
Bebauung unvermeidbar oder die Nutzung der betreffenden Grundstücke würde unverhält-
nismäßig stark eingeschränkt. 

Tab. 5: Verlust nach der BaumschutzVO geschützter Bäume 

Baumart Stammumfang 
in 1 m Höhe 

Bemerkungen 

Stieleiche 2,25 m (Nr. 10601) Baum im Grünstreifen an der Billungstraße, Erhalt 
aufgrund neuer Wegeverbindung nicht möglich 

Rosskastanie 1,31 m (Nr. 600) Zwiesel im SW bei ehemaliger Zufahrt; Erhalt auf-
grund geplanter Bebauung (Baufeld WA1) nicht möglich 

Rosskastanie 1,32 m (Nr. 604) Baum im SW bei ehemaliger Zufahrt; Erhalt aufgrund 
geplanter Bebauung (Baufeld WA1) nicht möglich 

Stechpalme 1,26 m (Nr. 646) 2stämmig (0,75 m/ 0,45 m); Erhalt aufgrund geplanter 
Bebauung (Baufeld WA1) nicht möglich 

Stechpalme 0,95 m (Nr. 612) Baum am westlichen Grenzzaun, Erhalt aufgrund ge-
planter Bebauung (Baufeld WA3) nicht möglich 

Stechpalme 0,94 m (Nr. 647) 2stämmig (0,38 m / 0,46 m); Erhalt aufgrund geplanter 
nördlicher Zufahrt (Höhe Baufeld WA 4) nicht möglich 

Eibe 1,90 m (Nr. 603) 2stämmig (1,38 m / 0,38 m); Erhalt aufgrund geplanter 
Bebauung (Baufeld WA1) nicht möglich 

Eibe 1,26 m (Nr. 640) 2stämmig (0,47 m / 0,78 m); Erhalt aufgrund geplanter 
nördlicher Zufahrt (Höhe Baufeld WA 4) nicht möglich 

Eibe 1,26 m (Nr. 641) 4stämmig (0,75 m/ 0,43 m); Erhalt aufgrund geplanter 
nördlicher Zufahrt (Höhe Baufeld WA 4) nicht möglich 

Eibe 1,25 m (Nr. 601) Baum im SW bei ehemaliger Zufahrt; Erhalt aufgrund 
geplanter Bebauung (Baufeld WA1) nicht möglich 

Eibe 1,15 m (Nr. 642) Erhalt aufgrund geplanter nördlicher Zufahrt (Höhe 
Baufeld WA 4) nicht möglich 

 

Im Übrigen können ca. 50 weitere nicht geschützte Bäume (mit i.d.R. geringerem Stamm-
durchmesser) nicht erhalten werden, darunter: 4 Bergahorne (Acer pseudoplatanus), 2 Rot-
buchen (Fagus silvatica), 11 Hainbuchen (Carpinus betulus), 8 Stechpalmen (Ilex aquifoli-
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um), 4 Vogelkirschen (Prunus avium), 4 große Silberpappeln (Populus alba), 1 Rosskastanie 
(Aesculus hippocastanum), 1 Bergulme (Ulmus glabra), 3 Salweiden (Salix caprea), 3 Eiben 
(Taxus baccata) und weiterer einzelner Nadelgehölze. 

5.2 Boden 

Im Zuge der geplanten Bebauung kommt es zum weitgehenden Funktionsverlust von Böden 
durch Versiegelung: 

 im Bereich der Wohnbauflächen und Gemeinschaftsgaragen in einem zulässigen
Umfang von ca. 5.323 m²

 im Bereich der Verkehrsfläche in einem zulässigen Umfang von ca. 1.241 m²

Innerhalb des geplanten Wohngebietes steht der Bodenversiegelung durch die Bebauung 
eine bereits heute versiegelte Fläche in einem Umfang von ca. 3.169 m² gegenüber. Im Zuge 
der geplanten Bebauung werden die hier vorhandenen Flächenbefestigungen und Gebäude 
aufgenommen bzw. abgebrochen. 

Nach Abzug der bereits heute versiegelten Flächenanteile ergibt sich eine zusätzliche Neu-
versiegelung gegenüber dem Status quo mit Funktionsverlusten von Böden in einem Umfang 
von ca. 3.453 m². Betroffen sind ausschließlich Böden mit Funktionsausprägungen allgemei-
ner Bedeutung. 

5.3 Wasser 

Auswirkungen planungsrechtlich zulässiger Bauvorhaben innerhalb des Plangebietes auf 
das Grundwasser sind aufgrund des hohen Grundwasserflurabstandes von 14 m nicht zu 
erwarten. Auch mögliches Schichtenwasser unterhalb 7,50 m unter der Geländeoberfläche 
wird aufgrund der mächtigen lehmigen Deckschichten mit hinreichender Sicherheit nicht Be-
rührt.  

Somit sind auch Beeinträchtigungen des Bodenwasserhaushaltes mit Folgewirkungen auf 
die wertgebenden Baumbestände z.B. aus der temporären Wasserhaltung bei Herstellung 
von Baugruben sind nicht zu erwarten. Die Wasserverfügbarkeit ist auf dem vorhandenen 
mächtigen Lehmuntergrund als stabil einzustufen. 

5.4 Klima/Luft 

Geltende energetische und abgastechnische Neubaustandards sowie insbesondere die ge-
plante Energieversorgung über ein zentrales Blockheizkraftwerk werden zu einer vergleichs-
weise sehr geringfügigen lokalen Erhöhung der Luftbelastung führen. Daraus resultierende 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes sind nicht erkennbar. 

Gleichzeitig bleiben die lufthygienisch und klimaökologisch besonders wirksamen Gehölz-
strukturen im Plangebiet im Wesentlichen erhalten. Verbleibenden unvermeidbaren Gehölz-
verlusten werden Zugewinne im Zuge der Anlage der privaten und öffentlichen Grünflächen 
in etwa gleichem Umfang gegenüber stehen. Zudem wird der weit überwiegende östliche 
Teil des Plangebietes im Zuge der Parkentwicklung als klimaökologischer Ausgleichsraum 
vollständig erhalten bleiben und weiter entwickelt. 

Durch die geplante Wohnbebauung verringert sich die bioklimatische Funktion des Bauge-
bietes definitionsgemäß für unmittelbar angrenzende Teile von Wohngebieten, da sich der 
Siedlungsrand hier in den Grünraum hinein verschiebt. Die bioklimatische Situation sowohl 
dieser Flächen, als auch im geplanten Wohngebiet selbst wird jedoch mindestens günstig 
bleiben. Eine erhebliche Beeinträchtigung der bioklimatischen Situation ist auszuschließen. 
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5.5 Landschaftsbild / Erholung 

Durch die geplante Bebauung kommt es zur Inanspruchnahme des westlichen Teils des Ge-
bietes, dem insgesamt eine besondere Bedeutung für die Funktionen des Landschaftsbildes 
und der Erholung zukommt. 

Wichtigster Gestaltträger des Landschaftsbildes sind die teils riegelartigen Gehölzbestände 
des Plangebietes. Diese bleiben jedoch weitgehend erhalten. Gleichzeitig wird die Erlebbar-
keit dieses Landschaftsraums durch die Öffnung des (derzeit eingezäunten und kaum ein-
sehbaren) Plangebietes, die geplanten Parkwege und die gestalterische Integration des mitt-
leren und westlichen Teils des Plangebietes als Bestandteil von Knoops Park deutlich ver-
bessert. 
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6 LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MAßNAHMEN 

6.1 Begründung der Maßnahmenkonzeption und Entwicklungsziele 

Die Konzeptionierung der landschaftspflegerischen Maßnahmen berücksichtigt insbesonde-
re: 

 Möglichkeiten zum Erhalt von Werten und Funktionen des Naturhaushaltes und der
Landschaft im Sinne des Vermeidungsgebotes nach der naturschutzgesetzlichen
Eingriffsregelung (s. Kap. 4).

 Möglichkeiten des funktionalen Ausgleichs von Beeinträchtigungen von Werten und
Funktionen des Naturhaushaltes und der Landschaft aufgrund der Zulässigkeit von
Nutzungen und Maßnahmen entsprechend den vorgesehenen Festsetzungen des
Bebauungsplans Nr. 1274.

o Ausgleich eingriffsbedingter Verluste von Gehölzstrukturen (junger Pionier-
wald, Sonstige Gehölze) durch Anlage einer Streuobstwiese und durch An-
pflanzung von Einzelbäumen

o Ausgleich eingriffsbedingter Verluste von Offenlandbiotopen (Halbruderale
Gras-Krautfluren, Nitrophile Ruderalfluren) durch Anlage und Entwicklung ar-
tenreicher Parkwiesen (halbruderale Gras- und Staudenfluren)

 Ziele des Bebauungsplan Nr. 1274 gem. Aufstellungsbeschluss

o Sicherung und Weiterentwicklung der öffentlichen Parkanlage Knoops Park,
Steigerung der Erholungs- und Landschaftserlebnisfunktion

o Sicherung und Entwicklung von übergeordneten öffentlichen Wegeverbindun-
gen

 Beschlüsse des nichtständigen Ausschusses zur Gestaltung der vorgesehenen Flä-
che für Freizeit- und Erholungsnutzung im Bebauungsplan 1274 vom 05. Juni und
vom 22. Sept. 2014.

o „Der Ausschuss beschließt die Verwirklichung des vorgestellten Wegenetzes.
Die vorhandenen Baumkulissen sind zu sichern und zu erhalten. Ausgleichs-
flächen für die Bebauung sind vor Ort auszuweisen. Außerdem sollen Multi-
funktionsflächen erhalten bleiben und ergänzt werden. Der Ausschuss spricht
sich gegen das Anlegen von Kleingärten und Seniorenspielplätzen aus. Diese
Planung soll nicht weiter verfolgt werden.“37

o Sinngemäß empfiehlt der Ausschuss die Verwirklichung des am 22. Septem-
ber 2014 vorgestellten Gestaltungsplans für die Erweiterungsfläche des
Parks.

 Ziele und Maßnahmen aus dem Landschaftsprogramm Bremen 2015:

o Die Fläche der ehemaligen Baumschule ist als „Bereich besonderer Bedeu-
tung für Natur und Landschaft“ eingestuft und mit dem Ziel der „vorrangigen
Entwicklung (Verbesserung, Wiederherstellung)“ von „Grünflächen für die Er-
holung mit vielfältigen Biotopstrukturen“ gekennzeichnet.

o Als Maßnahme zur „Verbesserung der Erholungsqualität und Entwicklung
neuer Nutzungsangebote“: „Entwicklung einer Parkachse […] und teilweise
Neuordnung des Wegenetzes im Zuge der Parkerweiterung mit Wegean-
schluss an die Billungstraße“ durch „Neuanlage / Aufwertung“ einer uneinge-
schränkt zugänglichen öffentlichen Grünfläche westlich des Raschenkamps

37
 Ausschussprotokoll vom 05.06.2014 
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Wegs im Zuge einer zu sichernden „Ortsteilübergreifenden Grünverbindung 
bzw. eines Erholungsweges“. 

o Das Biotopverbundkonzept stellt die Fläche der ehemaligen Baumschule bis 
an den Raschenkampsweg als zu entwickelnde Verbindungsfläche eines län-
derübergreifenden Biotopverbundes dar. 

 Planungshinweise nach Kap. 3 

 Charakteristische Gestaltungselemente der historischen Gartenanlage des 
Woldeschen Landsitzes Schotteck nach dem Entwurfsplan von Christian Roselius 
von 1907 im Abgleich mit vorliegenden Luftbildaufnahmen von 1935. Daraus lassen 
sich im Wesentlichen folgende Entwurfsmotive für die Neugestaltung der zu entwi-
ckelnden Parkflächen in der Mitte und im Osten des Plangebietes ableiten: 

o Großzügig offene Wiesenräume mit einzelnen frei stehenden Großbäumen 
(Winterlinde, evt. Stieleiche), umschlossen von einem Gehölzgürtel mit einem 
Randweg (sog. „belt walk“) 

o Obstwiese als Gestaltungselement des ehemaligen Wirtschaftsgartens der 
Landsitzes Schotteck im Plangebiet 

 

6.2 Gestaltungskonzept für die Entwicklung der geplanten Erweiterungsfläche für 
den Park 

Hierzu wird auf Plan 4 des Anhangs verwiesen. Dieser zeigt einen Gestaltungsentwurf zur 
Einbindung des geplanten Parkbereichs („Woldes Wiese“) in das Wohnquartier durch Ergän-
zung des Wegesystems, die Anlage großzügiger Parkwiesen sowie zusätzliche Gehölzpflan-
zungen einschließlich einer wegebegleitenden Streuobstwiese. 

Der Gestaltungsentwurf zeigt folgende Merkmale: 

 Einbindung des ergänzenden Parkteils in das örtliche fußläufige Wegenetz mit neuen 
Verbindungen von Norden (Blumenkamp) nach Süden (Schotteck) und von Westen 
(Weizenfurt) nach Osten (Kränholm) 

 Schaffung einer großzügig offenen Raum- und Wegeführung über die historische 
Nord-Südachse auf den Flächen der ehemaligen Woldeschen Landsitze (Schotteck 
und Blumenkamp) sowie parallel zum historisch ebenso bedeutsamen Raschen-
kampsweg (zum Bahnhof St. Magnus) 

 Unterstützung dieser Raumführung durch die zu erhaltenden Gehölzkulissen und ei-
ne neu zu entwickelnde wegebegleitende Streuobstwiese, die die offenen Freiflächen 
von „Woldes Wiese“ mit denen östlich Blumenkamp verknüpft (die aufzupflanzenden 
Obstbäume ersetzen zugleich geschädigte Obstbäume einer hier vorhandenen Reihe 
aus Apfelbäumen. 

 Neuinterpretation wichtiger Entwurfselemente der historischen Garten- bzw. Parkge-
staltung nach dem Entwurf von Christian Roselius von 1907:  

o offener von einem Gehölzgürtel umschlossener Wiesenraum 

o randlicher Verlauf eines Rundweges (belt walk) 

o Obstbaumbestand in lockerer Stellung als Bestandteils des Wirtschaftsgartens 
des Landsitzes Schotteck im Plangebiet 

 Beseitigung von Schnitthecken, die das Gelände in zusammenhanglose Teilflächen 
zergliedern zugunsten einer großzügigen, dem historischen Charakter des Parks so-
wie dem Bedürfnis nach sozialer Kontrolle durch offene Sichtbeziehungen angemes-
senen landschaftlichen Gestaltung  
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 Neupflanzung einzelner frei stehender Winterlinden oder Stieleichen zur Einleitung 
eines mittelfristigen funktionalen Ersatzes alter Einzelbäume und Baumgruppen in 
Anlehnung an die historische Entwurfskonzeption von Christian Roselius 

 Verwirklichung eines Entwicklungskonzeptes für die Parkwiesen mit differenziertem 
Mahdturnus als Voraussetzung für die naturschutz- bzw. baurechtlich erforderliche 
Eingriffskompensation und für die Gewährleistung deren Benutzbarkeit für Spiel und 
Aufenthalt 

 Schaffung von Möglichkeitsräumen für weitere, behutsam auszuwählende und zu in-
tegrierende Nutzungsangebote z.B. für Senioren, Kinder und Jugendliche ggf. in 
Randbereichen der offenen Wiesenflächen 

 

6.3 Grünordnerische Maßnahmen innerhalb des Plangeltungsbereichs 

Nachfolgend werden die für den Plangeltungsbereich und außerhalb liegende Flächen abge-
leiteten grünordnerischen Maßnahmen beschrieben und begründet und Festsetzungsvor-
schläge für den Bebauungsplan formuliert. Darüber hinaus werden weitergehende Hinweise 
zur Maßnahmenumsetzung und den Randbedingungen gegeben. 

 

1 E - Erhaltung wertgebender Gehölzbestände 

Maßnahmebeschreibung: 

Wertgebende Gehölzbestände und Einzelgehölze werden durch Erhaltungsfestsetzungen in 
ihrem Bestand gesichert. Dies gilt insbesondere für folgende Bestände: 

 Zentraler Gehölzriegel unmittelbar östlich des geplanten Baugebietes 

 Gehölzstreifen zwischen Fahrbahn und östlich verlaufendem Fußweg an der Billung-
straße (mit Ausnahme der Abschnitte für die geplanten Zufahrten zum neuen Wohn-
gebiet) 

 Gartendenkmalpflegerisch bedeutsame Altbäume, die gartenhistorisch der Parkanla-
ge des ehemaligen Woldeschen Landsitzes Schotteck zugeordnet werden können 

o Gruppe aus drei Winterlinden innerhalb des zentralen Gehölzstreifen 

o Frei stehende Winterlinde im Süden 

o Gruppe aus drei Stieleichen sowie eine weitere als Teil des Gehölzstreifens 
westlich des Parkplatzes bei Kränholm 

 Die gartendenkmalpflegerisch bedeutsame und stadtbildprägende Baumreihe aus 
Rosskastanien entlang des Raschenkampswegs sowie 

 Weitere große, teils prägnante Bäume mit guter Entwicklungsperspektive wie eine 
Säuleneiche (Quercus petraea ‘Columna‘) und weitere große Stieleichen (Quercus 
robur), Rotbuchen (Fagus silvatica) und eine Esche (Fraxinus excelsior) in den Ge-
hölzriegeln des Plangeltungsbereiches. 

 

Begründung: 

 Siehe allgemeine Begründung und Ziele gem. Kap. 6.1. 

 Allgemeine Bedeutung der Gehölzbestände für sämtliche Schutzgutfunktionen (Was-
ser, Boden, Klima/Luft, Arten und Biotope, Landschaftsbild/Erholung) und die Gar-
tendenkmalpflege 
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Festsetzungsempfehlung: 

Flächen und Einzelbäume mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

Die mit 1 E bezeichneten Bäume und sonstige Gehölzbestände sind vor Beeinträchtigungen 
zu schützen, fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Baumaßnahmen im Kro-
nentrauf- und Wurzelbereich dieser Bestände sind Maßnahmen zu deren Schutz entspre-
chend der DIN 18920 zu treffen. Bei Abgang von Bäumen mit Erhaltungsgebot sind diese 
durch Pflanzung von Bäumen gleicher Art oder gleichwertig zu ersetzen. 

 

Hinweis: 

Bei der Anlage und Gründung des Fußweges sind Beeinträchtigungen des Gehölzbestandes 
und seiner Wurzeln, insbesondere der Altlinden unbedingt zu vermeiden. Bei der Wegefüh-
rung ist auf einen größtmöglichen Abstand zu den wertgebenden Bäumen zu achten. In Kro-
nentraufbereichen von wertgebenden Bäumen ist auf eine Kofferung für einen Wegeunter-
bau zugunsten eines verdichtungslosen Auftrags von wassergebundenem Wegematerial zu 
verzichten. 

Die Pflicht zur Verkehrssicherung durch den Eigentümer der betreffenden Fläche bleibt un-
berührt. 

 

2 G - Grünzug im geplanten Wohngebiet 

Maßnahmebeschreibung: 

Im Zentrum des geplanten Wohngebietes wird durch Festsetzung einer öffentlichen Grünflä-
che ein Grünzug hergestellt, der mit einem Wegekreuz ausgestattet wird und so sowohl das 
Wohnquartier westlich der Billungstraße mit dem geplanten Parkteil „Woldes Wiese“, dem 
Raschenkampsweg und den Waldpark Mühlental (Knoops Wald) verbindet, als auch den 
Nordteil mit dem Südteil des neuen Baugebietes. Zugleich dient das entstehende Wegekreuz 
mit befestigten Banketten als Feuerwehraufstellfläche. Die Vegetationsflächen werden als 
Obstwiese mit 6 Obstbäumen entwickelt. 

 

Begründung: 

 Siehe allgemeine Begründung und Ziele gem. Kap. 6.1. 

 Vernetzung der umgebenden Quartiere unter Einbindung der Parkerweiterung 

 Gliederung des Wohngebietes 

 Vorhaltung einer grünbetonten Aufenthaltsfläche innerhalb des geplanten Wohnge-
bietes 

 Verbesserung der Erlebbarkeit der 3 alten Winterlinden durch Wegeführung des zent-
ralen Gehölzriegels in diesem Bereich 

 Eingriffskompensation innerhalb des Wohngebietes durch Anlage einer Obstwiese in 
Anlehnung an das historische Vorbild des Woldeschen Obstgartens an dieser Stelle 

 

Festsetzungsempfehlung: 

Öffentliche Grünfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

Die mit 2 G bezeichnete öffentlichen Grünflächen ist nach Maßgabe des Gestaltungskonzep-
tes (Anhang Karte 4) als Parkwiese herzustellen und mit mindestens 6 hochstämmigen 
Obstbäumen oder Zieräpfeln zu bepflanzen, zu entwickeln und zu erhalten. Für die Obst-
baumpflanzung sind regionaltypische, standortgerechte Sorten der Qualität 3 x verpflanzt, 
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StU mindestens 12-14 cm zu verwenden. In den ersten 5 Jahren ist jährlich ein Kronen-
Erziehungsschnitt, danach ein regelmäßiger Erhaltungsschnitt durchzuführen. 

 

3 A/4 A (Gesamtfläche) – öffentliche Grünfläche, Entwicklung einer Parkanlage  

Maßnahmebeschreibung: 

Sicherung und Entwicklung nicht mehr genutzter Baumschulflächen der ehemaligen Stadt-
gärtnerei als ergänzender Teil der öffentlichen Parkanlage Knoops Park. Gestaltung der Flä-
chen in Anlehnung an die historische Entwurfskonzeption von Christian Roselius 1907. 

 

Begründung: 

 Siehe allgemeine Begründung und Ziele gem. Kap. 6.1. 

 Allgemeine Verpflichtung gem. §1 DSchG, „Kulturdenkmäler wissenschaftlich zu er-
forschen, zu pflegen, zu schützen und zu erhalten sowie auf ihre Einbeziehung in die 
städtebauliche Entwicklung, die Raumordnung und die Landespflege hinzuwirken“; 
Bedeutsam für die Sicherung der gartendenkmalpflegerischen Substanzerhaltung er-
scheinen Altbäume und Wegeabschnitte aus der Entstehungsphase des Parks sowie 
die charakteristischen Grundzüge der Wegeführung und Raumbildung (durch Ge-
hölzstrukturen) 

 Schaffung fußläufiger Wegeverbindungen 

o zwischen dem Wohnquartier westlich der Billungstraße und dem geplanten 
Parkteil Woldes Wiese, dem Raschenkampsweg und dem Waldpark Mühlen-
tal (Knoops Wald) auf der West-Ost-Achse 

o zwischen den südlich der Straße Am Hohen Ufer gelegenen Teilen von 
Knoops Park und dem ehemaligen Woldeschen Landsitz Blumenkamp und 
dem Bahnhof St. Magnus auf der Nord-Süd-Achse abseits des Raschen-
kampsweg 

o zwischen dem neuen Wohngebiet und dem geplanten Parkteil „Woldes Wie-
se“ auf einem vorhandenen Weg mit Anbindung an den vorgesehenen nördli-
chen Wendehammer 

 Eingriffskompensation außerhalb des geplanten Wohngebietes durch: 

o Anlage und Entwicklung struktur- und artenreicher Parkwiesen durch differen-
zierte Wiesenpflege (3 A) 

o Anlage einer Streuobstwiese(4 A) 

 

Festsetzungsempfehlung: 

Siehe unten: A3 und A4 

Überlagernde Darstellung: 

Nachrichtliche Übernahme: 

Gesamtanlage (Ensemble), die nach dem DSchG dem Denkmalschutz unterliegt (§ 9 Abs. 6 
BauGB) 

Die mit „D“ bezeichnete Fläche unterliegt als Bestandteil des Ensembles „Knoops Park, Gut 
Mühlenthal und Waldpark Mühlenthal“ dem Denkmalschutz nach dem DSchG 
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Hinweise: 

Bei der Anlage und Gründung von Wegen sind Beeinträchtigungen des wertgebenden Ge-
hölzbestandes und seiner Wurzeln zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Altbäume und 
solche, die dem Schutz nach der BaumschutzVO unterliegen. Bei der Wegeführung ist auf 
einen ausreichenden Abstand zu wertgebenden Bäumen zu achten. In Kronentraufbereichen 
von wertgebenden Bäumen ist auf eine Kofferung für einen Wegeunterbau zugunsten eines 
verdichtungslosen Auftrags von wassergebundenem Wegematerial zu verzichten. 

Eine behutsame und schrittweise Wiederfreistellung der 3 Altlinden über mehrere Jahre ist 
zum Erhalt der unteren Beastung der Linden erforderlich. Diese bleibt von den zuvor ge-
nannten Schutzmaßnahmen unberührt. 

Zur kurzfristigen Entwicklung artenreichen Grünlandes hat sich andernorts eine Mahdgut 
Übertragung von artenreichen Spenderflächen aus demselben Naturraum bewährt. Das Ver-
fahren eignet sich sowohl für die Anlage der Parkwiesen als auch für die Streuobstwiesen. 
Bezugsraum ist im vorliegenden Fall die Vegesacker bzw. Stader Geest. Die Verfügbarkeit 
von Spenderflächen und geeigneten Mahdgutes ist zu prüfen, die Maßnahme ggf. fachkun-
dig zu begleiten.  

Das derzeit durch den Umweltbetrieb Bremen als Materiallagerfläche genutzte etwa 1.700 
m² große Grundstück nördlich des Parkplatzes bei Kränholm wird ebenfalls als öffentliche 
Grünfläche festgesetzt. 

 

3 A – öffentliche Grünfläche, Entwicklung artenreicher Parkwiesen 

Maßnahme Beschreibung: 

Die offenen Bereiche der öffentlichen Grünfläche sollen auf einer Fläche von etwa 1,6 ha 
durch ein differenziertes Pflegemanagement zu artenreichen Parkwiesen mit Lang- und 
Kurzgrasbeständen entwickelt werden. 

 

Begründung: 

 Siehe allgemeine Begründung und Ziele gem. Kap. 6.1. sowie zur Gesamtfläche 
3 A/4 A 

 Eingriffskompensation außerhalb des geplanten Wohngebietes durch: 

o Anlage und Entwicklung struktur- und artenreicher Parkwiesen durch eine dif-
ferenzierte Wiesenpflege 

 

Festsetzungsempfehlung: 

Öffentliche Grünfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, Zweckbestimmung Parkanlage. 

Die mit 3 A bezeichnete öffentliche Grünfläche ist auf Grundlage des zu konkretisierenden 
Gestaltungskonzeptes (Anhang Karte 4) als Parkanlage herzustellen und zu entwickeln. 

Festsetzungsempfehlung, überlagernd: 

Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft nach § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB. 

Die mit 3 A bezeichnete öffentliche Grünfläche ist nach Maßgabe des Gestaltungskonzeptes 
(Anhang Karte 4) sowie eines zu konkretisieren Pflegemanagements als struktur- und arten-
reiche Parkwiese herzustellen und zu entwickeln. Dabei sind ein- bis zweischürige Flächen 
von mehrschürigen Teilbereichen zu unterscheiden. Ziel ist es, sowohl Lang- als auch ra-
senartige Kurzgrasbestände zu entwickeln. Durch jährliche Verschiebung der Mahdzeitpunk-
te wird die Entstehung möglichst artenreicher Grünlandgesellschaften gefördert. Jedoch soll 
frühestens ab dem 01. Juni gemäht werden. 
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In die Wiesenfläche sind mindestens 4 Einzelbäume oder Baumgruppen der Arten Winterlin-
de (Tilia cordata) oder Stieleiche (Quercus robur) zu pflanzen, zu pflegen und zu entwickeln. 

Die Vorgaben der Leitungsbetreiber zu Schutzzonen von Versorgungsleitungen sind zu be-
achten. 

 

Hinweise: 

Bei der Entwicklung struktur- und artenreicher Parkwiesen sind ein- bis zweischürige Flä-
chen von mehrschürigen Teilbereichen zu unterscheiden. Ziel ist es, Langgrasbestände und 
rasenartige, besser betretbare Bereiche nebeneinander zu entwickeln. Dabei fördert eine 
jährliche Verschiebung der Mahdzeitpunkte die Entstehung möglichst artenreicher Grünland-
gesellschaften. 

Zur Verringerung des teilweise sehr hohen Nährstoffangebotes im Boden aus der ehemali-
gen gärtnerischen Nutzung (die in einem hohen Flächenanteil nitrophiler Ruderalfluren zum 
Ausdruck kommt) sind Möglichkeiten einer Aushagerung zu prüfen. Neben einer vorange-
henden ackerbaulichen Zwischennutzung z.B. mit Sonnenblumen, Kartoffeln o.a. Starkzeh-
rern ist nach der Wieseneinsaat bis zu einer erkennbaren Verringerung des Nährstoffvorra-
tes eine Abfuhr bzw. Ernte des Mahdgutes unverzichtbar. Auf Umbruch, Einsatz von Pflan-
zenbehandlungsmitteln und Düngung ist vollständig zu verzichten. Ausnahmen sind mit der 
Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 

4 A – öffentliche Grünfläche, Anlage einer Streuobstwiese 

Maßnahme Beschreibung: 

Entlang der mittleren Nord-Südachse der geplanten Parkanlage werden, begleitet durch ei-
nen Parkweg, hochstämmige Obstbäume regionaltypischer alter Sorten in lockerer Streuung 
auf einer Fläche von etwa 0,6 ha gepflanzt und zu einer Streuobstwiese entwickelt. Durch 
eine ein- bis zweischürige Wiesenmahd werden unter den Bäumen sommerliche Langgras-
bestände entwickelt. 

Begründung: 

 Siehe allgemeine Begründung und Ziele gem. Kap. 6.1. sowie zur Gesamtfläche A3/4  

 Schaffung einer fußläufigen Verbindung des neuen Wohngebietes und des Wohn-
quartieres westlich der Billungstraße mit dem geplanten Parkteil Woldes Wiese, den 
Raschenkampsweg und den Waldpark Mühlental (Knoops Wald) 

 Eingriffskompensation außerhalb des geplanten Wohngebietes durch: 

o Anlage einer Streuobstwiese  

 

Festsetzungsempfehlung: 

Öffentliche Grünfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB, Zweckbestimmung Parkanlage. 

Die mit 4 A bezeichnete öffentliche Grünfläche ist auf Grundlage des zu konkretisierenden 
Gestaltungskonzeptes (Anhang Karte 4) als Parkanlage herzustellen und zu entwickeln. 

Festsetzungsempfehlung, überlagernd: 

Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft nach § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB. 

Die mit 4 A bezeichnete Fläche ist nach Maßgabe eines zu konkretisieren Pflegemanage-
ments als Streuobstwiese herzustellen, zu entwickeln und zu erhalten. Auf dieser Fläche 
werden mindestens 27 hochstämmige Obstbäume regionaltypischer, standortgerechter Sor-
ten der Qualität 3 x verpflanzt, StU mindestens 12-14 cm in lockerer Streuung gepflanzt. In 
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den ersten 5 Jahren ist jährlich ein Kronen-Erziehungsschnitt, danach ein regelmäßiger Er-
haltungsschnitt durchzuführen. 

Für die Wiesenpflege ist ein ein- bis zweischüriger Mahd-Rythmus vorzusehen. Durch jährli-
che Verschiebung der Mahdzeitpunkte wird die Entstehung möglichst artenreicher Grünland-
gesellschaften gefördert. Jedoch soll frühestens ab dem 01. Juni gemäht werden. Auf Pfle-
geumbruch, Nachsaat, Pflanzenschutzmittel und Düngung ist vollständig zu verzichten. Aus-
nahmen sind in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde möglich. 

 

Hinweise: 

Zahlreiche Bäume der vorhandenen Obstbaumreihe weisen gravierende Rindenschäden am 
Stammfuß auf, die zu einer verringerten Vitalität und Lebenserwartung der Bäume führen. Es 
wird daher empfohlen die betreffenden Bäume im Zuge der Neugestaltung, wie in Karte 4 
dargestellt, zu ersetzen. 

Die Stämme und Wurzelanläufe der neu zu pflanzenden Obstbäume sind vor Beschädigun-
gen durch das Mähwerk wirksam zu schützen. 

Da es sich bei einer Streuobstwiese um einen Kulturbiotop handelt, der einer regelmäßigen 
Unterhaltungspflege bedarf, wird angeregt, eine Nutzergruppe zu finden, die z.B. im Rahmen 
eines Umweltbildungsprojektes o.ä. zumindest eine Kronenerziehung und -Erhaltung und 
ggf. eine Beerntung sachgerecht durchführen kann. 

 

6.4 Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangeltungsbereichs, Zuord-
nungsfestsetzung 

Entfällt. 
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7 GEGENÜBERSTELLUNG VON EINGRIFF UND KOMPENSATION 

7.1 Kompensation der Funktionsausprägungen allgemeiner Bedeutung 

Tab. 6 zeigt eine schutzgutbezogene Gegenüberstellung der zu erwartenden erheblichen 
Funktionsverluste und -beeinträchtigungen durch die Planung mit den vorgesehenen Kom-
pensationsmaßnahmen zur deren Wiederherstellung in vergleichbarer Art. 

Abb. 4 zeigt drei Bereiche, die im Zuge der Verwirklichung des Bebauungsplans Nr. 1274 
Nutzungsänderungen unterworfen werden (Veränderungsbereiche 1 - 3). Während es im 
Bereich 1 durch die dort vorgesehene Bebauung vorrangig zu eingriffsbedingten Beeinträch-
tigungen des Naturhaushaltes und der Landschaft kommt, erfolgt die Eingriffskompensation 
vorrangig in den für die Parkentwicklung vorgesehenen Veränderungsbereichen 2 und 3. 
Wie die Eingriffsbilanz zeigt, erfolgt die Eingriffskompensation teilweise bereits im Bereich 
der Bauflächen (Veränderungsbereich 1) selbst. Den hier zu entwickelnden privaten und 
öffentlichen Grünflächen sind die entsprechenden Biotopwerte zuzuordnen. 

Tab. 6: Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich nach beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushaltes und der Landschaft 

Schutzgut Beeinträchtigungen 
(Veränderungsbereich 1) 

Ausgleich/Ersatz 
(Veränderungsbereiche 2 und 3) 

Biotop-
typen/ 
Arten 

Biotopverluste: 

 Offenlandbiotope; Halbruderale Gras-
Staudenfluren, Ruderalfluren und Trittra-
sen (ca. 50% des Baugebietes) 

 Gehölzbestimmte Biotope; junger Pionier-
wald, Ziergebüsche und Siedlungsgehölze 
(ca. 28%) 

 Überbaute Flächen mit geringer bis sehr 
geringer Biotopfunktion (ca. 22%) 

Parkgestaltung: 

 Anlage und Entwicklung von arten- und 
Strukturreichen Parkwiesen 

 Anlage und Entwicklung einer Streuobst-
wiese 

Boden  Funktionsverluste von Böden allgemeiner 
Bedeutung durch netto Neuversiegelung in 
einem Umfang von ca. 3.453 m². 

 Durch Einstellung der gärtnerischen Nut-
zung und Verzicht auf den Einsatz von 
Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln 
auf einer Fläche von ca. 1,8 ha werden 
Bodenfunktionen verbessert und der Na-
turhaushalt entlastet (Ersatzmaßnahme). 

Land-
schafts-
bild/ 
Erholung 

 Inanspruchnahme von Flächen, denen 
eine besondere Bedeutung für die Funkti-
onen des Landschaftsbildes und der Erho-
lung zukommt 

 Gestalterische Aufwertung im Zuge der 
Verwirklichung des Gestaltungskonzeptes 
für die neuen Parkflächen und Verbesse-
rung der Erlebbarkeit des Landschafts-
raums durch die Öffnung des derzeit ein-
gezäunten und kaum einsehbaren Plan-
gebietes und Anlage neuer Parkwege und 
Quartierübergreifender Wegeverbindun-
gen 
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Abb. 4: Veränderungsbereiche 1 – 3 

 

 

Die nachfolgende Tab. 7 zeigt die quantitative Eingriffsbilanz nach dem Biotopwertverfah-
ren38 gegliedert für die Veränderungsbereiche 1 bis 3. Diese ist innerhalb des geplanten 
Wohngebietes deutlich negativ. Nach Verwirklichung des Gestaltungskonzeptes für den Park 
und die alte Materiallagerfläche des Umweltbetriebes (Flächen 2 und 3) innerhalb des Plan-
geltungsbereiches des Bebauungsplans ergibt sich ein geringfügiger Kompensationsüber-
schuss von 329 Werteinheiten (Flächenäquivalente). Dieser erscheint angesichts der beson-
deren Bedeutung des Plangebietes für das Landschaftsbild und das Landschaftserleben 
vernachlässigbar. 

Tab. 7: quantitative Bilanz von Eingriff und Ausgleich nach dem Biotopwertverfahren 

Tab.: A - Zustand Plangebiet vor Eingriff (Veränderungsbereich 1 - 3) 

Biotoptyp 
 

Code Bezeichnung 
Wert- 
stufe 
[W] 

Fläche 
[m²] 

Flächen- 
äquivalente 

[FÄ] 

 
A1 Eingriffsfläche Baugebiet  

WPB 1 1.20.1 Birken- und Zitterpappel-Pionierwald 3 631 1.893 

WPS 1 1.20.7 Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald (Es, Ah, E, Ke, Hb, Hs, Bi) 3 1.037 3.111 

HBE 3 2.13.1 Einzelbaum/Baumgruppe 4 82 228 

UHM 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 3 2.862 8.586 

UHM 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 3 510 1.530 

UHM 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 3 565 1.695 

UHM 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 3 1.859 5.577 
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UHN 10.4.4 Nitrophiler Staudensaum 2 1.248 2.496 

GRR 12.2.2 Artenreicher Scherrasen 2 17 34 

GRT + 12.1.4 Trittrasen 2 357 714 

BZE - 12.2.1 Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten 2 32 64 

BZN + 12.2.2 Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten 2 328 656 

HSE 2 12.3.1 Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten 3 282 846 

HSE 2 12.3.1 Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten 3 947 2.841 

HSE 3+ 12.3.1 Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten 4 372 1.488 

HSE 3+ 12.3.1 Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten 4 85 340 

HSN 12.3.2 Siedlungsgehölze aus überwiegend nicht heimischen Baumarten 1 635 635 

HSN 12.3.2 Siedlungsgehölze aus überwiegend nicht heimischen Baumarten 1 30 30 

ER 12.5 Beet/Rabatte 1 16 16 

OVW 13.1.11 Weg 0 27 0 

OVW 13.1.11 Weg 0 1.548 0 

ONS 13.9.5 Sonstiges Gebäude im Außenbereich 1 1.584 1.584 

Summe A1    15.054 34.464 

 
A2 Materiallagerplatz UBB 

HSE 2 12.3.1 Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten 3 467 1.401 

OFL 13.2.1 Lagerplatz 1 1.021 1.021 

Summe A2    1.488 2.422 

 
A3 Fläche Parkentwicklung 

HFS 2.10.1 Strauchhecke 3 72 216 

HFS 2.10.1 Strauchhecke 3 200 600 

HOM (Apf -) 2.15.2 Mittelalter Streuobstbestand 4 625 2.500 

DOS - 7.9.1 Sandiger Offenbodenbereich 1 175 175 

UHM 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 3 2.960 8.880 

UHM 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 3 67 201 

UHM 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 3 739 2.217 

UHM 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 3 625 1.875 

UHM 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 3 698 2.094 

UHM 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 3 467 1.401 

UHN 10.4.4 Nitrophiler Staudensaum 2 8.548 17.096 

GRR 12.1.1 Artenreicher Scherrasen 2 229 458 

GRR 12.1.1 Artenreicher Scherrasen 2 3.614 7.228 

GRR 12.1.1 Artenreicher Scherrasen 2 133 266 

BZE 12.2.1 Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten 2 464 928 

BZN + 12.2.2 Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten 2 140 280 

BZN + 12.2.2 Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten 2 852 1.704 

BZH (Hb)+ 12.2.3 Zierhecke 2 395 790 

HSE 2 12.3.1 Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten 3 103 309 
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HSE 2 12.3.1 Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten 3 372 1.116 

HSE 3+ 12.3.1 Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten 4 87 348 

HSN + 12.3.2 Siedlungsgehölze aus überwiegend nicht heimischen Baumarten 2 430 860 

OVW 13.1.11 Weg 0 133 0 

Summe A3    22.129 51.543 

Gesamtsumme A    38.671 88.429 

Tab. B - Zustand Plangebiet nach Eingriff (Veränderungsbereiche 1 - 4) 
  

Biotoptyp       

Code Bezeichnung 
Wert- 
stufe 
[W] 

Fläche 
[m²] 

Flächen- 
äquivalente 

[FÄ] 

B1 Eingriffsfläche Baugebiet       

OED verdichtetes Einzel- und Reihenhausgebiet (WR1) 0 580 0 

PHZ Neuzeitlicher Ziergarten (WR1) 1 710 710 

OVP Parkplatz (GGa Süd) 0 872 0 

ER Beete, Rabatten (GGa Süd) 1 48 48 

OED verdichtetes Einzel- und Reihenhausgebiet (WR²) 0 582 0 

PHZ Neuzeitlicher Ziergarten (WR²) 1 715 715 

OEL Locker bebautes Einzelhausgebiet (in WR³) 0 930 0 

PHZ Neuzeitlicher Ziergarten (in WR³) 1 1.547 1.547 

HBE 3 
Einzelbaum/Baumgruppe 
(zu erhaltende Baumkronen in WR²) 

4 82 328 

OEL Locker bebautes Einzelhausgebiet (WR4) 0 930 0 

PHZ Neuzeitlicher Ziergarten (WR4) 1 1.745 1.745 

OED verdichtetes Einzel- und Reihenhausgebiet (WR5) 0 1.030 0 

PHZ Neuzeitlicher Ziergarten (WR5) 1 1.715 1.715 

OVP Parkplatz (GGa Nord) 0 400 0 

ER Beete, Rabatten (GGa Süd) 1 50 50 

HSE 3+ 
Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten (zu erhal-
tende Baumkronen/-Traufbereiche am Nordrand des Baugebietes) 

4 450 1.800 

OVS Stichstraße Nord (VbZ) 0 654 0 

OVS Stichstraße Süd (VbZ) 0 534 0 

GRR/BZN 
Artenreicher Scherrasen / Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen 
(GF)Gehölzarten 

2 170 340 

HOM/OVW 
Mittelalter Streuobstbestand (zentrale GF mit 6 Obstbäumen; Abwertung 
um 1 W aufgrund Versiegelungsanteil Wegekreuz) 

3 1.310 3.930 

Summe B1    15.054 12.928 

 
B2 Materiallagerplatz UBB - Fläche Parkentwicklung 

HSE 2 Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten 3 467 1.401 

PAN Neue Parkanlage 2 1.021 2.042 

Summe B2    1.488 3443 
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B3 Fläche Parkentwicklung  

HOM Mittelalter Streuobstbestand (Woldes Wiese) 4 3.800 15.200 

HOM Mittelalter Streuobstbestand (Fläche im Norden) 4 2.200 8.800 

UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (Woldes Wiese) 3 13.917 41.751 

UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte (Fläche im Norden) 3 2.212 6.633 

Summe B3    22.129 72.387 

Gesamtsumme B   38.671 88.758 

Tab. C - Bilanz nach Eingriffskompensation 

C.1 Bilanz Baugebiet (B1 - A1)  -21.536  

C.2 Bilanz Materiallagerplatz UBB - Fläche Parkentwicklung (B2 - A2) 1.021  

C.3 Bilanz Parkentwicklung (B3 - A3) 20.842 

Gesamtbilanz 327 

7.2 Kompensation der Funktionsausprägungen besonderer Bedeutung 

Die erstmalige Erschließung des ehemaligen städtischen Baumschulgeländes (Ostteil des 
Plangebietes) für Erholung suchende sowie die vorgesehene Gestaltung und Entwicklung 
eines neuen Parkteils gewährleisten den „spezifischen Kompensationsbedarf“ zum Ausgleich 
von Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaftsbild/Erholung in seiner Funktions-
ausprägung besonderer Bedeutung gem. SBUV (2006). Durch Öffnung des Geländes für die 
Öffentlichkeit und die Einbindung desselben in den Stadtteil durch Anlage und Anbindung 
eines neuen Wegesystems wird die Erlebbarkeit dieses Bereichs deutlich verbessert. Die 
behutsame Öffnung des Parks zum Raschenkampsweg (Ersatz von Schnitthecken durch 
eine transparente Obstbaumanpflanzung) und die gewonnene großzügige Raumführung auf 
der Nord-Südachse unterstützen diesen Effekt. 

Die Entwicklung von struktur- und artenreichen Parkwiesen führt ebenfalls zu einer Aufwer-
tung des Bereichs in seiner Bedeutung für das Landschaftserleben. 

7.3 Weitergehende Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen für be-
sonders und streng geschützte Arten 

Entfällt. 

7.4 Ausgleich der Beeinträchtigungen für gesetzlich geschützte Biotope 

Entfällt. 

7.5 Kompensation der Beeinträchtigungen für Natura 2000-Gebiete 

Entfällt. 

7.6 Kompensation von Waldumwandlungen 

Entfällt 

7.7 Kompensation der Verluste von Bäumen, die nach der Bremer Baumschutz-
verordnung geschützt sind 

Ein artgleicher Ersatz der zu fällenden, nach Bremer BaumschutzVO geschützten Einzelge-
hölze steht im Widerspruch zu dem vorgelegten Gestaltungskonzept für das Plangebiet. Es 
wird daher ein gleichwertiger Ersatz durch die Pflanzung von mindestens 33 hochstämmigen 
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Obstgehölzen und etwa 4 standortheimischen Laubäumen 1. Ordnung (Großbäume) der 
Arten Winterlinde oder Stieleiche vorgesehen. 

Die Ermittlung des Kompensationserfordernisses für Ersatzpflanzungen ergibt sich nach fol-
gendem Schlüssel: 

Tab. 8: Kompensationsverhältnis Ersatzpflanzung : Verlust geschützter Bäume 

StU zu fällender geschützter Bäume Kompensationserfordernis 
(Ersatzpflanzung Bäume : Verlust Bäume) 

Laubbaum 1,20 - 1,59 m 1 : 1 

Laubbaum 1,60 m - 1,99 m 2 : 1 

Laubbaum 2,00 m - 2,39 m 3 : 1 

Eibe/Steckpalme 0,80 m - 0,99 m 1 : 1 

Eibe/Steckpalme 1,00 m - 1,19 m 2 : 1 

Eibe/Steckpalme 1,20 m - 1,39 m 3 : 1 

Eibe/Steckpalme 1,40 m - 1,59 m 4 : 1 

Eibe/Steckpalme 1,60 m - 1,79 m 5 : 1 

Eibe/Steckpalme 1,80 m - 1,99 m 6 : 1 

 

Danach ergibt sich im vorliegenden Fall ein Kompensationserfordernis von 12 ersatzweise 
zu pflanzenden Baumgehölzen in der definierten Qualität: 

 

Tab. 9: Gegenüberstellung Verlust geschützter Einzelbäume und Bedarf an Ersatzpflanzun-
gen im Eingriffsbereich 

Verlust geschützter Bäume /  
Stammumfang in 1 m Höhe [m] 

Kompensationsbedarf 
Ersatzpflanzung 

Stieleiche (Quercus robur); StU 2,25 m 3 Bäume, 3xv StU 16/18  

Stechpalme (Ilex aquifolium), 2stg, StU 
0,94 m 

1 Baum, 3xv StU 16/18 

Stechpalme (Ilex aquifolium), StU 0,95 m 1 Baum, 3xv StU 16/18 

Stechpalme (Ilex aquifolium), StU 1,26 m 3 Bäume, 3xv StU 16/18 

Rosskastanie (Aesculus hippocastanum); StU 
1,32 m 

1 Baum, 3xv StU 16/18  

Rosskastanie (Aesculus hippocastanum); StU 
1,31 m, Zwiesel 

1 Baum, 3xv StU 16/18  

Eibe (Taxus baccata); StU 1,90 m, 2stg. 6 Bäume, 3xv StU 16/18  

Eibe (Taxus baccata); StU 1,26 m, 2stg. 3 Bäume, 3xv StU 16/18  

Eibe (Taxus baccata); StU 1,26 m, 4 stg. 3 Bäume, 3xv StU 16/18  

Eibe (Taxus baccata); StU 1,25 m 3 Bäume, 3xv StU 16/18  

Summe 25 Bäume 

 

Tatsächlich ist jedoch im Bereich der öffentlichen Grünfläche innerhalb des geplanten 
Wohngebietes die Anpflanzung von 6 hochstämmigen Obstbäumen vorgesehen. Darüber 
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hinaus werden etwa 4 Exemplare der Großbaumarten Winterlinde oder Stieleiche im Bereich 
der geplanten Parkwiese gepflanzt und weitere mindestens 27 Obstbäume im Bereich der 
geplanten Streuobstwiese. 
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8 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Stadtgemeinde Bremen beabsichtigt, das Betriebsgelände der ehemaligen Stadtgärtne-
rei in Bremen St. Magnus städtebaulich neu zu ordnen und hat dazu den Bebauungsplan Nr. 
1274 „An Woldes Wiese“ aufgestellt. Der westliche Bereich an der Billungstraße soll auf-
grund seiner attraktiven Lage und seiner günstigen infrastrukturellen Ausstattung für den 
Wohnungsbau genutzt werden. Der größere östliche Teil des Plangebietes liegt innerhalb 
des Flächendenkmals „Knoops Park“ und soll als Erweiterung der historischen Parkanlage 
entwickelt werden. 

Der Bebauungsplan eröffnet innerhalb seines räumlichen Geltungsbereichs neue bauliche 
Nutzungsmöglichkeiten. Aufgrund der mit Rechtskraft zulässigen Eingriffe in Natur und 
Landschaft ist gemäß § 18 BNatSchG die Eingriffsregelung nach dem BauGB anzuwenden. 
Den gesetzlichen Anforderungen kommt das Bauamt Bremen-Nord mit dem vorliegenden 
Grünordnungsplan (GOP) nach. 

Darüber hinaus wird mit dem vorliegenden GOP ein Gestaltungskonzept für die Parkerweite-
rung im zentralen Geltungsbereich mit der Bezeichnung „Woldes Wiese“ vorgelegt. 

Der GOP beschreibt Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung eingriffsbedingter Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes: 

 behutsame Integration des geplanten Baugebietes unter weitgehender Erhaltung des 
vorhandenen Gehölzbestandes, insbesondere des zentralen Gehölzriegels im Plan-
gebiet 

 Rückhaltung und dezentrale Versickerung und/oder Nutzung von Niederschlagswas-
ser 

 verpflichtende Verwendung insektenverträglicher Außenbeleuchtung 

 verpflichtende Einrichtung einer ökologischen Baubegleitung 

 räumliche Beschränkung des Baufeldes 

 zeitliche Begrenzung für bestimmte Baumaßnahmen (Gehölzrodung, Gebäudeab-
bruch) 

 Bodenschutz nach den geltenden Gesetzen und Regelwerken 

 Schutzmaßnahmen zur langfristigen Sicherung von Gehölzbeständen 

Soweit die genannten Maßnahmen zugleich erforderlich sind, das Eintreten artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu vermeiden, unterliegen sie nicht 
der Abwägung über die Zulässigkeit der geplanten Eingriffe. Die Durchführung dieser Maß-
nahmen ist vielmehr rechtlich bindend. 

Im Zuge der Verwirklichung der geplanten Wohnbebauung kommt es zu erheblichen Beein-
trächtigungen von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren. Betroffen sind ausschließlich 
Biotope mit Funktionsausprägungen allgemeiner Bedeutung. Dazu gehören halbruderale 
Gras-Staudenfluren mittlerer Standorte, nitrophile Ruderalfluren, junge Pionierwaldstadien, 
kleinflächige Siedlungsgehölze aus einheimischen und nicht einheimischen Gehölzarten, 
Trittrasen und geringwertigen bereits heute überbauten Flächen (Wege, Gebäude). 

Nach Abzug der bereits heute überbauten Fläche ist mit einer zusätzlichen Bodenversiege-
lung in einem Umfang von etwa 3.453 m² zu rechnen. Betroffen sind ausschließlich Böden 
mit Funktionsausprägungen allgemeiner Bedeutung. 

Überdies weist das Plangebiet ein hohes Potenzial für das Landschaftsbild und die Erholung 
auf, welches im Bereich der geplanten Bebauung beeinträchtigt wird. 

Zum Ausgleich dieser Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 
ist die Anlage und Entwicklung artenreicher Parkwiesen durch ein differenziertes Mahdma-
nagement in einem Flächenumfang von ca. 1,6 ha vorgesehen. Zudem wird eine Streuobst-
wiese mit einer Fläche von etwa 0,6 ha angelegt und entwickelt. 
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Der Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung wird durch eine Entlastung insbeson-
dere der Parkerweiterungsflächen von Düngemitteln und Pflanzenbehandlungsmitteln im 
Zuge der Aufgabe der gärtnerischen Nutzung.  

Neben dem Ausgleich beeinträchtigter Lebensraum- und Bodenfunktionen werden die resul-
tierenden Beeinträchtigungen des Erholungspotenzials (Flächeninanspruchnahme) durch 
eine gestalterisch-qualitative Aufwertungen der Parkerweiterungsflächen im Zuge der Anlage 
von Parkwiesen und der Streuobstwiese kompensiert. Zudem wird die Landschaftserlebnis-
funktion in diesem Bereich durch Öffnung des Geländes für die Öffentlichkeit und durch die 
Anlage eines Wegesystems in Anlehnung an das historische Vorbild deutlich verbessert. 

Als gleichwertiger Ersatz für zu fällende, nach Bremer BaumschutzVO geschützter Einzelge-
hölze werden mindestens 33 hochstämmige Obstgehölze und etwa 4 standortheimischen 
Laubäumen 1. Ordnung (Großbäume) der Arten Winterlinde oder Stieleiche neu gepflanzt. 
Einem Kompensationserfordernis von 25 Bäumen stehen demnach Neupflanzungen von 
mindestens 37 Bäumen gegenüber. 

Das Baugebiet „An Woldes Wiese“ wird mit dem Satzungsbeschluss über den aufgestellten 
Bebauungsplan im Parallelverfahren aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgelöst. 
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Bäume nach Arten
(Reihenfolge nach Häufigkeit)
Hb - Hainbuche
Ab - Bergahorn
Af - Feldahorn
E - Stieleiche
Es - Esche
Ke - Vogelkirsche
Rk - Rosskastanie
Apf - Kulturapfel
As - Spitzahorn
B - Rotbuche
Bi - Sandbirke
Li - Winterlinde
Fi - Rotfichte
Psi - Silberpappel
Tx - Eibe
Ix - Stechpalme
Wsa - Salweide
Fbi - Kupfer-Felsenbirne
Ro - Robinie
Um - Urweltmammutbaum
Ero - Roteiche
Fln - Flügelnuss
Pa - Pappel
Ub - Bergulme
Vb - Vogelbeere
Wa - Walnuss
Wd - Weißdorn
Ara - Japanische Aralie

Plangebiet GOP
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1274

BIOTOPTYPEN 2014 (nach SUBV, 2013)
1 WÄLDER

2 GEBÜSCHE UND GEHÖLZBESTÄNDE

7 FELS-, GESTEINS- UND OFFENBODENBIOTOPE

10 TROCKE BIS FEUCHTE STAUDEN- UND RUDERALFLUREN

12 GRÜNANLAGEN

13 GEBÄUDE; VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLÄCHEN

WPB - 1.20.1 Birken- und Zitterpappel-Pionierwald
WPS - 1.20.7 Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald

BMS - 2.2.1 Mesophiles Weißdorn- und Schlehengebüsch
BMH - 2.2.3 Mesophiles Haselgebüsch
HFS - 2.10.1 Strauchhecke
HBE - 2.13.1 Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe
HBA - 2.13.3 Allee/Baumreihe
HOM - 2.15.2 Mittelalter Streuobstbestand

DOS - 7.9.1 Sandiger Offenbodenbereich

UHM - 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
UHN - 10.4.4 Nitrophiler Staudensaum

GRR - 12.1.1 Artenreicher Scherrasen
GRT - 12.1.4 Trittrasen
BZE - 12.2.1 Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten
BZN - 12.2.2 Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten
BZH - 12.2.3 Zierhecke
HSE - 12.3.1 Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten
HSN - 12.3.2 Siedlungsgehölze aus überwiegend nicht einheimischen Baumarten
HEB - 12.4.1 Einzelbaum/Baumgruppe des Siedlungsbereichs
ER - 12.5 Beet/Rabatte

OVS - 13.1.1 Straße
OVW - 13.1.11 Weg
OFL - 13.2.1 Lagerplatz 
ONS - 13.9.5 Sonstiges Gebäude im Außenbereich 

Geobasisdaten: Geoinformation Bremen, 20140 50 100 150 200 250Meter

Karte 1
Bestand Biotope und Bäume

Maßstab
Datum: 13.03.2017

Grünordnungsplan zum
Bebauungsplan Nr. 1274 "An Woldes Wiese"

Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
Bauamt Bremen-Nord

1:1.500

Stefan  Vi llena-Kirschner

V  i  l  l  e  n  a
L a n d s c h a f t s a r c h i t e k t u r

+  U m w e l t p l a n u n g

Dipl.-Ing. (FH)
Landschaftsarchitekt bdla

Kastanienallee 24  - 28 717 Bremen
Tel.: 0421/62 024 52 - Fax: 62 024 53

e-mail: stefan.villena@villena.de

web: http//www.villena.de

Zusatzmerkmale (unsystematisch erfasst)
Zustand:
++ sehr gut / besonders markant
+   gut
+-  ohne stärkere Schäden
-    schlecht geschädigt
--  sehr schlecht, stark geschädigt
Stammumfang in 1 m Höhe [m]:
z.B.: 1,95

Bäume nach Stammumfang (GEOINFORMATION BREMEN 2014)
0,00 - 0,79
0,80 - 1,19
1,20 - 3,00
3,01 - 4,00

Geschützte Bäume
geschützt gem.
Brem. BaumSchVO 2009
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Geobasisdaten: Geoinformation Bremen, 20140 50 100 150 200 250Meter

Karte 2
Bewertung Biotope und Bäume

Maßstab
Datum: 13.03.2017

Grünordnungsplan zum
Bebauungsplan Nr. 1274 "An Woldes Wiese"

Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
Bauamt Bremen-Nord

1:1.500

Zusatzmerkmale (unsystematisch erfasst)
Zustand:
++ sehr gut / besonders markant
+   gut
+-  ohne stärkere Schäden
-    schlecht geschädigt
--  sehr schlecht, stark geschädigt
Stammumfang in 1 m Höhe [m]:
z.B.: 1,95

Bäume nach Stammumfang (GEOINFORMATION BREMEN 2014)
0,00 - 0,79
0,80 - 1,19
1,20 - 3,00
3,01 - 4,00

Geschützte Bäume
geschützt gem. Brem. BaumSchVO 2009

Wertstufe (W) der jeweiligen Biotopfunktion
(gemäß Biotopwertliste SUBV 2014)

0 - ohne Wert
1 - von sehr geringem Wert
2 - von geringem Wert
3 - von mittlerem Wert
4 - von hohem Wert
5 - von sehr hohem Wert (kein Vorkommen in Plangebiet)

Biotoptypen 2014 (lfd Nr./Biotop Kürzel nach, SUBV 2013)
1 WÄLDER

2 GEBÜSCHE UND GEHÖLZBESTÄNDE

7 FELS-, GESTEINS- UND OFFENBODENBIOTOPE
10 TROCKE BIS FEUCHTE STAUDEN- UND RUDERALFLUREN

12 GRÜNANLAGEN

13 GEBÄUDE; VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLÄCHEN

WPB -1.20.1 Birken- und Zitterpappel-Pionierwald
WPS- 1.20.7 Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald
BMS - 2.2.1 Mesophiles Weißdorn- und Schlehengebüsch
BMH - 2.2.3 Mesophiles Haselgebüsch
HFS - 2.10.1 Strauchhecke
HBE - 2.13.1 Einzelbaum/Baumgruppe
HBA - 2.13.3 Allee/Baumreihe
HO - 2.15 Obstwiese
DOS - 7.7.1 Sandiger Offenbodenbereich
UHN - 10.4.4 Nitrophiler Staudensaum
UHM - 10.4.3 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
GRR - 12.1.1 Artenreicher Scherrasen
GRT - 12.1.4 Trittrasen
BZE - 12.2.1 Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten
BZN - 12.2.2 Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten
BZH - 12.2.3 Zierhecke
HSE - 12.3.1 Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten
HSN - 12.3.2 Siedlungsgehölze aus überwiegend nicht einheimischen Baumarten
ER - 12.5 Beet/Rabatte
OVS - 13.1.1 Straße
OVW - 13.1.11 Weg
OFL - 13.2.1 Lagerplatz 
ONS - 13.9.5 Sonstiges Gebäude im Außenbereich 

HEB - 12.4.1 Einzelbaum/Baumgruppe des Siedlungsbereichs

Stefan  Vi llena-Kirschner

V  i  l  l  e  n  a
L a n d s c h a f t s a r c h i t e k t u r

+  U m w e l t p l a n u n g

Dipl.-Ing. (FH)
Landschaftsarchitekt bdla

Kastanienallee 24  - 28 717 Bremen
Tel.: 0421/62 024 52 - Fax: 62 024 53

e-mail: stefan.villena@villena.de

web: http//www.villena.de

Plangebiet GOP
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1274
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Geobasisdaten: Geoinformation Bremen, 20140 50 100 150 200 250Meter

Betroffene Biotoptypen (Erfassungsstand 2014)
lfd. Nr./Biotopkürzel nach Kartierschlüssel für Biotoptypen in Bremen, SUBV (2013)
1 WÄLDER

2 GEBÜSCHE UND GEHÖLZBESTÄNDE

7 FELS-, GESTEINS- UND OFFENBODENBIOTOPE

10 TROCKE BIS FEUCHTE STAUDEN- UND RUDERALFLUREN

12 GRÜNANLAGEN

13 GEBÄUDE; VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLÄCHEN

WPB -1.20.1 Birken- und Zitterpappel-Pionierwald
WPS - 1.20.7 Sonstiger Pionier- und Sukzessionswald

BMS - 2.2.1 Mesophiles Weißdorn- und Schlehengebüsch
BMH - 2.2.3 Mesophiles Haselgebüsch
HFS - 2.10.1 Strauchhecke
HBE - 2.13.1 Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe
HBA - 2.13.3 Allee/Baumreihe
HO - 2.15.2 Mittelalter Streuobstbestand

DOS - 7.9.1 Sandiger Offenbodenbereich

UHM - 10.4.2 Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte

GRR - 12.1.1 Artenreicher Scherrasen
GRT - 12.1.4 Trittrasen
BZE - 12.2.1 Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten
BZN - 12.2.2 Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten
BZH - 12.2.3 Zierhecke
HSE - 12.3.1 Siedlungsgehölze aus überwiegend einheimischen Baumarten
HSN - 12.3.2 Siedlungsgehölze aus überwiegend nicht einheimischen Baumarten
ER - 12.5 Beet/Rabatte

OVS - 13.1.1 Straße
OVW - 13.1.11 Weg
OFL - 13.2.1 Lagerplatz 
ONS - 13.9.5 Sonstiges Gebäude im Außenbereich 

UHN - 10.4.4 Nitrophiler Staudensaum

Karte 3 - Eingriff

Maßstab
Datum: 13.03.2017

Grünordnungsplan zum
Bebauungsplan Nr. 1274 "An Woldes Wiese"

Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
Bauamt Bremen-Nord

1:1.500

Stefan  Vi l lena-Kirschner

V  i  l  l  e  n  a
L a n d s c h a f t s a r c h i t e k t u r
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Dipl.-Ing. (FH)
Landschaftsarchitekt bdla

Kastanienallee 24  - 28 717 Bremen
Tel.: 0421/62 024 52 - Fax: 62 024 53

e-mail: stefan.villena@villena.de

web: http//www.villena.de

Art der geplanten Flächennutzung (Eingriff/Ausgleich)
Plangebiet GOP

Reines Wohngebiet mit zulässiger Versiegelung in Abhängigkeit von 
GRZ bzw. GR (Versiegelung, Gartenanlage )

Verkehrsfläche (Versiegelung)

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Versiegelung)
Öff. Grünfläche / Fläche/Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1, 20 BauGB
(Grünflächengestaltung, Maßnahme zur Eingriffskompensation)

GGa - Gemeinschaftsgaragen (Versiegelungsanteil 100 %)



Karte 4
Parkgestaltung / Maßnahmen

Maßstab

Grünordnungsplan zum
Bebauungsplan Nr. 1274 "An Woldes Wiese"

Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
Bauamt Bremen-Nord
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Anlage 6: Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB) 
Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde Bremen) –Bebauungsplan 1274 
 (Abkürzungen: B-Plan = Bebauungsplan;  BauGB = Baugesetzbuch;  BauNVO = Baunutzungsverordnung;  WA-Gebiet = Allgemeines Wohngebiet) 
 

Lfd. 
Nr. 

TÖB 
(Eingangsdatum) 

Stellungnahmen  
(im Original und nach Absätzen gegliedert) 

Die Deputation nimmt wie folgt Stellung: Die Deputa-
tion emp-
fiehlt: 

1. Förderverein Knoops 
Park e.V., clo Christof 
Steuer, Lesmonastr. 52, 
28717 Bremen 
(22.01.2015 Eingang) 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich bedanke mich , dass Sie dem  Förderverein Knoops Park die Möglichkeit 
gegeben haben, im Rahmen der Trägerbeteiligung eine Stellungnahme abzu-
geben; der Verein ist, was die Grün- / Parkflächen angeht, unmittelbar von 
den Festsetzungen betroffen und hat auch mehrfach betont, dass er sich in 
diesen Bereichen auch an der Umsetzung fördernd beteiligen will. 
Ich erlaube ich mir, zwei ältere Stellungnahmen beizufügen, die im Rahmen 
der bisherigen Mitwirkung des Vereins wichtig waren: 

 Bemerkungen zur Vorgeschichte und zu den Grundzügen der Planungen für 
die Freiflächen nördlich der Straße ,,Auf dem hohen Ufer" ( Schreiben vom 
15.4.2013 ), 

 Statement bei der Mitwirkung im  nichtständigen Ausschuss zur Gestaltung 
der vorgesehenen Fläche für  Freizeit- und Erholungsnutzung  im Bebauungs-
plan  1274  des XVIII. Beirats Burglesum ( Schreiben vom 3.4.2014 ). 
Mit dem jetzt vorgelegten Entwurf des Bebauungsplanes sind die in diesen 
Papieren vorgebrachten Grundzüge und Anregungen weitgehend berücksich-
tigt, so dass der Verein das Ergebnis der Planung im Grundsatz begrüßt. Jetzt, 
nachdem die Entwicklung im Bereich des Hauses Kränholm positiv abge-
schlossen ist, ist für uns die Öffnung, Freihaltung und Belebung von „Woldes 
Wiese" ein wesentliches Handlungsziel; dies wiederum erlaubt die Führung 
eines historisch belegten Spazierweges von Nord nach Süd. Damit kann man 
tatsächlich von einer Weiterentwicklung von Knoops Park sprechen, denn der 
Kernbereich des Parks (südlich von ,,Auf dem Hohen Ufer") kann sich nach 
Norden und Westen öffnen. 
Dennoch möchten wir zu einzelnen Festsetzungen ein paar Anmerkungen 
machen, und bitten Sie, diese in Ihre weitere Abwägung mit einzubeziehen: 
das betrifft einzelne Ausweisungen in den Grünflächen, aber auch Anregungen 
zum Charakter des Baugebietes in direkter Nachbarschaft zu „Woldes Wiese". 

 Kenntnis-
nahme. 

  Stichworte zum B-Plan 2074, „Alte Stadtgärtnerei“: 
• die westliche Grenze des Denkmalschutzbereiches (rote Linie) sollte 

an das Baugebiet ( WR II, o ) angepasst werden. 
 

Begründung: die Grenze wurde im Übersichtsplan der Denkmalschutzbehörde 
(2010) pauschal und gradlinig gezogen. Jetzt, nachdem die Baugebietsgrenze 
an die mittlerweile vermessene Baumkulisse angepasst wurde, kann auch eine 
detaillierte Abgrenzung der Denkmalschutzzone erfolgen. Es entsteht sonst ein 
nicht definierter Streifen, der so nicht gewollt ist (und evtl. wieder ein Anlass für 

(nachrichtlich: Die korrekte B-Plan Nr. ist 1274. Der Plan wurde 
im Zuge der Konkretisierung in „An Woldes Wiese“ umbenannt.) 
 
Nach Rücksprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege ist 
diese Anregung korrekt. Die Grenze des Denkmalschutzberei-
ches wird dementsprechend angepasst. Im Vorgriff darauf wird 
im vorliegenden Bebauungsplan-Entwurf bereits die angepasste 

 
 
 
 
Der Anre-
gung wird 
entsprochen.  
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Lfd. 
Nr. 

TÖB 
(Eingangsdatum) 

Stellungnahmen  
(im Original und nach Absätzen gegliedert) 

Die Deputation nimmt wie folgt Stellung: Die Deputa-
tion emp-
fiehlt: 

Diskussionen ist) Grenzziehung nachrichtlich dargestellt. 

  • der historische Spazierweg vom Schotteck- Tor ( mit den zwei weißen 
Pfeilern) in „Woldes Wiese" hinein in Richtung Norden sollte eindeutig 
und weiterführend erkennbar sein. 

 
Begründung: man sollte von dem Tor und von ,,Auf dem Hohen Ufer'' her se-
hen können, dass dies der Hauptweg nach Norden ist! Dieser Weg soll in Zu-
kunft die Verbindung zwischen dem nördlichen Parkteil (hist. Park von Haus 
Blumenkamp mit den Alteneinrichtungen und der Villa / Blindengarten I 
Bahnhof Lesum ) und dem Kernbereich des Knoops Park sein. Es ist auch 
der Weg, den der Förderverein mitfinanzieren will. 

Im Bebauungsplan wird „Woldes Wiese“ als öffentliche Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung: Parkanlage festgesetzt. Ein his-
torisch begründeter, noch zu erstellender Fußweg ist innerhalb 
der Parkanlage bereits gestrichelt dargestellt. Die weitere Kon-
kretisierung findet im Zuge der nachfolgenden Freiraumplanung 
statt. Die Anregungen dazu werden berücksichtigt. 

Kenntnis-
nahme. 

  • der Begriff „Lesmonawiese" für den Bedarfsparkplatz ist zu vermeiden; 
Begründung: hier ist der Zusammenhang mit den ehemaligen Gärten von 
Blumenkamp und Schotteck oder Kränholm und Albrechtsburg eher gegeben; 
Haus  Lesmona liegt an einem ganz anderen Ende des Parks. Zudem ist die 
Fläche auch für andere Veranstaltungen und Aktivitäten nutzbar als nur für das 
Musik-Festival. Die Bezeichnung ,,Lesmona Wiese" könnte also u.E. zu Irrita-
tionen und Desorientierungen führen. 

Diese Wiese ist in dem angestrebten offenen Landschaftskonzept ein Teil von 
Woldes Wiese oder eben im Bebauungsplan eine Grünanlage mit der Funktion 
„Bedarfsparkplatz für größere Veranstaltungen". 

Hinweis: Ich möchte noch darauf hinweisen, dass in jüngster Zeit Beschwerden 
aus der Nachbarschaft kamen, weil nachts störende Feuerwerke dort stattfan-
den. Es wäre zu prüfen, ob man auf dieser Fläche, die direkt an Kränholm an-
schließt, störende nächtliche Veranstaltungen (z.B. Feuerwerk im Zusammen-
hang mit Feiern) ausschließen sollte! 

Die Anregung wird berücksichtigt. Die Bezeichnung „Lesmona-
wiese“ wird aus dem Planentwurf gestrichen. Als Bezeichnung 
und zur besseren Auffindbarkeit der Grünfläche wird der Zusatz 
„Schotterwiese“ ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
Für diesen eher ordnungsrechtlich zu klärenden Konflikt soll 
kein grundsätzlicher Ausschluss auf Ebene der Bauleitplanung 
erfolgen, da die Anlässe und Häufigkeit der Ereignisse sehr 
stark variieren und ein grundsätzlicher Ausschluss zu stark be-
schränkend wirken würde. 

Der Anre-
gung wird 
entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnis-
nahme. 

  • Im B-Plan Entwurf gibt es zwischen dem Raschenkampsweg und der 
Baumkulisse·im Westen immer noch eine Zäsur durch die dort jetzt 
vorhandenen Apfelbäume. Dies widerspricht der Zeichnung im Grün-
ordnungsplan und sollte nochmals geprüft werden. 

Begründung: die vorhandene Reihe von Apfelbäumen trennt ebenso wie die 
inzwischen hohe Hecke die beiden Freiflächen (Bedarfsparkplatz/W oldes Wie-
se) zu sehr: eigentlich sollte der Landschaftsraum von dem Raschenkamps-
weg bis zur Baumkulisse östlich der Bebauung Billungstraße offener gestaltet 
werden (s. Grünordnungsplan). 

Die vorhandene Baumreihe zwischen „Woldes Wiese“ und der 
übrigen Parkanlage soll gem. parallel erarbeitetem Grünord-
nungsplan zugunsten einer Gesamtkonzeption für „Woldes 
Wiese“ und im Sinne eines offener gestalteten Landschafts-
raumes teilweise entfernt werden. Diese Gestaltungsabsicht 
wird derart  in den Bebauungsplan übernommen, dass die zu 
entfernend im GOP gekennzeichneten Bäume aus der Baum-
reihe im Bebauungsplan ebenfalls mit X dargestellt werden. 

Der Anre-
gung wird 
entsprochen. 
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Lfd. 
Nr. 

TÖB 
(Eingangsdatum) 

Stellungnahmen  
(im Original und nach Absätzen gegliedert) 

Die Deputation nimmt wie folgt Stellung: Die Deputa-
tion emp-
fiehlt: 

  • Die Festsetzungen im Baugebiet lassen nicht auf eine lockere, 
nachbarschafts- und parkbezogene Bebauung schließen. Kritisch wird 
das in den Randbereichen zum Park, aber auch bezüglich der Ver-
kehrsbelastung im Gebiet und in der Umgebung (z.B. kritischer An-
schluss der Binnenerschließung an die Billungstraße, kritischer An-
schluss der Billungstraße an die Straße auf dem Hohen Ufer). Als 
Parkverein hätten wir eher an einen Gartenstadt- ähnlichen Charak-
ter der Bebauung und eine großzügigere Parkweg - artige Erschlie-
ßung (im Sinne von Wohn- und Spielstraße, Bäume, Plätze) gedacht. 

Begründung: Überschläglich haben wir aus den Festsetzungen eine Zahl von 
ca 50 Wohneinheiten geschätzt, evtl. werden es bei kleineren Wohnungen in den 
großen Bauten noch mehr. Das ist u.E. zu viel:  es entspricht nicht der Eigenart 
d er umgebenden Bebauung und stellt somit auch eine Belastung der übrigen 
Bebauung, der Billungstraße und der Umgebung dar. Die Frage der Verträglich-
keit mit der Umgebung wird anscheinend aufgrund der wohnungspolitischen Vor-
gaben nicht gestellt; aber u.E. muss aber auch die städtebauliche Zielsetzung 
der sog. „Innenentwicklung" auf das umgebende ,,Innen" Rücksicht nehmen! 

 

 

 

 

 

Die im B-Plan-Entwurf vorgesehene Erschließung des Wohngebietes wird wohl 
kaum der Gestalt eines „Parkweges" (wie in der Begründung bezeichnet) ent-
sprechen können.  Auch die Querung der Grünverbindung (zwischen Woldes 
Wiese und Billungstraße) durch diese Wohnstraße ist nicht so glücklich. Die 
Frage ist also, ob diese Form einer schlauchartigen, im rechten Winkel abge-
knickten 140 m langen und 4,5 m breiten Wohnstraße wirklich eine Lösung sein 
kann. 

Sämtlicher Verkehr würde sich auf diese Straße konzentrieren, ein Parken wäre 
dort praktisch unmöglich, Gartenpforten oder Garagenausfahrten landen unmit-
telbar an diesem schmalen Weg, Kinderspielen ist gefährlich, sämtliche Fuß-
gänger oder Radfahrer wären in so einem Schlauch zwischen privaten Gärten 
gefährdet, wenn hier auch noch die Autos von Besuchern, Post oder Firmen 
parken. Entweder müsste hier wirklich eine breitere „Parkstraße" mit Grünstrei-
fen, Park- buchten , Bäumen etc. entstehen, die auch Aufenthaltsqualität hat, 
oder es müsste eine gänzlich andere Form der Erschließung gewählt werden, 
wie sie z.B. in früheren Entwürfen gezeigt wurde. 

Nach Erwerb des durch Immobilien Bremen ausgeschriebenen 
Baugrundstücks wurde ein gutachterliches Verfahren mit drei 
Teams aus Architekten und Freiraumplanern zur Qualitätssiche-
rung des neuen Baugebietes durchgeführt. Die Eckdaten des 
Siegerentwurfs bildeten die Grundlage des vorliegenden, über-
arbeiteten Entwurfs des Bebauungsplanes 1274. Die festge-
setzte Dichte für die geplante Bebauung mit einer GRZ von 0,2 
bis 0,3 liegt weit unter der gesetzlich festgelegten Obergrenze 
von 0,4 für Wohngebiete. Die Dichte ist damit als moderat zu 
beurteilen. Weiterhin sollen in dem geplanten Wohnquartier 
Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser in offener Bauweise rea-
lisiert werden. Für die Reihenhauswohnungen ist darüber hin-
aus die Anzahl der Wohnungen auf eine Wohneinheit pro Rei-
henhaussegment begrenzt, so dass hier keine Verdichtung 
mehr stattfinden kann. 
Für die benachbarten Wohngebiete an der Billungstraße, die 
mit den Bebauungsplänen 396 und 916 überplant oder nach § 
34 BauGB zu beurteilen sind, sind Überbauungen bis zu einer 
GRZ von 0,4 zulässig. Die ermittelte Grundflächenzahl des Ge-
bäudebestands der Umgebung liegt bei 0,3, so dass sich die 
vorliegende Planung hinsichtlich ihrer Dichte gut in die städte-
bauliche Situation einfügt. 
 

Das städtebauliche Konzept des Bebauungsplanes wurde nach 
Durchführung eines gutachterlichen Verfahrens dem Sieger-
entwurf angepasst. Die überarbeitete Erschließung sieht nun 
zwei öffentliche Stichstraßen als sogenannte „Spielstraße“ ins 
Wohngebiet vor, die als Privatwege weitergeführt werden, sich 
in der mittigen öffentlichen Grünfläche öffnen und verbinden. Da 
die Privatwege und die Wege in der Grünanlage nicht vom all-
gemeinen Kfz-Verkehr befahren werden sollen und durch das 
Unterflursystem für die Abfallentsorgung auch keine Müllfahr-
zeuge ins Wohngebiet fahren müssen, steigt die Freiraum- und 
Aufenthaltsqualität für Bewohner und Besucher beträchtlich.  

Den Anre-
gungen wird 
teilweise 
entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anre-
gungen wird 
teilweise 
entsprochen. 
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Lfd. 
Nr. 

TÖB 
(Eingangsdatum) 

Stellungnahmen  
(im Original und nach Absätzen gegliedert) 

Die Deputation nimmt wie folgt Stellung: Die Deputa-
tion emp-
fiehlt: 

 

Als besonders kritisch sehen wir bei der jetzt dargestellten Erschließung folgende 
Punkte an: 

• unübersichtlicher und viel zu enger Anschluss der Binnenerschließung 
an die Billungstraße, 

• zu starker Knick in die Nord-Richtung (hier könnte z.B. schon ein kleiner 
Platz mit Parkmöglichkeiten und Grün sein) 

• Querung der Grünverbindung von Weizenfurt zum Park (hier müsste ei-
ne besondere Gestaltung erfolgen, die wiederum ebenfalls mehr Platz 
erfordert) 

• riesiger Wende- und Besucherparkplatz im fast äußersten Winkel des 
Baugebietes (bis hierhin wird der störende Verkehr hineingezogen) 

• Garagen und Stellplätze am äußersten Ende eines Wohnweges, in di-
rekter Nachbarschaft zu dem Alten -Wohnheim .... 

• Wir bitten deshalb bezüglich der Baudichte und der Erschließung um ei-
ne Überarbeitung mit der Zielsetzung, dem Gebiet einen offeneren und 
eigenständigen Charakter, mit einer der Parkrandlage angemessenen 
Gestaltung, zu geben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Förderverein Knoops Park e.V. 

Christof Steuer 

(Vorsitzender) 

 



Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Sie darf nur mit Zustimmung des
Herausgebers vervielfältig, digitalisiert, umgearbeitet, veröffentlich

oder an Dritte weitergegeben werden.

( § 14 des Vermessungs- und Katastergesetzes vom 16.10.1990- Brem.Gbl.S.313)
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Bekanntmachung gemäß §10 Baugesetzbuch im Amtsblatt der Freien Hansestadt

Bremen vom ............................, Seite ......................

 .....................................
Senator/in

.......................................................
Direktor/in bei der Bremischen Bürgerschaft

Dieser Plan hat im Bauamt Bremen - Nord gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

vom ......................bis .......................öffentlich ausgelegen.

Bauamt Bremen - Nord
im Auftrag
                                                                 .....................................

Beschlossen in der Sitzung der

Stadtbürgerschaft am ................................

(Entwurf)

für ein Gebiet in Bremen-Burglesum
zwischen

- südlich Altenheim Blumenkamp
- Raschenkampsweg
- Auf dem Hohen Ufer
- Billungstraße

Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)
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"An Woldes Wiese"

(Entwurf)

entwickeln. Dabei sind ein- bis zweischürige Flächen von
mehrschürigen Teilbereichen zu unterscheiden. Die Mahdzeitpunkte
sollen jährlich verschoben werden. Frühestens darf ab dem 01. Juni 
gemäht werden. In den Wiesenflächen sind mindestens 4 Einzelbäume
der Arten Winterlinde (Tilia cordata) oder Stieleiche (Quercus robur) zu
pflanzen, zu pflegen und zu entwickeln.

c. Öffentliche Grünfläche zwischen Woldes Wiese und der
Schotterrasenfläche am Raschenkampsweg :
Die öffentliche Grünfläche zwischen diesen beiden Grünflächen ist nach
Maßgabe eines zu erstellenden Pflegemanagements als eine Streuobst-
wiese herzustellen, zu entwickeln und zu erhalten. Auf der Fläche sind
mindestens 27 hochstämmige Obstbäume regionaltypischer,
standortgerechter Sorten der Qualität 3 x verpflanzt, Stammumfang
mindestens 12-14 cm in lockerer Streuung zu pflanzen. In den ersten 5
Jahren ist jährlich ein Kronenerziehungsschnitt, danach ein
regelmäßiger Erhaltungsschnitt durchzuführen. Für die Wiesenpflege ist
ein ein- bis zweischüriger Mahd-Rythmus vorzusehen. Die
Mahdzeitpunkte sollen jährlich verschoben werden. Frühestens darf ab
dem 01. Juni gemäht werden. Auf Pflegeumbruch, Nachsaat,
Pflanzenschutzmittel und Düngung ist vollständig  zu verzichten.
Ausnahmen bedürfen der Abstimmung mit der Naturschutzbehörde.

d. Im gesamten Geltungsbereich ist nur insektenverträgliche
Außenbeleuchtung mit vorwiegend langwelligem Licht (z. B. LED) zu
verwenden. Die Leuchten dürfen nur in den unteren Halbraum
abstrahlen. Die Schutzverglasung darf sich nicht über 60°C erwärmen.

14. Festsetzungen nach § 85 Bremischer Landesbauordnung:

     a. Einfriedungen sind nur als standortgerechte Laubhecken oder in Form
von standortheimischen Sträuchern bis zu einer Höhe von 1,80 m, zum
öffentlichen Straßenraum bzw. der privaten inneren 
Erschließungsstraße bis 1,50 m zulässig. In Verbindung kann ein Zaun
(Doppelstabmatten, Maschendrahtzaun, o. vergl.) bis max. 1,30 m 
gezogen werde, der nach Heranwachsen der Hecke bzw. der Sträucher
durchwachsen werden soll und somit vom öffentlichen Raum nicht 
sichtbar bleibt. Die Abgrenzung zu öffentlichen Grünflächen ist 
ausschließlich in Form einer Bepflanzung von standortheimischen 
Sträuchern vorzunehmen. Geländesprünge sind zu den 
Nachbargrundstücken in Form von flach zu verziehenden 
Erdanschüttungen abzufangen und in die Topografie einzubinden. 
Sichtbare Betonwinkelsteine, Steinmauern o. ä. sind unzulässig.

b. Im Plangebiet dürfen die Außenwände der Gebäude nur in 
hellem Klinker (in Annäherung an die RAL Farben 1013, 1014, 1015)
oder in grauem Klinker (in Annäherung an die RAL Farben 7023, 7026,
7030, 7038) ausgeführt werden. Für untergeordnete Bauteile sowie für
Anbauten und zur Gliederung können bis zu 20% der Flächen jeder 
Fassadenseite andere Materialien mit anderen Farben zugelassen 
werden. Die Garagenanlagen sind hinsichtlich ihrer Bauweise und 
Verwendung von Materialien (z. B. Oberflächengleichheit) so zu 
gestalten, dass sie mit den zugehörigen Hauptgebäuden eine 
gestalterische Einheit bilden.

c. Im gesamten Plangebiet sind die Dächer der Hauptgebäude und
Garagenanlagen ausschließlich als Flachdächer oder flach geneigte
Pultdächer bis zu 5° Dachneigung auszuführen. Dacheindeckungen mit
reflektierenden oder glänzenden Materialien sind unzulässig. Hiervon
ausgenommen sind Anlagen zur Solarenergienutzung.

HINWEISE
In den Baugebieten sind die überbaubaren Flächen von der Schraffur
ausgenommen.

Die Bestimmungen der Baumschutzverordnung sowie des Artenschutzrechtes
bleiben von den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes unberührt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kampfmittel im Plangebiet
auftreten können. Aus diesen Gründen sind die Erd- und Gründungsarbeiten
mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Sollten bei den Erdarbeiten
unbekannte Metallteile oder verdächtige Verfärbungen auftreten, ist aus
Sicherheitsgründen die Arbeit sofort einzustellen und die Polizei Bremen -
Kampfmittelräumdienst - zu benachrichtigen.

Im Plangebiet ist mit dem Vorhandensein archäologischer Bodenfundstellen zu
rechnen. Bei Erdarbeiten, insbesondere auch bei den
Kampfmittelsucharbeiten, ist eine Beteiligung der Landesarchäologie
erforderlich.

D

D

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
Umgrenzung von Schutzgebieten im Sinne des Naturschutzrechts

Landschaftsschutzgebiet

Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem
Denkmalschutz unterliegen

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem
Denkmalschutz unterliegen

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNG

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

1. Art der baulichen Nutzung

Reines Wohngebiet

Sondergebiet Kultur

2. Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl, Höchstmaß

Grundfläche der baulichen Anlage, Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, Höchstmaß

Gebäudeoberkante, (Höhe in Meter als Höchstmaß über über
Bezugspunkt s. textliche Festsetzung Nr.4)

3. Bauweise, Baugrenzen

Offene Bauweise

nur Einzelhäuser zulässig

nur Hausgruppen und Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

Baulinie (GGa, südliche und westliche Grenze!)

4. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

5. Flächen für Versorgungsanlagen , für die Abfallentsorgung

und Abwasserbeseitigung, sowie für Ablagerungen

Abfall

Blockheizkraftwerk

6. Grünflächen

Öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmung: Parkanlage mit öffentlichen Fußwegen

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft

Baum zu erhalten, fachgerecht zu pflegen und bei Abgang
gleichwertig zu ersetzen

Baum anzupflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen

Hecke oder Sträucher zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu
ersetzen

Umgrenzung von Flächen zur Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

8. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen

Gemeinschaftsgaragen

Gemeinschaftsstellplätze

Nebenanlagen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche
zugunsten der Versorgungsträger

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
zugunsten der Anlieger und der Ver- und Entsorgungsträger
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Rechtliche Grundlagen:
 Baugesetzbuch (BauGB)
 Planzeichenverordnung
 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I S.132), zuletzt
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013
(BGBI. I S 1548)

 Bremisches Naturschutzgesetz (BremNatSchG)
 Bremische Landesbauordnung (BremLBO)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Mit der Bekanntmachung dieses Planes treten innerhalb seines
Geltungsbereiches sämtliche Festsetzungen bisheriger Bebauungspläne
außer Kraft.

2. Das Sondergebiet Kultur (SOKultur) dient der Unterbringung von
Kultureinrichtungen, die der kulturhistorischen Funktion, dem
Parkerlebnis und der Erholungsfunktion des Flächendenkmals "Knoops
Park" zuträglich sind.
Zulässig sind Restaurants, Cafés, Ausstellungsräume, Veranstaltungs-
gebäude, Künstlerwerkstätten und Läden für Kunsthandwerk. Anlagen
für Verwaltungen sowie für kirchliche, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke können ausnahmsweise zugelassen werden soweit sie
der Zweckbestimmung des Baugebietes nicht zuwider laufen.

3. Innerhalb der öffentlichen Grünfläche ist ein eingeschossiges Gebäude
zum Aufenthalt des Personals, das zur Unterhaltung der öffentlichen
Parkanlage Knoops Park notwendig ist, bis max. 200 qm Grundfläche
zulässig. Zulässig sind Sozial- und Sanitärräume.

4. Der Bezugspunkt für die festgesetzten Gebäudeoberkanten im WR 3 und
WR4  ist die Oberkante des natürlich gewachsenen Geländes im
Mittelpunkt der jeweils westlichen Baugrenze. Aus gebäudetechnischen
Gründen können Abweichungen bis zu 0,5 m zugelassen werden.

5. In den Reinen Wohngebieten WR1, WR2 und WR5 ist eine
Mindestgrundstücksgröße von 150 qm einzuhalten.

6. In den Reinen Wohngebieten WR1, WR2 und WR5 kann die festgesetzte
GRZ für Reihenmittelhausgrundstücke bis 0,4 (nur GR Hauptanlage) und
bis 0,7 (incl. der GR von Terrassen,Zuwegungen, Fahrradstellplätzen,
Nebenanlagen etc.) überschritten werden.

7. In den Reinen Wohngebieten WR3 und WR4 kann die festgesetzte
Grundfläche um die Größe der Grundfläche einer Tiefgarage (incl.
Zufahrt) sowie der Wegefläche von der öffentlichen Grünfläche zur
Straßenverkehrsfläche überschritten werden.

8. In den Reinen Wohngebieten WR1, WR2 und WR5 ist ein drittes
Vollgeschoss zulässig, wenn es bis zu 2/3 der darunterliegenden 
Grundfläche beträgt.

9. Garagen, Carports und Stellplätze sind nur als Gemeinschaftsanlage in
den dafür ausgewiesenen Flächen oder als Tiefgaragen zulässig.
Innerhalb der südlichen Gemeinschaftsanlage ist aus
schallschutztechnischen Gründen nur die Errichtung von Garagen mit
elektrischem Torantrieb und Fernbedienung sowie Carports zulässig.  An
der südlichen Grundstücksgrenze dieser Anlage dürfen nur Garagen als
Grenzbebauung errichtet werden, an der westlichen Grundstücksgrenze
ist bei Carports eine geschlossene Wand als Grenzbebauung
herzustellen.

10.Nebenanlagen, soweit sie Gebäude im Sinne der Bremischen
Landesbauordnung sind, sind nur innerhalb der Baugrenzen und den
dafür ausgewiesenen Flächen zulässig.

11. In den Reinen Wohngebieten WR1, WR2 und WR5 ist pro
Reihenhaussegment bzw. pro Doppelhaushälfte nur eine Wohneinheit
zulässig.

12.Die tragende Konstruktion der Dächer der Hauptgebäude ist so
auszubilden, dass die Errichtung von Anlagen zur Nutzung von
Solarenergie möglich ist.

13.Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

     a. Öffentliche Grünfläche innerhalb des Wohngebietes:
Diese Grünfläche ist als Parkwiese herzustellen und mit mindestens 6
hochstämmigen Obstbäumen oder Zieräpfeln zu bepflanzen, zu
entwicklen und zu erhalten. Für die Obstbaumpflanzung sind
regionaltypische, standortgerechte Sorten der Qualität 3 x verpflanzt,
Stammumfang mindestens 12 - 14 cm in 1 m Höhe zu verwenden. In
den ersten 5 Jahren ist jährlich ein Kronenerziehungsschnitt, danach
ein regelmäßiger Erhaltungsschnitt durchzuführen.

     b.  Öffentliche Grünflächen (Woldes Wiese):
Woldes Wiese ist nach Maßgabe des Gestaltungskonzeptes im
Grünordnungsplan sowie eines zu erstellenden Pflegemanagements
als struktur- und artenreiche Parkwiese herzustellen und zu
 

GeoInformation Bremen

Kataster - Vermessung - Immobilienbewertung - Informationssysteme

28217 Bremen - Lloydstraße 4

Landesamt für
Freie

Hansestadt

Bremen

Geo

Bremen

Maßstab:

1 : 1000

angefertigt:

Gemessen:

Grundbuchbezeichnung:     VR 358

Katasterbezeichnung:         VR Flur:  358 Flurstück:       192/6 u.a.

km-Quadrat:   77 92

Bremen, den  31. März 201420.03.2014  Tabken

31.03.2014  Tietjen

Bebauungsplan 1274

Bearbeitungsstand 23.03.2017

Ausschnitt aus dem
Stadtplan M.1:10000


	00 1274 ÖffAusl_Depu
	Bremen, 13. April 2017
	Deputationsvorlage
	A Problem
	B Lösung
	Verfahren nach dem BauGB



	01 1274 Begründung_Entwurf 220317
	Anlage 1
	A Plangebiet
	A 1 Lage, Entwicklung und Zustand
	A 2 Geltendes Planungsrecht

	B Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit
	C Planinhalt
	C 1 Art und Maß der baulichen Nutzung
	C 2 Bauweise, Baugrenzen, Baulinie
	C 3 Verkehrsflächen
	C 4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen
	C 5 Gestaltungsfestsetzungen (nach § 87 Bremische Landesbauordnung)
	C 6 Plätze und Räume für Kinder und Jugendliche
	C 7 Öffentliche Grünflächen und Flächen für Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft
	C 8 Ver- und Entsorgung
	C 9 Sonstige Festsetzungen
	C 10 Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise

	D Umweltbericht
	D 1  Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes
	D 2  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
	D 2.1 Auswirkungen auf Natur und Landschaft (Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, Klima/Luft) sowie Auswirkungen auf Landschaftsbild und Erholungsfunktion einschließlich Vermeidung und Ausgleich
	D 2.2 Auswirkungen auf den Menschen durch Lärm
	D 2.3 Auswirkungen durch Altlasten
	D 2.4 Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter

	D 3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes des Plangebietes bei Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“) und anderweitige Planungsmöglichkeiten
	D 4 Verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung
	D 5 Maßnahmen zur Überwachung
	D 6 Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichtes

	E Finanzielle Auswirkungen

	02 1274 Protokoll Einwohnerversammlung 160413 anonymisiert
	03 1274 Gründordnungsplan 03_2017
	GOP_BP-1274_08
	GOP_BP1274_K1_Bestand_DIN-A3_2017
	GOP_BP1274_K2_Bestand_Bewertung_DIN-A3_2017
	GOP_BP1274_K3_Eingriff_DINA3_2017
	GOP_BP1274_K4_Maßnahmen_DIN-A3_2017_2

	06 1274 Abwägung TÖB
	Anlage 6: Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
	Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde Bremen) –Bebauungsplan 1274
	Die Deputation empfiehlt:
	Die Deputation nimmt wie folgt Stellung:
	Sehr geehrte Damen und Herren,
	Stichworte zum B-Plan 2074, „Alte Stadtgärtnerei“:
	 der historische Spazierweg vom Schotteck- Tor ( mit den zwei weißen Pfeilern) in „Woldes Wiese" hinein in Richtung Norden sollte eindeutig und weiterführend erkennbar sein.
	 der Begriff „Lesmonawiese" für den Bedarfsparkplatz ist zu vermeiden;
	 Im B-Plan Entwurf gibt es zwischen dem Raschenkampsweg und der Baumkulisse·im Westen immer noch eine Zäsur durch die dort jetzt vorhandenen Apfelbäume. Dies widerspricht der Zeichnung im Grünordnungsplan und sollte nochmals geprüft werden.
	 Die Festsetzungen im Baugebiet lassen nicht auf eine lockere, nachbarschafts und parkbezogene Bebauung schließen. Kritisch wird das in den Randbereichen zum Park, aber auch bezüglich der Verkehrsbelastung im Gebiet und in der Umgebung (z.B. kritischer Anschluss der Binnenerschließung an die Billungstraße, kritischer Anschluss der Billungstraße an die Straße auf dem Hohen Ufer). Als Parkverein hätten wir eher an einen Gartenstadt- ähnlichen Charakter der Bebauung und eine großzügigere Parkweg - artige Erschließung (im Sinne von Wohn- und Spielstraße, Bäume, Plätze) gedacht.

	1274_BPlan_Entwurf_23_03_17

